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Produktinformation

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir IThnen einen ersten Uberblick tiber das Thnen angebotene
Produkt PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER, welches eine Kombination aus rechtlich unabhéngigen
Versicherungsvertragen darstellt, die von der LAC Living Abroad Community e. V. entwickelt und fir ihre
Mitglieder abgeschlossen wurde. Mit Beitritt zu diesem Vertrag sind Sie im Rahmen der folgenden
Versicherungsbedingungen versichert.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht abschliefsend sind. Der gesamte verbindliche Inhalt ergibt sich
aus

« den folgenden Versicherungsbedingungen:
o Versicherungsbedingungen PROTRIP-WORLD-GRUPPE Auslandskrankenversicherung der Allianz
Partners - AWP Health & Life SA (im Folgenden: AVB-18PW)
o Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 0372 01.2009) in Verbindung mit den
besonderen Haftpflichtbedingungen AW-H der Dialog Versicherung AG bestehend aus:
= Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung zur Privathaftpflichtversicherung
= Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die Betriebs-/
Berufshaftpflichtversicherung
= Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung fir die Nutzer von Internet-
Technologien
= Ergdnzende Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung
o Allgemeine Unfall-Versicherungsbedingungen inklusive Zusatzbedingungen fiir die
Gruppenunfallversicherung (AUB) in Verbindung mit den besonderen
Unfallversicherungsbedingungen AW-U der Dialog Versicherung AG bestehend aus:
= Erweiterungen der AUB 88 Fassung 2008
= Besondere Unfallversicherungsbedingungen
o Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Versicherung von Assistance Leistungen (PROTRIP-
WORLD-GRUPPE Zusatzassistance 2014) der Europ Assistance SA, Niederlassung fiir Deutschland
« der Aufnahmebestétigung (gilt als Versicherungsbestatigung),
» ggf. weiteren schriftlichen Vereinbarungen,
o Threm Aufnahmeantrag.

1. Art der Versicherungsvertrige

Bei PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER handelt es sich um Kombinationen aus Reisekranken-, Reisehaftpflicht-,
Reiseunfall- und Assistanceversicherung fiir internationale Studenten und Doktoranden, Sprach- und
Austauschschiiler, Au-pairs, Freiwillige, Highschool- und Work-and-Travel-Teilnehmer, die sich fiir ein bis zwei
Jahre im Ausland aufhalten mochten.

PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER ist eine Gruppenvertragslosung aus rechtlich unabhéngigen
Versicherungsvertragen, Uiber die sich Mitglieder der LAC Living Abroad Community e. V. (LAC) sowie Teilnehmer

von angeschlossenen Partnerfirmen und Organisationen fiir Auslandsaufenthalte versichern konnen.

Mit Beitritt zu diesem Vertrag erhalten Sie eine Aufnahmebestatigung, aus der Sie die versicherten Personen und
den versicherten Leistungsumfang entnehmen koénnen.

Das Produkt PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER wird exklusiv Uber die DR-WALTER GmbH (DR-WALTER) bzw. deren
Vertriebspartner angeboten und verwaltet.

2. Was ist versichert?

Dieses Dokument gibt einen Uberblick tiber die wichtigsten Leistungen. Die genauen Regelungen und
Leistungsausschliisse entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.

PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER

Auslandskrankenversicherung

Stationdre und ambulante Heilbehandlungen, unbegrenzt
einschliefslich Operationen

Arznei-, Heil- und Verbandsmittel unbegrenzt

Schmerzstillende Zahnbehandlung einschliefilich 500 €
Zahnfillungen in einfacher Ausfertigung sowie
Reparaturen von Zahnersatz und Zahnprothesen, pro
Fall bis zu
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Medizinisch notwendige zahnarztliche Behandlung 1.000 €
auf Grund eines Unfalles bis zu

Ambulante Erstbehandlung psychischer Erkrankungen | 1.500 €

bis zu

Stationéare Notfallbehandlung bei erstmals 20.000 €
auftretenden geistigen und seelischen Stérungen bis

zu

Transportkosten zum nachstgelegenen Krankenhaus | unbegrenzt
(z. B. mit Ambulanzfahrzeugen)

Krankenriickholung an den Wohnort der versicherten | unbegrenzt
Person im Heimatland

Uberfithrung der sterblichen Uberreste der unbegrenzt
versicherten Person

Allgemeiner Selbstbehalt je Versicherungsfall 0€
Selbstbeteiligung nur fiir USA-Reisen: bei Behandlung | 250 €

im Emergency Room; entfallt bei medizinischer

Notwendigkeit bzw. bei nachfolgendem stationéren

Aufenthalt

Unbegrenzte Nachleistung bei Verlangerung des v
Auslandsaufenthaltes aus medizinischen Griinden
Vorerkrankungen, sofern bei planmafsiger v
Durchfiihrung der Reise mit einer Behandlung nicht

zu rechnen war

Schutz im Heimatland bei Unterbrechung des v
Auslandsaufenthaltes

Haftpflichtversicherung

Berufs- und Privathaftpflichtversicherung, inkl. 3.000.000 €
ehrenamtliche Tatigkeiten pauschal fiir Personen- und

/ oder Sachschédden bis

Sachschdden am Eigentum der Gastfamilie bis 3.000.000 €
Mietsachschéden mitversichert bis 1.000.000 €
Private und beruflich genutzte Schliissel 30.000 €
Selbstbehalt bei Haftpflichtschdden pro Schadensfall |0 €
Unfallversicherung

Kapitalzahlung bei Unfalltod 15.500 €
Invaliditdtssumme 51.200 €
Invaliditatsstaffel 225%
Kapitalzahlung bei 100 % Unfallinvaliditat 115.200 €
Bergungskosten 25.000 €
Unfallbedingte kosmetische Operationen 10.000 €

PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER Assistanceversicherung

Ersatz von Zahlungsmitteln v
Ersatz von Dokumenten v
Hilfe bei Strafverfolgungsmafinahmen v
Heimreise im Notfall v
Anreise Vertrauensperson im Notfall pro Schadensfall | 4.000 €
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bis zu einem Betrag von max. ‘

Es sind nicht alle denkbaren Félle versichert, denn sonst miissten wir eine sehr hohe Pramie verlangen.
Nicht versichert sind zum Beispiel

e in der Krankenversicherung: Behandlungen, von denen die versicherte Person bei Reiseantritt wusste, dass

sie bei planmaéfsiger Durchfihrung der Reise stattfinden mussten (N&heres s. § 12 AVB-18PW).

in der Haftpflichtversicherung: Schiaden an geleasten, gepachteten oder geliehenen Sachen (Niheres s. § 7

AHB 0372 01.2009).

in der Unfallversicherung: vorsatzlich herbeigefiihrte Versicherungsfille und Schiden auf Grund

vorsdtzlicher Straftaten (Naheres s. § 2 AUB 88 Fassung 2008).

e in der Assistanceversicherung: die Leistungen Heimreise im Notfall und Anreise Vertrauensperson im
Notfall bei chronischen psychischen Erkrankungen, auch wenn diese schubweise auftreten, sowie bei
Suchterkrankungen (Ndheres s. VI PROTRIP-WORLD-GRUPPE Zusatzassistance 2014).

3. Beitrag: Hohe, Filligkeit und Folgen bei Nichtzahlung (alle Angaben in €)

Der monatliche Gesamtbeitrag setzt sich aus Mitgliedsbeitrag LAC (Anteil LAC), Krankenversicherungsbeitrag
(Anteil KV), Haftpflicht- / Unfallversicherungspramie (Anteil HU) und Assistanceversicherung (Anteil AS)
zusammen.

In den Beitrdgen zur Unfall-, Haftpflicht- und Assistanceversicherung sind jeweils 19 % deutsche
Versicherungsteuer enthalten. Die Beitrdge zur Auslandskrankenversicherung sind geméaf § 4 Nr. 5 VersStg
steuerfrei.

Der Beitrag ist ein Einmalbetrag und wird fir die gesamte Versicherungsdauer nach Zugang der
Aufnahmebestédtigung und nach Ablauf der Widerrufsfrist fallig.

Nur bei Konten in Deutschland oder Osterreich: Bei einer tiber einen Monat hinausgehenden Versicherungsdauer
kann die Zahlung des Beitrages in gleichen monatlichen Raten vereinbart werden, die jeweils bis zur Félligkeit der
Beitragsrate als gestundet gelten. Die erste Beitragsrate ist bei Versicherungsbeginn fallig, die Folgeraten jeweils
zu Beginn des Folgemonats. Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate in Verzug,
werden die gestundeten Beitragsraten sofort fallig.

4. Leistungsausschliisse
Keine Leistungspflicht besteht zum Beispiel

e in der Krankenversicherung fiir:

- Entzugs- und Entwéhnungsbehandlungen;

- Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie fiir kur- und sanatoriumsmafige
Rehabilitationsmaifdnahmen;

— Zahnersatz einschl. Kronen (Ausnahme: einfache Reparaturen), Inlays und Onlays sowie fiir
Kieferorthopéadie und Prophylaxe (Ndheres s. § 12 AVB-18PW);

in der Haftpflichtversicherung fiir:

- Schéden aus der Haltung oder Nutzung eines Kfz;

- vorsidtzlich herbeigefiihrte Schiden; (Ndheres s. § 7 AHB 0372 01.2009);

in der Unfallversicherung fir:

- Unfille, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind,;

- Unfille, die auf Drogenkonsum beruhen;

- Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Infektionen, Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn
die Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag fallende Unfallverletzung in den Korper gelangt sind
(Naheres s. § 2 AUB 88 Fassung 2008);

in der Assistanceversicherung fiir:

- sofern die Erkrankung eine psychische Reaktion auf ein Kriegsereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt,
ein Flugungliick oder auf die Befiirchtung von Kriegsereignissen, inneren Unruhen oder Terrorakten ist;

- bei chronischen psychischen Erkrankungen, auch wenn diese schubweise auftreten, sowie bei
Suchterkrankungen (Ndheres s. VI PROTRIP-WORLD-GRUPPE Zusatzassistance 2014);

5. Obliegenheiten bei Vertragsschluss
Sie haben keine vorvertraglichen Anzeigepflichten zu erfillen. Damit wir Thren Antrag auf Mitgliedschaft

ordnungsgemaf? prifen und bearbeiten konnen, fiillen Sie diesen bitte vollstdndig und wahrheitsgemafs aus.
Falsche Angaben kénnen dazu fithren, dass der Versicherungsschutz ganz oder teilweise entfillt. Einzelheiten
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finden Sie in den Versicherungsbedingungen.
6. Obliegenheiten wéhrend der Vertragslaufzeit

Sie haben — mit Ausnahme der Beitragszahlung - keine besonderen Verpflichtungen wahrend der Laufzeit des
Vertrages zu beachten. Bitte informieren Sie uns umgehend tber Anderungen der Aufenthaltsdauer.

7. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

Um Leistungsfélle schnell und unkompliziert bearbeiten zu kénnen, sind wir auf die Mitwirkung der Versicherten
angewiesen.

In Bezug auf die Krankenversicherung kann es im Einzelfall z. B. erforderlich sein, dass die versicherte Person:
« ihre Behandler von der Schweigepflicht entbindet, damit wir die bendtigten Informationen einholen
konnen,
o sich durch einen von uns beauftragten Arzt untersuchen lasst,
 Beginn und Ende der Auslandsreise nachweist.
Schadensfalle in der Haftpflicht-, Unfall- und Assistanceversicherung
o missen Sie uns unverziiglich anzeigen. Dariiber hinaus haben Sie weitere Obliegenheiten zu erfiillen, die
unter anderem der Klarung des Versicherungsfalles dienen oder zur Minderung des Schadens fithren

koénnen.

Bei Nichtbeachtung von Obliegenheiten kdnnen Sie Thren Leistungsanspruch ganz oder teilweise verlieren.
8. Beginn des Versicherungsschutzes

Die Mitgliedschaft wird fiir einen vereinbarten Zeitraum geschlossen. Der Versicherungsschutz beginnt —
vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte — mit dem in der Aufnahmebestédtigung genannten Zeitpunkt, jedoch

e nicht vor Zahlung des Beitrags und
« nicht vor Beginn des Auslandsaufenthaltes.

Fur Versicherungsfille, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.
9. Thre Méglichkeit zur Beendigung der Vertridge
Der Versicherungsschutz endet mit Ablauf der in der Aufnahmebestatigung dokumentierten vereinbarten

Laufzeit automatisch. Beendet die versicherte Person vorzeitig ihren Auslandsaufenthalt, kann die Mitgliedschaft
vorzeitig beendet werden.
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Kundeninformation

Das Produkt PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER ist eine Versicherungskombination, die exklusiv iiber die DR-WALTER
GmbH bzw. deren Vertriebspartner angeboten wird. Mit den folgenden Angaben mdéchten wir, die DR-WALTER
GmbH, Sie als Kunden umfassend iiber die beteiligten Versicherungsgesellschaften und die zugrundeliegenden
Versicherungen informieren:

1. Identitit der Versicherer

Fir dieses Versicherungsprodukt arbeitet die DR-WALTER GmbH mit ausgewahlten, renommierten
Versicherungsgesellschaften zusammen:

Den Versicherungsschutz fiir die Krankenversicherung gewéhrt die:
Allianz Partners - AWP Health & Life SA

Eurosquare 2

7 Rue Dora Maar

93400 Saint-Ouen, Frankreich

Registergericht: Marken- und Unternehmensregister Bobigny, Nummer: 401 154 679
Den Versicherungsschutz fiir die Unfall- und Haftpflichtversicherung gewahrt die:
Dialog Versicherung AG

Adenauerring 7

81731 Minchen, Deutschland

Sitz: Miinchen

Registergericht: Amtsgericht Miinchen HRB 234855

Den Versicherungsschutz fiir die Assistanceversicherung gewéhrt die:
Europ Assistance SA, Niederlassung fiir Deutschland

Adenauerring 9

81737 Minchen, Deutschland

Hauptbevollméchtiger: Vincenzo Reina

Handelsregister Miinchen: HRB 61 405

Hauptniederlassung:

Europ Assistance SA (Aktiengesellschaft franzosischen Rechts)

2 rue Pillet Will

75009 Paris, Frankreich

Handelsregister von Nanterre: Nr. 451 366 405 RCS

Vertreten durch den Generaldirektor (Directeur Général): Antoine Parisi
Die Vertrags- und Leistungsabwicklung erfolgt {iber:

DR-WALTER GmbH

Eisenerzstrafse 34

53819 Neunkirchen-Seelscheid, Deutschland

Sitz: Neunkirchen-Seelscheid
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Registergericht: Amtsgericht Siegburg HRB 4701.
Die DR-WALTER GmbH ist als Mehrfachvertreter nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung tatig.

Die zustdndige Erlaubnisbehdrde ist die IHK Bonn / Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn, T +49 228 2284 -0,
F +49 228 2284 -170, info@bonn.ihk.de, www.ihk-bonn.de.

Im Vermittlerregister ist die DR-WALTER GmbH unter der Nummer D-QAMW-L7NVQ-57 registriert. Dies kann im
Internet iberprift werden unter der Adresse https://www.vermittlerregister.info oder beim
Versicherungsvermittlerregister beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Strafse 29,
10178 Berlin, T 0180-600-585-0 (Festnetzpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf).

Die DR-WALTER GmbH halt eine direkte Beteiligung von 100 % an den Stimmrechten der DR-WALTER
Versicherungsmakler GmbH. Kein Versicherungsunternehmen oder Mutter eines Versicherungsunternehmens
halt eine direkte oder indirekte Beteiligung von Uiber 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital der DR-WALTER
GmbH.

2. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Auf den Vertrag findet, soweit nichts anderes vereinbart ist, deutsches Recht Anwendung.

Deutsches Recht und deutscher Gerichtsstand gelten fiir alle vertraglichen Regelungen, die PROTRIP-WOLRD im
Allgemeinen, die Mitgliedschaft bei der LAC und die Vertragsbetreuung durch die DR-WALTER GmbH betreffen.

Deutsches Recht und deutscher Gerichtsstand gelten fiir den Versicherungsschutz, der iber die Unfall-,
Haftpflicht- und Assistanceversicherung abgedeckt wird.

Lediglich fiir den Versicherungsschutz der Auslandskrankenversicherung, der iiber die Allianz Frankreich
abgedeckt wird, gelten im Streitfall franzdsisches Recht und franzésischer Gerichtsstand.

3. Sprachen
Wir kommunizieren mit Ihnen in englischer und deutscher Sprache.
4. AufBergerichtliches Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren

Sollte es einmal zu Unstimmigkeiten kommen, wenden Sie sich bitte an die DR-WALTER GmbH. So erreichen Sie
uns:

DR-WALTER GmbH
Eisenerzstraf3e 34

53819 Neunkirchen-Seelscheid
T +4922 479194 -0

F +49 22 47 91 94 -40

E-Mail: beschwerde@dr-walter.com

Wir werden versuchen, schnellstmdglich eine einvernehmliche Losung zu finden. Gelingt dies nicht, kénnen Sie
sich auch an einen aufiergerichtlichen Streitschlichter wenden:

bei Beschwerden zum Thema Krankenversicherung an die

Allianz Partners - AWP Health & Life SA — Relations Clients

Eurosquare 2

7 Rue Dora Maar

93400 Saint-Ouen, Frankreich

E-Mail: client.care@allianzworldwidecare.com

Allianz Partners ist Mitunterzeichnender des Vermittlungs-Charters des Franzdsischen Verbandes der

Versicherungsgesellschaften (FFSA). Daher kénnen, im Falle einer anhaltenden und endgiltigen
Meinungsverschiedenheit und nach Erschopfung aller unten aufgefiihrten innerstaatlichen Rechtsbehelfe, die
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Versicherungsnehmergemeinschaft, die Mitgliedsgesellschaft oder die versicherten Personen den Mediator des
FFSA in Anspruch nehmen, der - ohne Nachteil fiir andere mdgliche Rechtswege — kontaktiert werden kann
unter:

La Médiation de I’Assurance

TSA 50 110

75 441 Paris Cedex 09

https://www.mediation-assurance.org

bei Beschwerden, die nicht die Krankenversicherung betreffen, an den
Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

T 0800 3 696 000 (kostenfreie Rufnummer aus dem deutschen Telefonnetz)
T +49 30 206058 99 (aus dem Ausland)

F 0800 3 699 000 (kostenfreie Rufnummer aus dem deutschen Telefonnetz)
F +49 30 206058 98 (aus dem Ausland)

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann ist zugleich Schlichtungsstelle zur aufdergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten bei
Versicherungsvertragen mit Verbrauchern und zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern.
Die Moglichkeit zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens bleibt unberiihrt.

Schlichtungsstelle der Europaischen Kommission
Verbraucher, die ihren Vertrag online (z. B. iber eine Webseite) abgeschlossen haben, konnen sich mit ihrer

Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird
dann Uber diese Plattform an den Ombudsmann weitergeleitet.

Beschwerden konnen Sie aufderdem richten an die
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strafde 108

53117 Bonn

T +49 228 4108 0

F +49 228 4108 1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

5. Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Versicherungsvertragsgesetz
Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie konnen Thre Vertragserkldrung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief,
Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
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o der Versicherungsschein,

o die Vertragsbestimmungen, einschliefZlich der fiir das Vertragsverhdltnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschliefslich der Tarifbestimmungen,

o diese Belehrung,

e das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

o und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Allianz Partners - AWP Health & Life SA, Dialog Versicherung AG, Europ Assistance SA, Niederlassung fur
Deutschland, c/o DR-WALTER GmbH, Eisenerzstrafde 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Ein Widerruf per Fax ist moglich an die folgende Faxnummer: +49 2247 9194-40

Ein Widerruf per E-Mail ist mdglich an die E-Mail-Adresse: vertrag@dr-walter.com

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Thnen den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Pramie, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfallt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen
Ausgangsbetrag in Hohe von dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Betrag. Der Versicherer hat
zurlickzuzahlende Betrdge unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge,
dass empfangene Leistungen zuriickzugewahren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Thr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von Thnen als auch von
uns vollstdndig erfillt ist, bevor Sie Thr Widerrufsrecht ausgetibt haben.

Abschnitt 2
Auflistung der flr den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im
Folgenden im Einzelnen aufgefithrt:

Unterabschnitt 1
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat IThnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

1. die Identitdt des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, Uiber die der Vertrag abgeschlossen werden soll;
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstriger eingetragen ist, und die zugehdrige
Registernummer;

2. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fiir die Geschéftsbeziehung
zwischen dem Versicherer und Thnen maisgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder
-gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der
Vertragsbestimmungen einschlieflich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers;

4. Angaben liber das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschadigungsregelungen; Name und Anschrift
des Garantiefonds sind anzugeben;

5. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben iber Art, Umfang und Félligkeit
der Leistung des Versicherers;

6. den Gesamtpreis der Versicherung einschliefdlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die
Pramien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhdltnis mehrere selbstdndige
Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu
den Grundlagen seiner Berechnung, die Thnen eine Uberpriifung des Preises ermdglichen;
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7. gegebenenfalls zusdtzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie
mogliche weitere Steuern, Gebithren oder Kosten, die nicht iiber den Versicherer abgefiihrt oder von ihm in
Rechnung gestellt werden;

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Pramien;

9. die Befristung der Gtiltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Informationen, beispielsweise die
Gultigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

10. Angaben dariber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere {iber den Beginn der Versicherung und des
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein
soll;

11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Austbung,
insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegeniiber der der Widerruf zu erkldren ist, und die
Rechtsfolgen des Widerrufs einschliefdlich Informationen iber den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs
gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen
einschliefslich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedlrfen die Informationen einer
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;
13. Angaben zur Beendigung des Vertrages, soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen
einschliefslich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form,;
14. das auf den Vertrag anwendbare Recht;
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die
Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu fihren;
16. einen moglichen Zugang flr Sie zu einem aufdergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und
gegebenenfalls die
Voraussetzungen fur diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Moglichkeit fiir Sie, den
Rechtsweg zu

beschreiten, hiervon unberihrt bleibt;

17. Name und Anschrift der zustdndigen Aufsichtsbehdrde sowie die Moglichkeit einer Beschwerde bei dieser
Aufsichtsbehorde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Begriffsdefinitionen

Die Worter und Ausdriicke, die in dieser Verbraucherinformation verwandt werden, haben die folgenden
Bedeutungen:

o Ausland
Als Ausland gelten alle Lander, jedoch nicht das Land, in dem die versicherte Person ihren stdndigen
Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des versicherten Aufenthaltes zuletzt hatte.
Eingriffe von hoher Hand
Eingriffe von hoher Hand sind Mafinahmen der Staatsgewalt (z. B. Beschlagnahme von exotischen
Souvenirs durch den Zoll oder Einreiseverweigerung aufgrund fehlender vorgeschriebener Einreisepapiere).
Chronische Erkrankungen
Eine chronische Erkrankung liegt vor, wenn sich die versicherte Person aufgrund eines Grundleidens
regelmaflig und tber einen Zeitraum von mindestens einem Jahr in arztlicher oder psychotherapeutischer
Behandlung befindet. Zu chronischen Erkrankungen zdhlen auch solche, die schubweise auftreten.
Antritt der Reise / Reiseantritt
Die Reise ist mit dem Verlassen der Wohnung angetreten.
Aufenthaltsland
Als Aufenthaltsland gilt das Land im Ausland bzw. das Gastland, in dem sich die versicherte Person
beispielsweise zum Zweck des Studiums, der Au-pair-Tatigkeit, des Praktikums, des Schulbesuchs oder der
Teilnahme an einem Work-and-Travel-Programm voriibergehend aufhalt.
Heimatland
Heimatland ist das Land, in dem die versicherte Person ihren stdndigen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des
versicherten Aufenthaltes zuletzt hatte.
o Heimaturlaub
Als Heimaturlaub gilt die Unterbrechung des Auslandsaufenthaltes fiir einen voriibergehenden Besuch /
Urlaub im Heimatland.
Gastland
Als Gastland gelten alle Lander weltweit. Als Gastland gilt nicht das Land, in dem die versicherte Person
ihren stdndigen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des versicherten Aufenthaltes zuletzt hatte.
Gastfamilie
Die Gastfamilie umfasst eine oder mehrere natitrliche Personen, die verantwortlich sind fir die
Bereitstellung der Unterbringung, den Lebensunterhalt und die allgemeine Betreuung wahrend des
versicherten Aufenthaltes.
Unverziglich
Ohne schuldhaftes Zogern.
Versicherte Personen
Versicherte Personen sind die in der Versicherungsbestitigung namentlich genannten Personen oder die
im Versicherungsschein beschriebenen Personenkreise, die im Rahmen der Versicherung
Versicherungsschutz geniefden.
Versicherter Aufenthalt
Versicherungsschutz besteht fiir den in der Versicherungsbestédtigung genannten Zeitraum. Die
Versicherung sollte immer fir den gesamten Aufenthalt im Ausland abgeschlossen werden und gilt dann
auch fir die direkte Hin- und Riickreise in das Aufenthaltsland bzw. in das Heimatland.
e LAC
LAC steht fir LAC Living Abroad Community e. V. Die LAC ist ein Verein, der sich um die Interessen von
Personen im Ausland kimmert und diesen Personen Informationen und Serviceleistungen anbietet. Eine
dieser Serviceleistungen ist der Rahmenvertrag PROTRIP-WORLD-VOLUNTEER, den die LAC als
Versicherungsnehmer abgeschlossen hat und tiber den Mitglieder fiir die Dauer ihres
Auslandsaufenthaltes abgesichert werden kénnen.
Medizinisch notwendig / Medizinisch notwendige Heilbehandlung
1. Behandlungen und diagnostische Verfahren sind nur versichert, wenn sie einen diagnostischen,
kurativen und / oder palliativen Zweck haben, medizinisch notwendig und angemessen sind. Sie miissen
von einem gesetzlich zugelassenen Arzt, Zahnarzt oder anderen Therapeuten erbracht werden. Anspriiche
/ Kosten werden nur bezahlt / erstattet, wenn die medizinische Diagnose und / oder die verschriebene
Behandlung mit allgemein akzeptierten medizinischen Verfahren Gibereinstimmt. Nicht medizinisch
notwendig sind insbesondere Behandlungen, die die versicherte Person gegen arztlichen Rat vornehmen
lasst.
2. Medizinische Leistungen oder Versorgungen werden nur dann als medizinisch notwendig und
angemessen erachtet, wenn
a) sie erforderlich sind, um den Zustand, die Erkrankung oder Verletzung eines Patienten zu
diagnostizieren oder zu behandeln;
b) die Beschwerden, die Diagnose und Behandlung mit der zugrunde liegenden Erkrankung
ubereinstimmen;
c) sie die angemessenste Art und Stufe der medizinischen Versorgung darstellen und
d) sie nur Uber einen angemessenen Behandlungszeitraum hinweg erbracht werden.
» Elementarereignisse

Elementarereignisse sind: Explosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser, Uberschwemmung, Lawinen,

Vulkanausbruch, Erdbeben, Erdrutsch.
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e Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist der Verein LAC Living Abroad Community e. V. fir seine Mitglieder sowie fiir
Firmen und Organisationen, die ihre Teilnehmer uUber die LAC fur Auslandsaufenthalte absichern.

e Angehorige
Als Angehorige gelten der Ehe- bzw. Lebenspartner oder der Lebensgefdhrte, mit dem die versicherte
Person vor Antritt des versicherten Aufenthaltes in hiuslicher Gemeinschaft gelebt hat, Kinder, Eltern,
Adoptivkinder, Adoptiveltern, Stiefkinder, Stiefeltern, Grofseltern, Geschwister, Enkel, Schwiegereltern,
Schwiegerkinder und Schwéger.

e Reise
Als Reise im Sinne dieser Verbraucherinformationen gelten alle Reisen, die wéhrend des versicherten
Aufenthaltes unternommen werden, wenn die Entfernung zwischen dem Aufenthaltsort im
Aufenthaltsland und dem Zielort der Reise mehr als 50 km betragt.
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Versicherungsbedingungen PROTRIP-
WORLD-GRUPPE
Auslandskrankenversicherung der Allianz
Partners - AWP Health & Life SA (AVB
18PW)

Einleitung

Der Verein Living Abroad Community (LAC) hat im Namen eines seiner Mitglieder eine Krankenversicherung mit
Allianz Partners abgeschlossen. Zweck dieser Versicherung ist die Bereitstellung von Erstattungen an die
Verbandsmitglieder, die den Sachleistungen entsprechen, wie sie von der Europaischen
Krankenversicherungskarte (EHIC) gezahlt werden.

Die hierdurch entstehenden Rechte und Obliegenheiten

o fiir den die Police abschlieféenden Versicherungsnehmer-Verein, nachfolgend als ,der

Versicherungsnehmer-Verein®“ oder ,der LAC-Verband® bezeichnet,

fir das Mitglied des Versicherungsnehmer-Vereins, nachfolgend als ,die Mitgliedsgesellschaft” bezeichnet,

o fiir internationale Studenten und Doktoranden, Studenten in den Bereichen Sprache und Kulturaustausch,
Au-pairs, Praktikanten, Freiwillige sowie ,Work and Travel“-Teilnehmer an internationalen
Mobilitatsprogrammen, die den Status einer versicherten Person erwerben,

o fiir den Versicherer, vertreten durch Allianz Partners und nachfolgend als ,der Versicherer" bezeichnet,

werden im vorliegenden Vertrag festgelegt, der franzdsischem Recht unterliegt.

TITEL I - VERTRAGSZWECK UND -GRUNDLAGEN
Artikel 1 - Vertragszweck

Fir den vorliegenden Gruppenversicherungsvertrag findet das Franzosische Versicherungsgesetz Anwendung
und dabei im Speziellen die Bestimmungen in Titel IV von Buch I des genannten Gesetzes, die den Bereich der
Gruppenversicherungen regeln. Vertragsgrundlage sind die Erklarungen des Versicherungsnehmer-Vereins, der
Mitgliedsgesellschaft und der versicherten Personen.

Zweck der vorliegenden Versicherungspolice ist die Bereitstellung von Erstattungen an internationale Studenten
und Doktoranden, Studenten in den Bereichen Sprache und Kulturaustausch, Au-pairs, Praktikanten, Freiwillige
sowie ,Work and Travel“-Teilnehmer an internationalen Mobilitdtsprogrammen des Versicherungsnehmer-
Vereins gemafs der Definition im vorliegenden Vertrag, wobei die erstatteten Leistungen den Sachleistungen
entsprechen, wie sie von der Europdischen Krankenversicherungskarte (EHIC) gezahlt werden.

Der Vertrag besteht aus:
o der Mitgliedschaftsurkunde, ausgefillt und unterzeichnet von den Vertretern des LAC-Verbands und der
Mitgliedsgesellschaft.
e einer an den LAC-Verband ibergebenen Broschire mit Einzelheiten iiber den Versicherungsschutz, die
Bedingungen fiir dessen Wirksamwerden und Anwendung sowie die im Schadensfall zu erfiillenden
Formalitdten.

Der oben genannte Personenkreis wird durch diesen Vertrag versichert.

Artikel 2 - Datum des Inkrafttretens, Dauer und Verldngerungsdatum des Vertrags

Gemafs der Unterschrift des Versicherungsnehmer-Vereins tritt der vorliegende Vertrag am 1. August 2014 in
Kraft und lauft bis zum 31. Dezember 2014.

Danach verlangert sich der Vertrag durch stillschweigende Vereinbarung an jedem 1. Januar um ein weiteres
Jahr, sofern er nicht von einer der Parteien per Einschreiben mit Riickschein gekiindigt wird, wobei selbiges
Einschreiben spatestens am 31. Oktober aufgegeben werden muss.

Auf Bestreben des Versicherers kann der Vertrag auch beendet werden:

o zu jedem Zeitpunkt falls die Anzahl der Versicherten nicht ldnger, geméafs der vorab aufgefiihrten
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Definition, der vollstindigen Kategorie bestehend aus an weltweiten Mobilitdtsprogrammen
teilnehmenden internationalen Studenten und Doktoranden entspricht,
o im Falle der Nichtzahlung der Pramie gemé&fs den Bestimmungen aus Artikel 21 der vorliegenden Police,
o am Auslaufdatum der Mitgliedschaftsurkunde der Mitgliedsgesellschaft,
« infolge einer Zwangsliquidation (oder dhnlicher Verfahren) des Versicherungsnehmer-Vereins.

Artikel 3 - Datum des Inkrafttretens, Dauer und Verldngerungsdatum der
Mitgliedschaftsurkunde

Die Mitgliedschaft in der Versicherung begriindet sich durch eine Mitgliedschaftsurkunde, unterzeichnet vom
LAC-Verband sowie dem Mitglied; diese weist insbesondere Folgendes auf:

o Mitgliedsnummer,

e Datum des Inkrafttretens der Police,

o betroffene Person,

o Geltungsbereich der Police,

o Art und Menge des abgeschlossenen Versicherungsschutzes,
e Pramienhodhe.

Fir die Mitgliedsgesellschaft tritt die Versicherungspolice am in der Mitgliedschaftsurkunde aufgefithrten Datum
in Kraft, frithestens jedoch am 1. August 2014, und lduft bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

Danach verlangert sich der Vertrag durch stillschweigende Vereinbarung an jedem 1. Januar um ein weiteres
Jahr, sofern er nicht von der Mitgliedsgesellschaft per Einschreiben mit Riickschein an den Versicherungsnehmer-
Verein geklindigt wird, wobei selbiges Einschreiben spétestens am 31. Oktober aufgegeben werden muss; die
Kindigung wird daraufhin am 31. Dezember des laufenden Jahres wirksam. Der Versicherungsnehmer-Verein
verpflichtet sich, den Versicherer unverziglich dariiber zu informieren.

Die Mitgliedschaftsurkunde kann dariiber hinaus auch in einem der folgenden Fille enden:

e am Datum, an dem die Mitgliedsgesellschaft nicht langer Mitglied des LAC-Verbands ist,

e Zu jedem Zeitpunkt falls die Anzahl der Versicherten nicht langer, wie in der Mitgliedschaftsurkunde
definiert, der vollstdndigen Kategorie bestehend aus an weltweiten Mobilitdtsprogrammen teilnehmenden
internationalen Studenten und Doktoranden entspricht,

o infolge eines Sanierungsplans bzw. einer Zwangsliquidation des Versicherungsnehmer-Vereins.

Artikel 4 - Obliegenheiten des Versicherungsnehmer-Vereins und der
Mitgliedsgesellschaft

Obliegenheiten des Versicherungsnehmer-Vereins
Der Versicherungsnehmer-Verein verpflichtet sich,

o der Mitgliedsgesellschaft die vom Versicherer bereitgestellte Broschiire zu ibermitteln, die den
Versicherungsschutz, die Bedingungen seines Inkrafttretens und des Antrags darauf sowie die im
Schadensfall einzuhaltenden Formalitdten zusammenfasst,

« die Mitgliedsgesellschaft schriftlich Gber sémtliche Anderungen (insofern zutreffend) an ihren Rechten
und Obliegenheiten zu informieren, insbesondere vor jeder Reduzierung des Versicherungsschutzes,
jeglicher Anderung der Pramie oder Kiindigung der Police oder der Mitgliedschaftsurkunde.

Obliegenheiten der Mitgliedsgesellschaft:

Der Versicherungsnehmer-Verein verpflichtet sich, die Mitgliedsgesellschaft Uiber die im Folgenden aufgelisteten
Obliegenheiten zu informieren. Die Mitgliedsgesellschaft verpflichtet sich im Gegenzug:

4.1 alle gegenwartigen und kiinftigen Mitglieder der Kategorie internationale Studenten und Doktoranden, wie in
diesem Vertrag definiert und entsprechend dem Versicherer gegeniiber bekanntgegeben, fiir den vollstdndigen in
der abgeschlossenen Police enthaltenen Versicherungsschutz anzumelden.

4.2 dem Versicherer durch den Versicherungsnehmer-Verein die folgenden Dokumente zukommen zu lassen:
4.2.1 Bel Beantragung der Mitgliedschaft:

e ein Antragsformular auf Mitgliedschaft, unterzeichnet vom Versicherungsnehmer-Verein, in dem der
Austauschstudent genannt und als solcher gegentiber dem Versicherer erklart wird, sowie die Hohe und
der Geltungsbereich des gewdhlten Versicherungsschutzes und die Pramienhdhen; dieses Formular muss
enthalten:

o Personliche Antrage auf Mitgliedschaft der zu versichernden internationalen Studenten und Doktoranden,
in denen ihre jeweiligen Studienldnder aufgefiihrt sind.
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Die Mitgliedsgesellschaft erkldrt sich bereit, seine Aussagen jederzeit zu bekréftigen.

Im Falle einer Auslassung oder fehlerhaften Darstellung seitens der Mitgliedsgesellschaft ist der Versicherer
gemaf? der Artikel L.113-8 und L.113-9 des Franzdsischen Versicherungsgesetzes berechtigt, die Police entweder
fiir null und nichtig zu erkldren oder sie unter neuen, von ihm festgelegten Bedingungen fortzufiihren.

4.2.2 Innerhalb von 15 Tagen ab dem Datum ihres Studienbeginns im Ausland:

o Personliche Antrage auf Mitgliedschaft der neuen in Frage kommenden Mitglieder. Wird diese Frist nicht
eingehalten, tritt die Mitgliedschaft erst von dem Tag an in Kraft, an dem der Versicherer diesen
Mitgliedsantrag erhailt, selbst wenn vom Versicherungsnehmer-Verein bereits Pramien fiir die betroffenen
internationalen Studenten und Doktoranden gezahlt wurden.

4.2.3 Innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf eines jeden Quartals:

« Die Pramienzahlung, wie in Artikel 16 festgelegt, ggf. zusammen mit neu hinzugekommenen Anderungen:
- an der Zusammensetzung der versicherten Gruppe, einschliefflich des Beginns bzw. Endes des Studiums
im Ausland,

—1im Studienland,
- bei den Namen und Adressen der internationalen Studenten und Doktoranden.

4.2.4 An jedem jahrlichen Verldngerungsdatum und spétestens am 31. Januar des darauffolgenden
Geschéftsjahres:

o eine Jahrespramienrechnung mit Auflistung der wahrend des vorangegangenen Geschéftsjahres
versicherten Personen und der Daten iiber Beginn bzw. Ende des Studiums im Ausland.

4.3 jeder versicherten Person zum Zeitpunkt der Anmeldung geméafs Artikel L.141-4 des Franzdsischen
Versicherungsgesetzes die vom Versicherer erstellte und an den Versicherungsnehmer-Verein bereitgestellte
Broschiire zu Uibergeben mit den Einzelheiten Uber den Versicherungsschutz, die Bedingungen fiir dessen
Wirksamwerden und Anwendung sowie die im Schadensfall zu erfiillenden Formalititen.

4.4 die versicherten Personen schriftlich iiber ggf. an ihren Rechten und Obliegenheiten vorzunehmende
Anderungen zu informieren, insbesondere vor jeglicher Verringerung des Versicherungsschutzes, jeglicher
Anderung an der Pramienhdhe oder an der Beendigung der Police, jeweils in Ubereinstimmung mit dem
Franzdsischen Versicherungsgesetz.

Der Versicherungsnehmer-Verein haftet gegentiiber seinen Studenten und Doktoranden im Falle der

Nichteinhaltung der oben genannten Obliegenheiten (fur die Absitze 4.3 und 4.4 gemafs Artikel 12 des Gesetzes
Nr. 89-1009 vom 31. Dezember 1989 sowie Artikel L.141 - 4 des Franzdsischen Versicherungsgesetzes).

Artikel 5 - Weitere Bestimmungen
5.1 Klausel Uiber Gewinn- und Verlustrechnungen

Fir jedes Kalenderjahr und sdmtliche dhnlichen Vertrage, denen die vorliegende Police unterliegt, erstellt der
Versicherer eine allgemeine Kosten- und Leistungsrechnung.

5.2 Anderungen

Die Bedingungen der vorliegenden Police berlicksichtigen die geltenden rechtlichen und behdérdlichen
Bestimmungen am Datum des Inkrafttretens der Police.

Werden diese Bestimmungen jedoch wahrend der Laufzeit der Police gedndert, behalt sich der Versicherer vor,
die Police entsprechend zu dndern, frihestens jedoch ab dem Inkrafttreten der neuen rechtlichen oder
behdrdlichen Bestimmungen.

Nichtsdestoweniger behilt sich der Versicherungsnehmer-Verein vor, innerhalb von 30 Tagen nach der
entsprechenden Benachrichtigung dariiber durch den Versicherer, die fristlose Kiindigung der Police zu
verlangen.

Eine derartige Kiindigung wird am ersten Tag des Kalendermonats wirksam, der auf die Forderung des
Versicherungsnehmer-Vereins folgt bzw. ab dem Inkrafttreten der vorgeschlagenen Anderungen, sofern dies zu
einem spateren Zeitpunkt geschieht.

In letzterem Fall bleiben der Versicherungsschutz sowie die Pramienkonditionen wie zum Zeitpunkt vor den
genannten Anderungen bestehend vollumfénglich bis zum Kiindigungsdatum in Kraft.

Der Versicherungsnehmer-Verein informiert die Mitgliedsgesellschaft iiber die Kindigung.
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5.3 Versicherungsumfang

Sofern in der vorliegenden Police nicht anderweitig festgelegt, kann sich die versicherte Person bei Unfallen oder
im Krankheitsfall in dem in Artikel 14 beschriebenen geografischen Gebiet 24 Stunden am Tag auf den
Versicherungsschutz berufen, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben.

5.4 Schadensfall

Jedes Ereignis, das einen moglichen Anspruch auf Versicherungsleistungen begriindet, muss wahrend der
Gliltigkeit des betreffenden Versicherungsschutzes eintreten und innerhalb der hierin festgelegten Zeitrdume
oder, falls kein Zeitraum festgelegt wurde, bis spatestens 6 Monate nach Ende des Versicherungszeitraums
gemeldet werden.

5.5 Verjahrung im Rahmen der vorliegenden Versicherungspolice

Die Bestimmungen beziliglich Verjdhrung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag sind in den Artikeln L.114-1
bis L.114-3 des Franzdsischen Versicherungsgesetzes wie folgt festgelegt:

Artikel L.114-1 des Franzosischen Versicherungsgesetzes:

Samtliche rechtlichen Schritte als Folge eines Versicherungsvertrags sind fur einen Zeitraum von 2 Jahren nach
dem Ereignis, infolge dessen sie erfolgten, ausgeschlossen.

Der besagte Zeitraum lauft jedoch:

1im Falle der Geheimhaltung, arglistigen Tauschung oder Vorspiegelung falscher Tatsachen in Bezug auf das
eingegangene Risiko erst ab dem Datum, an dem der Versicherer davon Kenntnis erlangt;

2 im Schadensfall erst ab dem Datum, an dem die betroffenen Parteien davon Kenntnis erlangen, wenn sie
nachweisen, dass sie von diesen Umstanden bis dahin keinerlei Kenntnis hatten.

Wenn die rechtlichen Schritte der versicherten Person gegen den Versicherer aus dem Regress eines Dritten
entstehen, beginnt die Verjahrungsfrist erst ab dem Datum, an dem besagter Dritter rechtliche Schritte gegen die
versicherte Person ergreift oder selbige dem Dritten Schadenersatz geleistet hat.

Die Verjahrungsfrist fiir Lebensversicherungsvertrage wird auf 10 Jahre erhoht, falls der Leistungsempfanger eine
andere Person als der Versicherungsnehmer ist und, bei Versicherungsvertragen zur Abdeckung von
Personenschéden, falls die Leistungsempfanger die Bevollméachtigten der verstorbenen versicherten Person sind.

Ungeachtet der Bestimmungen aus Absatz 2 unterliegen im Falle von Lebensversicherungsvertrégen die
rechtlichen Schritte des Leistungsempfangers einer maximalen Verjahrungsfrist von 30 Jahren ab dem
Todesdatum der versicherten Person.

Artikel L.114-2 des Franzdsischen Versicherungsgesetzes:

Die Verjahrungsfrist kann entweder durch einen iblichen gesetzlichen Grund oder durch die Ernennung von
Sachverstandigen im Schadensfall unterbrochen werden. Die Verjahrungsfrist fiir Klagen kann auch dann
unterbrochen werden, wenn der Versicherer die versicherte Person per Einschreiben mit Riickschein iiber die
Pramienriickerstattung informiert und wenn die versicherte Person gegentiber dem Versicherer die
Schadenzahlung anerkennt.

Artikel L.114-3 des Franzosischen Versicherungsgesetzes:

Abweichend von Artikel 2254 des franzdsischen Gesetzbuches zum Zivilrecht dirfen unter keinen Umstanden die
Verjahrungsfrist gedndert oder weitere Griinde fir die Aussetzung oder Unterbrechung derselben von den
Vertragsparteien hinzugefligt werden, selbst wenn diese dies gegenseitig vereinbaren.

Weitere Informationen:

Die gewohnlichen Falle einer Unterbrechung der Verjahrungsfrist sind in den Artikeln 2240 ff. des franzdsischen
Gesetzbuches zum Zivilrecht beschrieben; insbesondere sind dies: das Anerkenntnis der Rechte des
Anspruchsgegners; ein Widerspruchsverfahren, auch zwischenzeitlicher Natur; das Durchsetzen von
Anspruchen. Die vollstdndige Auflistung der gewdhnlichen Fille einer Unterbrechung der Verjahrungsfrist findet
sich in den genannten Artikeln des franzdsischen Gesetzbuches zum Zivilrecht.

5.6 Regress

Gemaéfs dem Franzosischen Versicherungsgesetz konnen die Ersatzanspriiche der leistungsberechtigten Person
auf den Versicherer iibergehen, um jegliche Regressverfahren gegen einen Dritten durchfiihren zu kénnen.
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Der Versicherer verzichtet auf sein Recht eines Regressverfahrens gegen den Versicherungsnehmer-Verein und
die Mitgliedsgesellschaft.

5.7 Beschwerde

Im Falle einer Meinungsverschiedenheit mit dem Versicherer miissen der Versicherungsnehmer-Verein, die
Mitgliedsgesellschaft oder die versicherten Personen als Erstes den dafiir zustdndigen Ansprechpartner bei
Allianz Partners kontaktieren.

Erfiillt die vorgeschlagene Losung nicht die Erwartungen der versicherten Personen, des Versicherungsnehmer-
Vereins oder der Mitgliedsgesellschaft, kénnen sie auf dem Postweg oder per E-Mail eine Beschwerde richten an:

o Allianz PartnersAWP Health & Life SA — Relations Clients,Eurosquare 2, 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-
Ouen, Frankreich. E-Mail: clients@allianz.fr

Allianz Partners ist einer der Unterzeichner der Schlichtungsvereinbarung des Verbands der franzdsischen
Versicherungsunternehmen. Daher kénnen der Versicherungsnehmer-Verein, die Mitgliedsgesellschaft bzw. die
versicherten Personen im Falle einer anhaltenden und abschliefSenden Meinungsverschiedenheit und nach
Ausschopfung samtlicher unten aufgelisteter Rechtsmittel den Schlichter des Verbands der franzdsischen
Versicherungsunternehmen anrufen (Postanschrift: BP 290 — 75425 Paris cedex 09);

die Moglichkeit gerichtlichen Vorgehens bleibt davon unbertihrt.

5.8 Verwaltungsvereinbarung

Eine Verfahrensbeschreibung bestimmt die Abldaufe bezliglich der vorliegenden Police, die der Versicherer an den
Versicherungsnehmer-Verein delegiert, insbesondere die Obliegenheiten des Letztgenannten im Hinblick auf
Anerkennung, Erklarung, Riickerstattung der Pramie sowie Auflistung der Zahlen.

5.9 Klausel beziiglich der Franzdsischen Datenschutzkommission (CNIL)

Alle Informationen tber den Versicherungsnehmer-Verein, die Mitgliedsgesellschaft bzw. die versicherten
Personen dienen dem Zweck des Vertragsmanagements.

Der Versicherungsnehmer-Verein, die Mitgliedsgesellschaft bzw. die versicherten Personen haben ein Recht auf
Zugang zu ihren Daten bzw. Berichtigung derselben oder Widerspruch gegen diese, gemiafs Gesetz Nr. 78-17 vom
6. Januar 1978 Uiber Informationstechnologie, Dateien und Biirgerrechte.

5.10 Erklarung zur Haftungsbeschrankung

Sollte ein Einzelereignis mehrere Schadensfélle geméafs den Bestimmungen des nachfolgenden Abschnitts
verursachen, betragt der Hochstbetrag der angehiuften, vom Versicherer in dieser Hinsicht fir sdmtliche vom
Mitglied des Versicherungsnehmer-Vereins abgeschlossenen Gruppenpolicen aus den Bereichen
Lebensversicherung und Invaliditat (Life & Disability) 60 Millionen Euro. Wird dieser Betrag erreicht, wird er

zwischen allen betroffenen versicherten Personen im Verhéltnis zur jeweiligen Hohe ihrer versicherten
Leistungen vor Erreichen der Haftungsbeschrankung aufgeteilt.

TITEL II - DIE VERSICHERTEN PERSONEN

Artikel 6 — Kategorie der anzumeldenden Personen

Alle Mitglieder aus der Kategorie internationale Studenten und Doktoranden, Studenten in den Bereichen Sprache
und Kulturaustausch, Au-pairs, Praktikanten, Freiwillige sowie ,Work and Travel“-Teilnehmer an internationalen

Mobilitdtsprogrammen des Versicherungsnehmer-Vereins sind Mitglieder dieses Gruppenversicherungspakets.

Zu Beginn der Laufzeit der Versicherungspolice darf eine versicherte Person noch nicht ihr 40. Lebensjahr
vollendet haben.

Artikel 7 - Bedingungen der Mitgliedschaft

Zu versichernde Mitglieder der oben genannten Kategorie miissen zum Zeitpunkt ihres Antrags auf
Mitgliedschaft:

e einen personlichen Antrag auf Mitgliedschaft ausfiillen und unterzeichnen.
Auf der Grundlage der zuvor genannten Dokumente und Informationen behalt sich der Versicherer das Recht vor,

den Versicherungsschutz zu beschréanken bzw. die im Antrag auf Mitgliedschaft genannte Versicherungspramie
neu zu bewerten oder sogar eine Mitgliedschaft der Gesellschaft abzulehnen.
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Wéhrend der Laufzeit der Versicherungspolice und fiir den Fall, dass weitere teilnahmeberechtigte Personen, die
ein erhohtes Risiko darstellen, der Kategorie internationaler Studenten und Doktoranden beitreten, kann der
Versicherer ferner die Versicherungspramien am 1. Januar des darauffolgenden Versicherungsjahres neu
bewerten.

Der Versicherer informiert den Versicherungsnehmer-Verein durch Zusendung eines Vermerks iiber die
ausschliefdlich fir Neumitglieder geltenden, neu festgelegten Pramien.

Der Versicherungsnehmer-Verein kann eine solche Erhdhung ablehnen und die Versicherungspolice durch ein
Einschreiben mit Empfangsbestédtigung an den Versicherer innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Erhalts des
vom Versicherer geschickten Vermerks kiindigen. Die Kiindigung tritt am ersten Tag des Kalenderquartals in
Kraft, das auf die Mitteilung iiber die Ablehnung folgt.

Der Versicherungsnehmer-Verein informiert die Mitgliedsgesellschaft iber die Kiindigung.

Versdumt es der Versicherungsnehmer-Verein, die Police innerhalb von 30 Tagen zu kiindigen, gilt die Erthéhung
als angenommen.

Artikel 8 - Datum des Inkrafttretens des Versicherungsschutzes

Sobald die Police wirksam geworden ist, tritt der Versicherungsschutz fir alle Studenten und Doktoranden, die
den Status einer versicherten Person erwerben, an den folgenden Daten in Kraft:

8.1 Studenten, die am Datum des Inkrafttretens der Police bereits immatrikuliert sind:
e ab diesem Datum in Ubereinstimmung mit Artikel 4.2.1.
8.2 Studenten, die sich erst nach dem Datum des Inkrafttretens der Police immatrikulieren:
e ab dem Datum, an dem sie zur Kategorie der zu versichernden internationalen Studenten und

Doktoranden zdhlen, sofern ihre Einzelantrige auf Mitgliedschaft innerhalb von 15 Tagen ab diesem
Datum eingegangen sind; ansonsten am Datum des Erhalts eines solchen Antrags.

Artikel 9 - Kiindigung bzw. Aufhebung des Versicherungsschutzes

9.1 Aufler im Falle arglistigen Verschweigens bzw. arglistiger Auslassung oder fehlerhafter Darstellung kann die
versicherte Person, sobald einmal akzeptiert, nicht mehr gegen ihren Willen von der Versicherung
ausgeschlossen werden, solange sie zur Kategorie der zu versichernden internationalen Studenten und
Doktoranden gehort, gemé&fs den Bestimmungen von Artikel 1.141-3 des Franzdsischen Versicherungsgesetzes.
In den genannten Féllen endet jedoch die Wirksamkeit des Versicherungsschutzes:

9.1.1 flr jede versicherte Person:

« sobald sie nicht mehr zur Kategorie internationale Studenten und Doktoranden, Studenten in den
Bereichen Sprache und Kulturaustausch, Au-pairs, Praktikanten, Freiwillige sowie ,Work and
Travel“-Teilnehmer an internationalen Mobilitdtsprogrammen gehort, fiir welche die vorliegende Police
gilt;

o der Versicherungsschutz endet in jedem Fall nach Ablauf der Héchstversicherungsdauer von 24 Monaten.

9.1.2 flr alle versicherten Personen aus der zuvor genannten Kategorie internationale Studenten und
Doktoranden:

» am Kiindigungsdatum der Police
e oder an dem Kiindigungsdatum der Mitgliedschaftsurkunde der Mitgliedsgesellschaft.

Die Kiindigung (bzw. Aufhebung) des Versicherungsschutzes fiihrt zur Aufhebung des Rechts auf Leistungen fiir
jegliche medizinischen Leistungen, die nach dem Kindigungsdatum stattgefunden haben, selbst wenn sie vor
diesem Datum begonnen haben oder verschrieben wurden.

TITEL III - KRANKENVERSICHERUNGSSCHUTZ

Artikel 10 - Leistungsberechtigte

Einzig und allein die versicherten Personen.

Artikel 11 - Medizinische Leistungen

11.1 Gegenstand der Versicherung
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1. Der Versicherer leistet bei wiahrend des versicherten Aufenthalts im Ausland akut eintretenden Krankheiten
und Unféllen Entschadigung fur die Kosten der

a) Heilbehandlungen;

b) Krankentransporte;

c) Uberfiihrung bei Tod.

2. Reisen aufserhalb der Tarifzone wéhrend des versicherten Aufenthaltes sind bis zu jeweils maximal 42 Tagen
mitversichert. Bei Unterbrechung der Reise ist ein Heimataufenthalt bis 6 Wochen mitversichert. Auch mehrere
Heimataufenthalte sind mdglich, wenn die Gesamtdauer 6 Wochen nicht iibersteigt.

11.2 Heilbehandlungen

1. Der Versicherer erstattet die Kosten der medizinisch notwendigen Heilbehandlungen, die von Arzten
durchgefithrt oder verordnet werden. Dazu gehdren insbesondere

a) stationdre Behandlungen im Krankenhaus einschliefslich Operationen;

b) ambulante Heilbehandlungen;

c) Arznei-, Heil- und Verbandsmittel;

d) die ambulante Erstbehandlung psychischer Erkrankungen bis zu insgesamt 1.500 €;

e) die stationdre Notfallbehandlung bei erstmals auftretenden geistigen und seelischen Stérungen bis insgesamt
20.000 €;

f) Hilfsmittel (z. B. Gehhilfen, Miete eines Rollstuhls), sofern sie auf Grund eines Unfalls oder einer Krankheit
wahrend des versicherten Aufenthaltes erstmals notwendig werden.

2. Zahnbehandlungen

a) Der Versicherer erstattet die Kosten fiir schmerzstillende Zahnbehandlungen einschliefdlich Zahnfiillungen in
einfacher Ausfertigung sowie Reparaturen von Zahnersatz und Zahnprothesen bis zu 500 € je Versicherungsfall.

b) Wird auf Grund eines Unfalls, den die versicherte Person wihrend des versicherten Aufenthaltes erleidet, eine
medizinisch notwendige zahnarztliche Behandlung erforderlich, so erstattet der Versicherer die Kosten bis zu
1.000 € je Versicherungsfall. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von aufden auf
ihren Korper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung erleidet.

3. Sofern ein Krankenrticktransport bis zum Ende des versicherten Aufenthaltes wegen Transportunfahigkeit der
versicherten Person nicht moglich ist, erstattet der Versicherer die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der
Transportfahigkeit.

4. Telefonkosten

Telefonkosten zur Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale des Versicherers werden bis zu 25 € je
Versicherungsfall erstattet.

11.3 Schwangerschaft / Entbindung

1. Der Versicherer erstattet im Rahmen einer Schwangerschaft, wenn diese wiahrend des versicherten
Aufenthaltes entstanden ist, die Kosten fir

a) Vorsorgeuntersuchungen bis einschliefBlich der 12. Schwangerschaftswoche;

b) zwei Ultraschalluntersuchungen, es sei denn, dass weitere auf Grund besonderer Umstiande medizinisch
notwendig sind;

c) Behandlungen von Schwangerschaftskomplikationen;

d) die ambulante oder stationdre Entbindung. Mehrkosten fiir einen Kaiserschnitt sind, sofern er medizinisch
notwendig ist, erstattungsfahig;

e) den medizinisch bedingten Schwangerschaftsabbruch;

f) Geburtshelfer und Hebammen,;
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g) die postnatale Versorgung der Mutter und des Neugeborenen. Die Leistungen fiir das Neugeborene sind auf
50.000 € beschrankt.

2. Bestand die Schwangerschaft bereits vor Antritt des versicherten Aufenthaltes, so besteht Versicherungsschutz
nur bei einer akuten und unvorhersehbaren Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Mutter und / oder
Kind.

11.4 Krankentransporte / Uberfilhrung
Der Versicherer erstattet die Kosten flr

a) den medizinisch notwendigen Krankentransport im Ausland zum stationiren Aufenthalt oder zur ambulanten
Erstversorgung ins Krankenhaus, der durch einen anerkannten Rettungsdienst durchgefiihrt wird;

b) den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenricktransport der versicherten Person an ihren Wohnort
im Heimatland bzw. in das dem Wohnort néchstgelegene geeignete Krankenhaus, sofern der versicherte
Aufenthalt auf Grund einer Erkrankung / Verletzung voraussichtlich endgultig abgebrochen werden muss. Bei
Reisen Uibernimmt der Versicherer auch die Kosten fur den medizinisch sinnvollen und vertretbaren
Krankenriicktransport an den Aufenthaltsort im Aufenthaltsland bzw. in das dem Aufenthaltsort im
Aufenthaltsland nédchstgelegene geeignete Krankenhaus;

c) die Uberfithrung der sterblichen Reste der versicherten Person an den vor Reiseantritt bestehenden stédndigen
Wohnort oder wahlweise die Bestattung im Ausland bis zur Hohe der Uberfiihrungskosten.

11.5 Anspruch auf Heilkosten

Das Schadenformular fiir Heilkosten wird vom Versicherer bereitgestellt und ist dem Versicherer zusammen mit
den relevanten weiteren Unterlagen zuzusenden.

Alle Belege sind im Original vorzulegen.
Der Versicherer kann ggf. weitere, fiir den Antrag auf Versicherungsschutz erforderliche Unterlagen verlangen.

Die versicherte Person haftet fiir jegliche von ihr {ibermittelten Informationen, die sich als falsch, gefalscht oder
Ubertrieben herausstellen sollten bzw. fur jegliches betriigerische oder arglistige Verhalten ihrerseits; simtliche

vom Versicherer auf Grundlage dieser nicht korrekten Daten entsprechend unrechtméaflig geleisteten Zahlungen
sind zurtickzuzahlen.

11.6 Leistungshohe

Die Riickerstattungen fiir Heilkosten werden in Euro bis zu den Maximalbetragen gezahlt, die unten in der
Leistungstabelle wie folgt aufgefiihrt sind: pro versicherte Person, pro Jahr und bis zur Hochstgrenze der
eigentlichen Kosten.

Die Hohe der Leistungen wird fir jede angemessene und Uibliche Kostenposition und gemaf den Bestimmungen
der vorliegenden Police berechnet.

Die Frage, ob die Kosten angemessen und Uiblich sind, wird gemafs der medizinisch uiblichen Praxis im jeweiligen
Land, in dem die medizinische Behandlung stattgefunden hat, bewertet (Behandlungsart, Qualitdt der
Behandlung und der medizinischen Ausstattung, geografisches Gebiet und Land) und unterliegt den jeweils
landestblichen Kodierungs- und Bewertungsstandards flir medizinische Verfahren und Behandlungsmethoden.

Sind die Kosten unangemessen und uniiblich, kann dies zur Ablehnung der Erstattung der Heilkosten bzw. zu
einer Beschrinkung der Erstattungshohe fiihren.

11.7 Beschrankung auf die eigentlichen Kosten

Gemafs Artikel 9 des Gesetzes Nr. 89-1009 vom 30. August 1990 und dem Beschluss Nr. 90-769 vom 30. August
1990 durfen die Erstattungen bzw. Ersatzleistungen fiir Kosten auf Grund von Krankheit, Mutterschaft oder Unfall
den Betrag der noch von der versicherten Person zu zahlenden Kosten nach Auszahlung der von ihr
beanspruchbaren Leistungen jeglicher Art nicht tibersteigen.

Gleiche Leistungen, die bei verschiedenen Versicherungsanbietern versichert wurden, sind bis zur Maximalhdhe
jeder Einzelleistung vollstreckbar, unabhéngig vom Datum, an dem sie abgeschlossen wurden. Innerhalb dieser
Beschrankung kann der Leistungsempfanger eine zusatzliche Erstattung erhalten, indem er eine Aufgliederung
der Versicherungsleistungen Uibermittelt, die vom bzw. von den anderen Versicherungsanbieter(n) gezahlt
wurden.

Zum Zweck der zuvor genannten Bestimmungen wird die Beschrankung auf die noch von der versicherten Person
zu zahlenden Kosten vom Versicherer fiir jedes medizinische Verfahren bzw. jede Kostenposition bestimmt.
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Artikel 12 - Risikoausschliisse

Jegliche Kosten infolge eines der im Folgenden genannten Ereignisse sind nicht im Versicherungsschutz
enthalten:

e ein Schadensanspruch, der direkt oder indirekt aus dem Zerfall eines Atomkerns resultiert,

o die Folgen von Krieg oder Buirgerkrieg, Aufstdnden, Unruhen, Angriffen, Aufruhr, Terroranschlagen,
unabhéngig vom Ort dieser Ereignisse und deren Hauptbeteiligten, aufSer wenn die versicherte Person
nicht aktiv an einem solchen Ereignis teilnimmt oder wenn sie fiir den Versicherungsnehmer-Verein
entsandt wurde, um eine Wartungs- oder Uberwachungsmission zur Gewéahrleistung der Sicherheit von
Menschen und Glitern auszufiihren.

Der Versicherer behalt sich vor, den Versicherungsschutz fiir ein oder mehrere spezielle Territorien zu dndern,
wobei er den Versicherungsnehmer-Verein dariiber mindestens 15 Tage im Voraus informiert. Dieser kann jedoch
die Anderung ablehnen und die Police per Einschreiben mit Riickschein an den Versicherer innerhalb von 30
Tagen ab Erhalt des vom Versicherer ibermittelten Vermerks kiindigen. Die Kiindigung wird am ersten Tag des
Kalenderquartals wirksam, das auf die Benachrichtigung tiber die Weigerung folgt.

Der Versicherungsnehmer-Verein informiert die Mitgliedsgesellschaft entsprechend iiber die Kiindigung.
Artikel 13 - Leistungsausschliisse

Die folgenden Leistungen werden von der vorliegenden Police nicht gedeckt, mit Ausnahme der Leistungen, die in
der dem vorliegenden Dokument beigefiigten Leistungstabelle als versichert aufgefiihrt werden:

Kosten fiir die Heilbehandlung von Vorerkrankungen einschliefslich chronischer Erkrankungen, es sei
denn, es liegt eine akute und unvorhersehbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes vor;
Heilbehandlungen und andere drztlich angeordnete Mafdnahmen, bei denen der versicherten Person bei
Antritt des versicherten Aufenthaltes bekannt war, dass sie bei planméafdiger Durchfiihrung des
versicherten Aufenthaltes aus medizinischen Grinden stattfinden mussten (z. B. Dialysen);
Anschaffung und Reparatur von Herzschrittmachern, Prothesen, Sehhilfen und Horgeréten;

Unfall- oder Krankheitskosten hervorgerufen durch Geistes- oder Bewusstseinsstorungen, soweit diese auf
Konsum von Alkohol, Drogen, Rausch- oder Betdubungsmitteln, Schlaftabletten oder sonstigen
narkotischen Stoffen beruhen;

Akupunktur, Fango und Massagen,;

Pflegebedirftigkeit oder Verwahrung;

psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlungen, soweit diese nicht im Rahmen der oben
genannten Leistungsbeschreibungen tbernommen werden, sowie Hypnose;

Leistungen bei Schwangerschaft und Entbindung, wenn die Schwangerschaft bereits vor Antritt des
versicherten Aufenthaltes bestand, es sei denn, es liegt eine akute und unvorhersehbare Verschlechterung
des Gesundheitszustandes von Mutter und / oder Kind vor.

« Bei Heimaturlauben besteht ein Versicherungsschutz unter den folgenden Bedingungen:

o wahrend einer weniger als sechswochigen Reise und ausschliefSlich fiir Kosten, die infolge eines Unfalls
oder einer akut auftretenden Krankheit (gemé&f der Definition dieser Begriffe unter Titel V) auftreten,
wenn die Behandlung von einem Allgemein- oder Facharzt vorgenommen wurde oder ein
Krankenhausaufenthalt auf Grund des Notfallcharakters der Situation und innerhalb von 24 Stunden
stattgefunden hat,

in sdmtlichen anderen Féllen nur nach ausdriicklicher Genehmigung durch den Versicherer.

TITEL IV — MEDIZINISCHE NOTFALLHILFE

Hiermit wird vereinbart, dass der Versicherer die Ausfithrung der folgenden Assistance-Leistungen an die DR-
WALTER GmbH Ubertragt, wie in der Verwaltungsvereinbarung festgelegt.

Gegenstand der Versicherung
Der Versicherer erbringt durch die Notrufzentrale im 24-Stunden-Service Beistandsleistungen in den
nachstehenden medizinischen Notfillen, die der versicherten Person wahrend des versicherten Aufenthaltes

zustofden.

Die medizinische Notfallhilfe gilt auch bei Reisen wihrend des versicherten Aufenthaltes bis zu jeweils maximal
42 Tagen, jedoch nicht bei Heimaturlauben.

Krankheit / Unfall
1. Informationen Uber arztliche Versorgung

Der Versicherer informiert auf Anfrage vor und wahrend des versicherten Aufenthaltes tiber die Mdglichkeiten
arztlicher Versorgung der versicherten Person. Soweit moglich, benennt er einen Deutsch oder Englisch
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sprechenden Arzt.
2. Krankenhausaufenthalt

Wird die versicherte Person in einem Krankenhaus stationdr behandelt, erbringt der Versicherer die
nachstehenden Leistungen:

a) Betreuung

Der Versicherer stellt Uiber einen von ihm beauftragten Arzt den Kontakt zu den behandelnden
Krankenhauséarzten sowie ggf. zum Hausarzt der versicherten Person her und sorgt fiir die Ubermittlung von
Informationen zwischen den beteiligten Arzten. Auf Wunsch informiert der Versicherer Angehérige der
versicherten Person.

b) Krankenbesuch

Dauert der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich langer als finf Tage, organisiert der Versicherer auf Wunsch
die Hinreise einer der versicherten Person nahestehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und von
dort die Riickreise zum Wohnort. Der Versicherer ibernimmt die Kosten des Beférderungsmittels. Bendtigt die
versicherte Person eine Unterkunft am Ort des Krankenhauses bzw. der Bestattung, organisiert der Versicherer
diese und Ubernimmt die Kosten der Unterkunft bis zu 70 € pro Tag fiir maximal sieben Tage.

c) Kosteniibernahmegarantie / Abrechnung

Der Versicherer gibt gegeniiber dem Krankenhaus eine Kosteniibernahmegarantie bis zu 15.000 € ab. Er
Ubernimmt im Namen und im Auftrag der versicherten Person die Abrechnung mit den zustdndigen
Kostentragern. Soweit die zustdndigen Kostentrager die vom Versicherer gezahlten Betrdge nicht ibernehmen,
sind sie von der versicherten Person binnen eines Monats nach Rechnungsstellung an den Versicherer
zuriickzuzahlen.

3. Krankenrticktransport

Der Versicherer organisiert den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenriicktransport der versicherten
Person mit medizinisch addquaten Transportmitteln (einschliefdlich Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der
versicherten Person im Heimatland oder in das dem Wohnort der versicherten Person néchstgelegene geeignete
Krankenhaus, sofern der versicherte Aufenthalt auf Grund einer Erkrankung / Verletzung voraussichtlich
endgiiltig abgebrochen werden muss.

Bei Reisen Ubernimmt der Versicherer auch die Organisation fiir den medizinisch sinnvollen und vertretbaren
Krankenriicktransport an den Aufenthaltsort im Aufenthaltsland bzw. in das dem Aufenthaltsort im
Aufenthaltsland nédchstgelegene geeignete Krankenhaus.

Arzneimittelversand

1. Bendtigt die versicherte Person Arzneimittel, die ihr wahrend des versicherten Aufenthaltes
abhandengekommen sind, organisiert der Versicherer die Beschaffung der Ersatzpréparate und bezahlt deren

Versand.

2. Die Kosten der Praparate sind von der versicherten Person binnen eines Monats nach Rechnungsstellung an
den Versicherer zurtickzuzahlen.

Tod

Stirbt die versicherte Person wahrend des versicherten Aufenthaltes, organisiert der Versicherer auf Wunsch der
Angehdrigen die Bestattung im Ausland oder die Uberfihrung der verstorbenen Person an den Bestattungsort.

Psychologische Hilfestellung

Gerat die versicherte Person wahrend des versicherten Aufenthaltes in eine akute Notsituation, in der sie
psychologischen Beistand bendtigt, leistet der Versicherer telefonisch eine erste psychologische Hilfestellung.

Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Die versicherte Person hat nach Eintritt des Versicherungsfalles unverziiglich mit der Notrufzentrale des
Versicherers Kontakt aufzunehmen.

2. Wird diese Obliegenheit vorsatzlich verletzt, ist der Versicherer von seiner Verpflichtung zur Leistung frei. Die

Obliegenheit zur Leistung einer Zahlung bleibt bestehen, sofern die Nichteinhaltung der Obliegenheit weder
vorsatzlich noch grob fahrlassig geschieht.
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Bei grob fahrlédssiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Der Versicherer bleibt insoweit
zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der
Leistungsverpflichtung des Versicherers gehabt hat, es sei denn, dass die versicherte Person arglistig gehandelt
hat.

TITEL V - LEISTUNGSTABELLE - GELTUNGSBEREICH
Artikel 14 - Leistungstabelle

Zweck dieser Versicherung ist die Bereitstellung von Erstattungen, die den Leistungen entsprechen, wie sie von
der Europaischen Krankenversicherungskarte (EHIC) gezahlt werden.

Krankenversicherungsschutz

Stationdre und ambulante Heilbehandlungen unbegrenzt
einschliefslich Operationen

Arznei-, Heil- und Verbandsmittel unbegrenzt

Schmerzstillende Zahnbehandlungen einschliefdlich 500 €
Zahnflllungen in einfacher Ausfertigung sowie
Reparaturen von Zahnersatz und Zahnprothesen, je
Versicherungsfall bis zu

Medizinisch notwendige zahnérztliche Behandlung 1.000 €
auf Grund eines Unfalls, je Versicherungsfall bis zu

Ambulante Erstbehandlung psychischer Erkrankungen | 1.500 €
bis zu insgesamt

Stationére Notfallbehandlung bei erstmals 20.000 €
auftretenden geistigen und seelischen Stérungen bis
insgesamt

Kosten des Transports zum nachstgelegenen unbegrenzt
Krankenhaus durch einen anerkannten
Rettungsdienst

Medizinisch sinnvoller und vertretbarer unbegrenzt
Krankenrlicktransport der versicherten Person an
ihren Aufenthaltsort

Uberfithrung der versicherten Person im Todesfall unbegrenzt
Allgemeiner Selbstbehalt je Versicherungsfall 0€
Selbstbehalt ausschlief8lich fir Aufenthalte in den 250 €

USA: fur die Behandlung in der Notaufnahme; der
Selbstbehalt entfallt im Falle einer medizinisch
notwendigen Behandlung bzw. eines anschlieféenden
stationaren Aufenthalts

Medizinische Notfallhilfe und Rundum-Sorglos-Reiseschutz

Informationen tiber medizinische Versorgung Serviceleistung

Arzneimittelversand Versandkosten

Krankenhausbesuch einer der versicherten Person Transportkosten; Hotelkosten bis zu 70 € pro Tag, bis
nahestehenden Person, sofern der maximal 7 Tage

Krankenhausaufenthalt voraussichtlich mehr als 5
Tage dauern wird

Unterbrechung eines versicherten Aufenthalts auf Transportkosten
Grund schwerer Erkrankung oder eines Unfalls von
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Familienmitgliedern mit daraus resultierender
stationdrer Behandlung von mehr als 5 Tagen

Artikel 15 - Geltungsbereich
Die Heilkosten miissen innerhalb des Versicherungszeitraums in folgenden Gebieten angefallen sein:

o in einer der Regionen oder in einem der Lander des folgenden Geltungsbereichs:

Zone 1: Europa - EU, Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz

Zone 2: Weltweit - Weltweit

Zone 3: Weltweit - USA und Kanada

in einem anderen Land:

wahrend einer weniger als sechswdchigen Reise und ausschliefilich fiir Kosten, die infolge eines Unfalls
oder einer akut auftretenden Krankheit (gemé&f der Definition dieser Begriffe unter Titel V) auftreten,
wenn die Behandlung von einem Allgemein- oder Facharzt vorgenommen wurde oder ein
Krankenhausaufenthalt auf Grund eines Notfalls und innerhalb von 24 Stunden danach stattgefunden
hat,

e in sdmtlichen anderen Fillen nur nach ausdriicklicher Genehmigung durch den Versicherer.

TITEL VI - PRAMIEN

Artikel 16 - Tarifh6he und Berechnungsgrundlage

16.1 Pramien

Die Pramie pro Tag ergibt sich aus der Rahmenvereinbarung mit dem Versicherungsnehmer-Verein.

16.2 Indexierung

Die Pramien werden automatisch an jedem 1. Januar indexiert, gemé&fl dem Jahresverbrauch an medizinischen
Behandlungen und Giitern, deren Kosten von Haushalten und Zusatzversicherern getragen werden (Eurobetrag
der medizinischen Behandlungen und Giiter, die in der nationalen Statistik fir Gesundheitsausgaben unter
y2Haushaltsausgaben“ und ,Gegenseitige Versicherungen und private Versicherungen“ enthalten sind).

16.3 Neuregelung im Falle gednderter rechtlicher und behordlicher Bestimmungen

Die Pramien kdnnen gemifs den Bestimmungen in Artikel 5.2. gedndert werden.

16.4 Neuregelung geméafs dem versicherungstechnischen Ergebnis

Gemaifs Artikel 5.1 kénnen die Beitrdge jedes Jahr am 1. Januar entsprechend dem versicherungstechnischen
Ergebnis aus dhnlichen Vertrédgen neu geregelt werden.

Konnen sich die Parteien hierbei nicht einigen, kann der Versicherungsnehmer-Verein innerhalb eines Monats
nach Benachrichtigung durch den Versicherer Gber die Anderungen per Einschreiben die Kiindigung der Police
fordern. Die Kiindigung tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Erhalt des Einschreibens durch den
Versicherer folgt. Der Versicherungsnehmer-Verein verpflichtet sich, die Mitgliedsgesellschaft tiber die
Kindigung zu informieren.

Der Versicherer erhilt den entsprechenden Pramienanteil fiir den Zeitraum vom 1. Januar bis zum
Beendigungsdatum, welcher sich nach den zuvor giltigen Pramien bemisst.

Notwendige Pramienanpassungen finden jedes Jahr am 1. Januar statt, jedoch nur fir neue Mitgliedschaften. Die
Bedingungen bereits abgeschlossener Einzelmitgliedschaften d&ndern sich wahrend des Vertragszeitraums nicht.

Artikel 17 - Pramienzahlung

Die Pramien der versicherten Person werden unverziiglich nach Abschluss der Versicherung fallig und sind bei
Ausstellung der Versicherungsbestatigung zu zahlen.

Danach ist die Pramie monatlich direkt vom Versicherungsnehmer-Verein an den Versicherer zu zahlen; Ersterer
ist der Alleinverantwortliche flir die Zahlung.

Zu diesem Zweck erstellt der Versicherungsnehmer-Verein die an den Versicherer adressierten Quartals- und
Jahrespramienabrechnungen geméf den darin enthaltenen Hinweisen.
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Wurde die Pramie bei Eintritt des ersten Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, wird der Versicherer frei von
seiner Obliegenheit zur Zahlung. Die Verantwortung fir die Nichtzahlung liegt beim Versicherungsnehmer.

Artikel 18 - Nichtzahlung der Prdmien

Versaumt es der Versicherungsnehmer-Verein, simtliche Prdmien innerhalb eines Monats nach ihrem
Falligkeitsdatum zu zahlen, wird der Versicherungsschutz DREISSIG Tage nach Ausstellen eines Einschreibens
durch den Versicherer ausgesetzt, das den entsprechenden formalen Hinweis gemafs Artikel L.113-3 des

Franzosischen Versicherungsgesetzes enthalt.

Falls der Versicherungsnehmer-Verein nach Ablauf dieses Zeitraums die erforderlichen Zahlungen nicht geleistet
hat, kann die Police ohne weitere Formalitdten innerhalb der darauffolgenden 10 Tage gekiindigt werden.
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Allgemeine Haftpflicht-
Versicherungsbedingungen (AHB)

Haftpflichtversicherung fir Freiwillige, Entwicklungshelfer, Missionare, Fachkrifte und sonstige Helfer im
Ausland

UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos fiir den Fall, dass der Versicherungsnehmer
wegen eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall),
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermogensschaden zur Folge hatte, aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schadigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis gefithrt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt,

1.2.1 auf Erfillung von Vertrégen, Nacherfiillung, aus Selbstvornahme, Riicktritt, Minderung, auf Schadensersatz
statt der Leistung;

1.2.2 wegen Schéden, die verursacht werden, um die Nacherfillung durchfithren zu kénnen;

1.2.3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der
Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

1.2.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemaise Vertragserfullung;
1.2.5 auf Ersatz von Vermogensschiaden wegen Verzdgerung der Leistung;

1.2.6 wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatzleistungen.
2. Vermégensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermogensschaden, die weder durch Personen- noch durch Sachschéden entstanden sind,;

2.2 Schéden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen iber Sachschéden
Anwendung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtragen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,
3.1.2 aus Erhdhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angegebenen
Risiken. Dies gilt nicht flr Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder

Wasserfahrzeugen sowie fiir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

3.1.3 aus Risiken, die flir den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 ndher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhthungen des versicherten Risikos durch Anderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziffer 21 kiindigen.

4. Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden
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Vertrages sofort versichert.

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterldsst der
Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versicherungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend
ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, fiir das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung Uber die Hohe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande,
entfallt der Versicherungsschutz fr das neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1.2
auf den Betrag von 500.000 € fiir Personenschdden und 150.000 € fiir Sachschéaden, und soweit vereinbart fir
Vermogensschéden, begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fr Risiken

4.3.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese
Fahrzeuge der Zulassungs-, Fithrerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

4.3.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fithren von Bahnen,;
4.3.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

4.3.4 die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertragen
zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prifung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter
Schadensersatzanspriiche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten
Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschddigung verpflichtet ist und der Versicherer
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hétte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung fir den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der
Schadensersatzanspriiche zweckmafsig erscheinenden Erklarungen im Namen des Versicherungsnehmers
abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit iber Schadensersatzanspriche gegen den
Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessfithrung bevollméchtigt. Er fiihrt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fiir den
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewlinscht oder genehmigt, so tragt der Versicherer die
gebiihrenordnungsmaéfligen oder die mit ihm besonders vereinbarten hdheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Austibung dieses Rechts bevollméchtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1 Die Entschddigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten

Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere
entschidigungspflichtige Personen erstreckt.
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6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschédigungsleistungen des Versicherers fir alle
Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen
begrenzt.

6.3 Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfalle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfille eingetreten ist, wenn diese

o auf derselben Ursache,
o auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
« auf der Lieferung von Waren mit gleichen Méngeln

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im
Versicherungsschein oder in seinen Nachtragen festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Féllen zur Abwehr
unberechtigter Schadensersatzanspriiche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
tragt der Versicherer die Prozesskosten im Verhaltnis der Versicherungssumme zur Gesamthohe dieser
Anspriche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschéadigten Rentenzahlungen zu leisten und tbersteigt der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im
Verhéltnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer
erstattet.

Fir die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung iiber den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils giiltigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme ibersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen
Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer fiir den von

der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschadigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

7. Ausschliisse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtrdgen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, sind von
der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden vorsatzlich herbeigefiihrt haben.

7.2 Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von
deren Mangelhaftigkeit oder Schédlichkeit

o Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
o Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen iiber den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtanspriiche

7.4.1 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten,
7.4.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

7.4.3 zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.

7.4.4 Die vorstehenden Ausschlisse erstrecken sich auch auf Haftpflichtanspriiche von Angehorigen der dort
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genannten Personen, die mit diesen in hiuslicher Gemeinschaft leben.
7.5 Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer

7.5.1 aus Schadenfallen seiner Angehorigen, die mit ihm in hduslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehoren;

Als Angehorige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, GrofSeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen,
die durch ein familiendhnliches, auf langere Dauer angelegtes Verhéltnis wie Eltern und Kinder miteinander
verbunden sind).

7.5.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschaftsunfahige,
beschrankt geschaftsfahige oder betreute Person ist;

7.5.3 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten
oder offentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfahiger Verein ist;

7.5.4 von seinen unbeschrankt personlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft biirgerlichen Rechts ist;

7.5.5 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
7.5.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

7.5.7 Die Ausschlisse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich auch auf Haftpflichtanspriiche von Angehdrigen
der dort genannten Personen, die mit diesen in hduslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtanspriiche wegen Schéden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermogensschiden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch
verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten,
Bevollméchtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfillt gleichfalls der
Versicherungsschutz, und zwar sowohl fir den Versicherungsnehmer als auch fiir die durch den
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.7 Haftpflichtanspriiche wegen Schéden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermogensschéiden, wenn

7.7.1 die Schéden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen
(Bearbeitung, Reparatur, Beférderung, Prifung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tatigkeit betroffen waren;

7.7.2 die Schéden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfiihrung
seiner gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablageflache und dgl.)
benutzt hat; bel unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

7.7.3 die Schéden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind
und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt — deren Teile im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tatigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von
Schéaden getroffen hatte.

7.7.4 Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlisse in der Person von Angestellten, Arbeitern,
Bediensteten, Bevollmé&chtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfillt gleichfalls der
Versicherungsschutz, und zwar sowohl fiir den Versicherungsnehmer als auch fiir die durch den
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache
und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschéden.

Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung fiihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder fir Rechnung des
Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
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ibernommen haben.

7.9 Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Anspriiche aus § 110
Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) sind jedoch mitversichert.

7.10.1 Anspriiche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschiaden gemafs Umweltschadensgesetz
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen
geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschiaden
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber fiir solche Anspriiche erhalten, die auch ohne Bestehen des
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) basierender
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden kénnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

7.10.2 Haftpflichtanspriiche wegen Schéden durch Umwelteinwirkung. Darunter fallen auch Schéden
hervorgerufen durch Brand und / oder Explosion.

Dieser Ausschluss gilt nicht

a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken;

b) fir Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfélle),
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfihrung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten

entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Schiaden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung,
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

o Anlagen, die bestimmt sind, gew&sserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern,
zu beférdern oder wegzuleiten (WHGAnlagen);
o Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);
o Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht
unterliegen;
o Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich fiir solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtanspriche wegen Schéden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurlckzufithren sind.

7.12 Haftpflichtanspriiche wegen Schéden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit
energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rontgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtanspriiche wegen Schéden, die zuriickzufiihren sind auf
7.13.1 gentechnische Arbeiten,

7.13.2 gentechnisch verdnderte Organismen (GVO),

7.13.3 Erzeugnisse, die

e Bestandteile aus GVO enthalten,
o aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtanspriiche aus Sachschéaden, welche entstehen durch
7.14.1 Abwasser, soweit es sich nicht um hdusliche Abwésser handelt,
7.14.2 Senkungen von Grundstiicken oder Erdrutschungen,

7.14.3 Uberschwemmungen stehender oder flieRender Gewésser.

7.15 Haftpflichtanspriiche wegen Schéden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schéden aus

7.15.1 Léschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder Verdnderung von Daten,
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7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

7.15.3 Stdérung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

7.15.4 Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtanspriiche wegen Schéden aus Personlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtanspriche wegen Schéaden aus Anfeindung, Schikane, Belastigung, Ungleichbehandlung oder
sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtanspriiche wegen Personenschaden, die aus der Ubertragung einer Krankheit des
Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt fiir Sachschéden, die durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehdrenden, von ihm gehaltenen oder verdufserten Tiere entstanden sind. In beiden Féallen
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsatzlich noch grob
fahrlédssig gehandelt hat.

BEGINN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES / BEITRAGSZAHLUNG
8. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss des Versicherungsvertrages fillig, jedoch
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Fiir Versicherungsfille, die bis
zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Versicherungsvertrag zuriicktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zurlcktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

9.4 Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerdt der Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im
Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug,
es sel denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

10. Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung / Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeitrége sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerdt der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es
sei denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn sie die riickstdndigen Betrdge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und

die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer
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10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn er den Versicherungsnehmer
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Die Kiindigung kann auch bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall
wird die Kiindigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt
noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzuweisen.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den
angemahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort.

Fir Versicherungsfille, die zwischen dem Zugang der Kiindigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht
jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifterméchtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum
Falligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugserméchtigung
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Griinden zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung aufserhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Ubermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspiteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer fir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.
13. Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Anderungen des versicherten
Risikos gegentiber den fritheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis
auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag
ab dem Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst
ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss
eingetretenen Erh6hungen und Ermafigungen des Mindestbeitrags werden berticksichtigt.

13.3 Unterlésst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fiir den Zeitraum, fir
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Hohe des flir diesen Zeitraum bereits in Rechnung
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachtrédglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt.
Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurlickerstattet, wenn die Angaben innerhalb
von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhohten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung
fir mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas

anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem
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Versicherungsschutz bestanden hat.
15. Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beitrdge nach Lohn-, Bau- oder
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeitrdge unterliegen
unabhéngig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhéngiger Treuh&nder ermittelt jahrlich mit Wirkung fir die ab dem 1. Juli falligen Beitrage, um
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegentiber dem vorvergangenen Jahr
erhoht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die néchst niedrigere, durch fiinf teilbare
ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall
veranlassten Ausgaben fiir die Ermittlung von Grund und Héhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfille.

15.3 Im Falle einer Erhohung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verdndern (Beitragsangleichung). Der
veranderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der néchsten Beitragsrechnung bekannt
gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten finf Kalenderjahre um
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhoht, den der Treuhander jeweils fir diese Jahre nach Ziffer 15.2
ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhdhen, um den sich der
Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr
erhoht hat; diese Erhohung darf diejenige nicht Uberschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben
wirde.

15.4 Liegt die Veranderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfillt eine Beitragsangleichung. Diese
Veranderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berticksichtigen.

16. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages / Kiindigung
16.1 Der Versicherungsvertrag ist fiir die vereinbarte Dauer abgeschlossen.

16.2 Bel einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kiindigung in Schriftform zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer
Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsvertrag schon zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres durch den Versicherungsnehmer gekiindigt werden; die
Kindigung muss dem Vertragspartner spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
in Schriftform zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollstdndig dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung beziiglich

dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hitte erheben kénnen, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kiindigung nach Beitragsangleichung

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemafs Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des
Versicherungsschutzes andert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frithestens jedoch zu dem Zeitpunkt
kiindigen, in dem die Beitragserhéhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spatestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der
Beitragserh6hung zugehen.

Eine Erh6hung der Versicherungsteuer begriindet kein Kiindigungsrecht.
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19. Kiindigung nach Versicherungsfall
19.1 Der Versicherungsvertrag kann gekiindigt werden, wenn

o vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
o dem Versicherungsnehmer - bei einer Pflichtversicherung dem Versicherer - eine Klage tiber einen unter
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spétestens einen Monat nach der
Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéteren Zeitpunkt,
spatestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
20. Kiindigung nach Verduf3erung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, fir das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten verduflert, tritt dieser
an Stelle des Versicherungsnehmers in die wéhrend der Dauer seines Eigentums sich aus dem
Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Niefdbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines dhnlichen
Verhaltnisses von einem Dritten ibernommen wird.

20.2 Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle

o durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit einer Frist von einem Monat,
o durch den Dritten dem Versicherer gegeniiber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode

in Schriftform gekiindigt werden.
20.3 Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn

o der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausiibt, in welchem er vom
Ubergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

o der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Ubergang austibt, wobei das Kiindigungsrecht bis
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung
Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wahrend einer laufenden Versicherungsperiode und wird das
Versicherungsverhéltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte fiir den
Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den
Dritten unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hitte
zugehen mussen, und der Versicherer den mit dem Verdufserer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem
Erwerber nicht geschlossen hétte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fiir alle Versicherungsfille, die frihestens einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Verdufserung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn
der Versicherer in diesem Monat von seinem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die
Verdufierung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hétte zugehen mussen.

21. Kiindigung nach Risikoerhéhung aufgrund Anderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften

Bei Erhéhungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist
der Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kiindigen.
Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgelibt wird, in
welchem der Versicherer von der Erhéhung Kenntnis erlangt hat.
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22. Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsvertragen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste,
kann er die Aufhebung des spater geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Erklarung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
23.1 Vollstdndigkeit und Richtigkeit von Angaben Uber gefahrerhebliche Umsténde

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserkldrung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstinde in Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die fiir den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versicherungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schliefen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umsténde, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuiiben,
den Versicherungsvertrag iberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschliefSen.

Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die
gefahrerheblichen Umstande, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rucktritt

23.2.1 Unvollstdndige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdnden berechtigen den Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zurtickzutreten.

23.2.2 Der Versicherer hat kein Riicktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein
Vertreter die unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben weder vorsétzlich noch grob fahrldssig gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlédssiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstinde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hitte.

23.2.3 Im Fall des Ruicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurlick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstédndig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fir
den Eintritt des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursidchlich war. Auch
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig
verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserkldrung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsdnderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlédssigkeit beruhte, kann der Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat in Schriftform kiindigen.

Das Kuindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hitte.

Kann der Versicherer nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umsténde, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hétte, werden die anderen Bedingungen
auf Verlangen des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.
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Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schliefst der Versicherer die
Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kiindigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von ihm geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstédnde anzugeben, auf die er seine
Erklarung stltzt; er darf nachtréaglich weitere Umstdnde zur Begriindung seiner Erklarung abgeben, wenn fiir
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und Ziffer 23.3 erléschen mit Ablauf von 5 Jahren nach
Vertragsabschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfille, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist
belduft sich auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder
arglistig verletzt haben.

23.5 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt
unberthrt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserkldarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umsténde hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwégung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden gefihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziiglich anzuzeigen, auch wenn noch keine
Schadensersatzanspriiche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Mdoglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.

Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es fiir den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausfiihrliche und wahrheitsgeméfie Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstiitzen. Alle Umstédnde, die nach Ansicht des Versicherers fiir die
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, missen mitgeteilt sowie alle dafiir angeforderten Schriftstiicke ibersandt
werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches,
behordliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit
verklindet, hat er dies ebenfalls unverziiglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfiigung von Verwaltungsbehdrden auf Schadensersatz muss der
Versicherungsnehmer fristgemafs Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die
Fihrung des Verfahrens dem Versicherer zu Uiberlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie
alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfiigung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des
Versicherungsfalles zu erfilllen hat, kann der Versicherer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kiindigen. Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlassigkeit beruhte.
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26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag vorsitzlich verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursdchlich war. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhéngig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1
zustehendes Kiindigungsrecht ausiibt.

WEITERE BESTIMMUNGEN

27. Mitversicherte Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als den
Versicherungsnehmer selbst, sind alle fiir ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend

anzuwenden.

Die Bestimmungen Uber die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person
eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Austibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschliefflich dem Versicherungsnehmer zu.
Er ist neben den Mitversicherten fur die Erfillung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgiltigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den geschédigten Dritten ist zul&ssig.

29. Anzeigen, Willenserkldrungen, Anschrifteninderung

29.1 Alle fur den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erkldrungen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als zustindig bezeichnete
Geschéftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fur
eine Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erkldrung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fir den Fall einer Namensanderung des
Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung flir seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjahrung

30.1 Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften des Buirgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung

von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem
Anspruchsteller in Textform zugeht.

31. Zustindiges Gericht

31.1 Fiur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche
Zustandigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fir den Versicherungsvertrag zustdndigen
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Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natirliche Person, ist auch das Gericht 6rtlich zustdndig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natiirliche Person, missen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das fir seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines
gewohnlichen Aufenthalts zustdndig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das
zustdndige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft biirgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewohnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt

sich die gerichtliche Zustandigkeit fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag zustdndigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht

Fir diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

33. Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der ibrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos der Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von

Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.
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Besondere Bedingungen und
Risikobeschreibungen zur Privat-
Haftpflichtversicherung

1. Privat-Haftpflichtversicherung

1.1 Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist fir die namentlich benannte Person (nachstehend als
Versicherungsnehmer bezeichnet) im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren des téglichen Lebens versichert.

Ausgenommen sind die Gefahren

e eines eigenen oder fremden Betriebes oder Gewerbes, eines Berufes, Dienstes oder Amtes (auch
Ehrenamtes). Dies gilt nicht fiir ein berufsspezifisches Praktikum im Rahmen eines Studiums;

« einer verantwortlichen Betdtigung in Vereinigungen aller Art;

« einer ungewohnlichen und gefdhrlichen Beschaftigung.

1.2 Abweichend von 1.1 ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Ausiibung eines
Ehrenamtes mitversichert.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausiibung eine Amtes (hauptberuflich).

Besteht fiir die im ersten Absatz beschriebene Tatigkeit eine weitere Versicherung, so erstreckt sich der
Versicherungsschutz im Rahmen des vorliegenden Vertrages und der zugrunde liegenden Besonderen
Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung nur auf Schaden, fiir die iiber die anderweitig bestehende
Versicherung keine Leistung erlangt werden kann.

2. Mitversicherte Personen

2.1 Ehegatten

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners* des
Versicherungsnehmers. (*Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach
dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.)

2.2 Unverheiratete Kinder

2.2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht ihrer unverheirateten und nicht in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft * lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljahrigen
Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer ununterbrochenen Schul- oder sich hieran unmittelbar
anschlieffenden ununterbrochenen beruflichen Erstausbildung befinden.

Berufliche Erstausbildung ist Lehre und / oder Studium - auch in umgekehrter Reihenfolge - ; nicht jedoch
Zweitlehre oder Zweitstudium, Referendarzeit, Arzt im praktischen Jahr, Fortbildungsmafsnahmen und
dergleichen.

Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschliefdlich des freiwilligen zusatzlichen Wehrdienstes) vor,
wéahrend oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Unmittelbar bzw. nicht als Unterbrechung im vorstehenden Sinne ist ein Zeitraum von bis zu zwolf Monaten.

2.2.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht ihrer unverheirateten, in hauslicher Gemeinschaft
und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder)
mit geistiger Behinderung.

Fir Schéden durch mitversicherte Kinder gilt: Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfihig keit von
mitversicherten Kindern berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer winscht und ein anderer Versicherer (z.
B. ein Sozialversicherungstrager, Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. Ein Mitverschulden des
Geschéadigten wird angerechnet.

Der Versicherer behdlt sich Riickgriffsanspriiche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige
Dritte (z. B. wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind.
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Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
2.3 Lebenspartner
Mitversichert ist — soweit ausdriicklich vereinbart und im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen
namentlich benannt - die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privatperson des in nichtehelicher, hauslicher
Lebensgemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners und dessen Kinder im Sinne von Ziffer 2.2,
soweit der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner beide unverheiratet sind.
2.3.1 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtanspriiche

o des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Personen;

 mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

o mitversicherter Personen untereinander.
Mitversichert sind jedoch Regressanspriiche aus tibergegangenem Recht von Tragern der Sozialversicherung und
Sozialhilfe, privaten Krankenversicherern, privaten und offentlichen Arbeitgebern / Dienstherrn wegen
Personenschéden.
2.3.2 Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die hdusliche Lebensgemeinschaft aufgelost ist.
2.4 Mitversicherte Familienangehorige
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privatperson eines in hduslicher Gemeinschaft mit
Ihnen lebenden alleinstehenden Familienangehdrigen wie Mutter / Vater / GroSmutter / Grofsvater / Enkel /
Geschwister / Nichten oder Neffen oder volljahrigen unverheirateten Kindern nach Abschluss der Ausbildung.
2.5 Pflegebediirftige Familienangehorige im Haushalt des Versicherungsnehmers
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privatperson von im Haushalt des
Versicherungsnehmers lebenden pflegebediirftigen Familienangehdrigen, denen von der gesetzlichen
Pflegeversicherung mindestens die Pflegestufe 1 zuerkannt wurde.
Als Familienangehdrige gelten Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder,
Stiefeltern und -kinder, Grofseltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienghnliches, auf langere Dauer angelegtes Verhéltnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden

sind / waren).

2.5.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet
mit dem Wegfall der Pflegebedirftigkeit oder dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungsnehmers.

2.5.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der pflegebediirftigen Familienangehdrigen gehen
diesem Versicherungsschutz voraus.

2.6 Au-Pairs

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privatperson von Au-Pairs (einschliefslich Schaden aus
dieser Tatigkeit) gegeniiber Dritten, die nicht mitversicherte Personen dieses Vertrages sind.

Voraussetzung fiir die Mitversicherung ist, dass die gesetzlich erforderlichen Genehmigungen fiir den Aufenthalt
in der Bundesrepublik Deutschland und die Tatigkeit als Au Pair von den zustadndigen Behorden erteilt wurden.

2.6.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet
mit dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungsnehmers.

2.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschéden, bei denen es sich um Arbeitsunfélle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers geméafs dem Sozialversicherungsgesetzbuch VII handelt.

2.6.3 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der Au-Pairs gehen diesem Versicherungsschutz voraus.
2.7 Austauschschiiler

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privatperson von Austauschschiilern gegentiber
Dritten, die nicht mitversicherte Personen dieses Vertrages sind.

Voraussetzung fur die Mitversicherung ist, dass die erforderlichen behdérdlichen Genehmigungen fiir den
Aufenthalt in der Bundesrepublik sowie die Teilnahme am Schulunterricht erteilt wurden (z. B. durch die
aufnehmende Schule).

2.7.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet
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mit dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungsnehmers.

2.7.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der Austauschschiiler gehen diesem
Versicherungsschutz voraus.

2.8 Im Haushalt titige Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschéftigten Personen
(z. B. Haushaltshilfen, Hausangestellte) gegentiber Dritten aus dieser Tatigkeit. Das Gleiche gilt fiir Personen, die
aus Arbeitsvertrag oder gefélligkeitshalber die in Ziffer 4.1 der Besonderen Bedingungen fiir die
Privathaftpflichtversicherung bezeichneten Wohnungen, Hauser und Gérten betreuen oder hierzu den
Streudienst versehen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschéden, bei denen es sich um Arbeitsunfélle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers geméafl dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt.

2.9. Im Haushalt tétige Pflegepersonen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers aufgrund Arbeitsvertrag,
sozialen Engagements oder gefalligkeitshalber tatigen Pflegepersonen, die mitversicherte pflegebediirftige
Personen im Haushalt des Versicherungsnehmers versorgen, gegeniiber Dritten, die nicht mitversicherte

Personen dieses Vertrages sind, aus dieser Tatigkeit.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschéiden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemafs dem Sozialversicherungsgesetzbuch VII handelt.

2.10 Sinngema&fse Anwendung

Die fiir den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen finden fiir die mitversicherten Personen sinngemafs
Anwendung.

3. Familie, Haushalt und Sport
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
3.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der Aufsichtspflicht {iber minderjahrige Kinder;

3.2 aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Tatigkeit als Tagesmutter (Betreuung minderjdhriger Kinder im
Rahmen des eigenen Haushaltes, auch aufserhalb der Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausfliigen usw.);

3.3 als Dienstherr der in seinem Haushalt tdtigen Personen;
3.4 als Radfahrer;

3.5 aus der Austibung von Sport, ausgenommen sind eine jagdliche Betdtigung und die Teilnahme an Pferde-,
Rad-, oder Kraftfahrzeugrennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training).

4. Wohnungen, Immobilien, Rdume, Bauherr

4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber

4.1.1 einer oder mehrerer Wohnungen - einschliefslich Ferienwohnung —.

Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz in der Eigenschaft als Sondereigentiimer. Dabei ist
mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus Anspriichen der Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer wegen
Beschédigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

4.1.2 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden,

4.1.3 eines Wochenend- / Ferienhauses, einschliefdlich der zu den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3 zugehdrigen Garagen und
Gérten sowie Schrebergirten.

4.2 Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass die genannten Objekte
 im Inland gelegen sind,

o zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu Wohnzwecken genutzt werden,;
o keinen Gewerbebetrieb des Versicherungsnehmers beinhalten.
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4.3 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

o aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer als Inhaber obliegen (z. B. bauliche
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneerdumen auf Gehwegen, auch soweit diese
mietvertraglich itbernommen wurden);

o des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum an zu den versicherten Objekten nach den Ziffern 4.1.2

bis 4.1.3 gehorenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche Zugénge zur &ffentlichen Strafse,

Waschetrockenplatz, Garagenhofe, Abstellplatz fiir Mulltonnen;

als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines versicherten Gebaudes nach den Ziffern 4.1.1

bis 4.1.3 oder auf dem dazugehorigen Grundstiick. Der Versicherungsschutz besteht — teilweise

abweichend von Ziffer 1.1 — auch dann, wenn Strom gegen Entgelt ins offentliche Netz eingespeist wird.

als Betreiber einer Solarthermieanlage auf dem Dach eines versicherten Gebaudes nach den Ziffern 4.1.1

bis 4.1.3 oder auf dem dazugehorigen Grundstiick. Der Versicherungsschutz besteht — teilweise

abweichend von Ziffer 1.1 — auch dann, wenn Warmwasser gegen Entgelt an Mieter und sonstige Dritte in
den aufgefiihrten Objekten abgegeben wird.

e aus der Vermietung von
a) einzelnen Raumen in den Objekten nach den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3;

b) einer Wohnung in einem Objekt nach der Ziffer 4.1.2;
c) einem Objekt nach der Ziffer 4.1.3;
d) Garagen zu den Objekten nach den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3;

 als Bauherr sowie aus der Ausfithrung von Bauarbeiten in Eigenleistung (Neubauten, Umbauten,
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu der im Versicherungsschein genannten veranschlagten
Bausumme je Bauvorhaben. Ubersteigt der Voranschlag diese Summe, so muss fiir das gesamte Vorhaben
eine Bauherren-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden;

o als fritherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand,;

o der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

5. Mietsachschéden
5.1 Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschédden und alle
sich daraus ergebenden Vermdgensschiaden die entstehen an gemieteten Gebdauden, Wohnraumen und sonstigen
zu privaten Zwecken gemieteten Rdumen in Gebauden.
5.2 Ausgeschlossen sind
5.2.1 Haftpflichtanspriiche wegen

o Abnutzung, Verschleifs und tibermé&figer Beanspruchung;

e Schéden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und

Gasgeraten und alle sich daraus ergebenden Vermogensschéaden,;
« Glasschéaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;

o Schéden infolge Schimmelbildung.

5.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei iibergreifenden
Versicherungsféllen fallenden Rickgriffsanspriiche.

5.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

6. Tiere

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

6.1 als Halter oder Hiiter von zahmen Haustieren, gezihmten Kleintieren und Bienen — nicht jedoch von Hunden,
Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Abweichend davon ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht als
Halter eines ausgebildeten Blindenfihrhundes mitversichert. Voraussetzung fiir die Mitversicherung ist, dass
vom Versorgungsamt aufgrund einer Sehbehinderung ein giltiger Schwerbehindertenausweis mit dem
Merkzeichen ,BI“ erteilt wurde.

6.2 als

e Reiter bei Benutzung fremder Pferde.
o Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken.

Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tierhalters gehen diesem Versicherungsschutz voraus.
6.3 aus dem Hiuten fremder Hunde oder Pferde, soweit dies nicht gewerbsmafiig erfolgt.

Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tierhalters gehen diesem Versicherungsschutz voraus.
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Nicht versichert ist das Hiiten von Hunden, die von mitversicherten Personen gehalten werden oder in deren
Eigentum stehen.

6.5 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche der Tierhalter oder -eigentiimer sowie
Fuhrwerkseigentiimer, es sei denn, es handelt sich um Personenschéden.

7. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

7.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentlimers, Besitzers, Halters oder Fithrers eines Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhangers wegen Schéden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges
verursacht werden.

7.2 Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schéden, die verursacht werden durch den Gebrauch

7.2.1 von folgenden selbstfahrenden Landfahrzeugen sowie Anhdngern, soweit hierfiir keine Versicherungspflicht
besteht:

 Kraftfahrzeugen und Anhangern ohne Ricksicht auf eine Hochstgeschwindigkeit, die nur auf nicht
offentlichen Wegen und Platzen verkehren;

o Kraftfahrzeugen bis 6 km / h bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit;

« selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km / h bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit;

 ferngelenkte Modellfahrzeuge.

7.2.1.1 Fur diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in Ziffer 3.1.2 und in Ziffer 4.3.1 AHB.

7.2.1.2 Fuhren ohne vorgeschriebene behordliche Erlaubnis Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfigungsberechtigten
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder
Platzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, daflr zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

7.2.2 von Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

o die weder durch Motoren oder Treibsitze angetrieben werden und
o deren Fluggewicht 5 kg (einschl. Zubehor wie z. B. Leinen, Schniire und Geschirr) nicht ibersteigt und
o fiir deren Nutzung des Luftraumes keine behordliche Erlaubnis erforderlich ist.

Soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus einer eigenstandigen Luftfahrt-Halterhaftpflichtversicherung
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der
Versicherungsschutz iiber eine Gruppenversicherung besteht.

7.2.3 von folgenden Wasserfahrzeugen:

o Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge
mit Motor (auch Hilfs- oder Aufsenbordmotoren) oder Treibsétzen (siehe jedoch Ziffer 8);

o Windsurfbrettern;

« ferngelenkte Modellfahrzeuge.

8. Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor

8.1 Versichert ist — abweichend von Ziffer 7.2.3 — die gesetzliche Haftpflicht wegen Schéaden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von fremden Booten mit Motor, (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis zu einer
Motorstarke von 55 kW (75 PS), soweit dieser Gebrauch gelegentlich und jeweils nur voribergehend bis zu

hochstens 4 Wochen erfolgt.

Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht die Haftpflichtversicherung des Halters des fremden
Bootes verpflichtet ist, dem berechtigten Fiihrer des Bootes Versicherungsschutz zu gewéhren.

8.2 Nicht versichert ist der Gebrauch von Wasserfahrzeugen, die
o von mitversicherten Personen gehalten werden oder in deren Eigentum stehen;
« flir einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 4 Wochen in Gewahrsam oder Besitz genommen

werden.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Flihrer des Fahrzeuges beim Eintritt des
Versicherungsfalles
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« nicht die vorgeschriebene behordliche Fahrerlaubnis hat;
o das Fahrzeug unberechtigt gefithrt hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegeniiber dem Versicherungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen
der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fiihrer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein
Unberechtigter das Fahrzeug gefiihrt hat.

8.3 Flihren ohne vorgeschriebene behérdliche Erlaubnis

Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berechtigten Fithrer gebraucht werden. Berechtigter Fiihrer ist, wer
das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen des Verfiigungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem
unberechtigten Flihrer gebraucht wird.

Der Fithrer des Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug nur mit der erforderlichen behérdlichen
Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug
nicht von einem Fiihrer benutzt wird, der nicht die erforderliche behdrdliche Erlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

9. Versicherungsfille bei voriibergehendem Auslandsaufenthalt

9.1 Bei voriibergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einer Dauer von maximal 60 Monaten aufserhalb Europa und
unbegrenzter Dauer innerhalb Europa ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - eingeschlossen die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsféllen.

9.2 Mitversichert ist — erganzend zu Ziffer 3 — die gesetzliche Haftpflicht aus der voriibergehenden Benutzung oder
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Hdusern und aus dem Eigentum
von im europédischen Ausland gelegenen Wohnungen und Hausern gemafs Ziffer 4.1 dieser Besonderen
Bedingungen.

9.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufserhalb der Staaten, die der
Européaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen
ist.

10. Kautionsleistung bei Schiden im Ausland

Hat der Versicherungsnehmer im Ausland durch behdrdliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von
Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem
Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu der im Versicherungsschein genannten
Versicherungssumme je Versicherungsfall und fiir alle Versicherungsfille eines Versicherungsjahres bis zum
Doppelten dieser Summe zur Verfiigung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet.

Ist die Kaution hoher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die
Differenz zurlickzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbufie oder fiir die Durchsetzung
nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufserhalb der Staaten, die der
Européaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen
ist.

11. Waffen, Munition und Geschosse

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-,
Stofs- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren
Handlungen.

12. Gewisserverdanderungen

Versichert ist - wobel Vermdgensschiaden wie Sachschaden behandelt werden — die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers fir unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verdnderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewdassers einschliefZlich des Grundwassers
(Gewiasserschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von
gewdsserschédlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfiir wird
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ausschliefslich durch besonderen Vertrag gew&hrt).
12.1 Versicherte Anlagen

o Abweichend von Ziffer 12. ist jedoch versichert die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewasserschadlichen Stoffen in Behé&ltnissen bis zu 60 Liter / Kilogramm Fassungsvermaogen
(Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungsvermdogen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 Liter /
Kilogramm nicht tibersteigt, und aus der Verwendung dieser Stoffe.

o Werden diese Mengen Uberschritten, so entfallt die Mitversicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhohung und
Erweiterung des versicherten Risikos), Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine
Anwendung.

12.2 Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder
Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie aufdergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit itbernommen, als sie zusammen mit der Entschadigungsleistung die
Versicherungssumme fiir Sachschéden nicht tibersteigen. Fiir Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der
Regelung der AHB.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und aufergerichtliche Gutachterkosten sind auch

insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschidigung die Versicherungssumme flir Sachschéden
Ubersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Mafnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur

Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

12.3 Pflichtwidrigkeiten / Verstofe

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Gewdésserschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behdrdlichen Anordnungen oder Verfigungen
herbeigefiihrt haben.

12.4 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Schéaden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf

Verfligungen oder Mafsnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt fir Schaden durch hohere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

13. Verlust fremder privater und beruflicher Schliissel

Eingeschlossen ist - in Ergdnzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlisseln (auch Generalschlissel bzw. Codekarten fir eine
Schliefsanlage), die sich rechtmafiig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzlichen Haftpflichtanspriiche wegen der Kosten fir die
notwendige Auswechslung von Schldssern und SchliefSanlagen sowie fiir voriibergehende
Sicherungsmafinahmen (z. B. Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt,
an welchem der Verlust des Schlissels festgestellt wurde.

Bei Sondereigentiimern sind versichert Haftpflichtanspriiche der Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer.

Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen
Eigentum.

13.1 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche aus
o Folgeschiden eines Schliisselverlustes (z. B. wegen Einbruchs);
o dem Abhandenkommen von Schliisseln, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen von Ausbildungs-,
Arbeits- oder Dienstverthiltnissen iiberlassen wurden;
o dem Verlust von Tresor- und Mdbelschliisseln sowie sonstigen Schlisseln zu beweglichen Sachen.
13.2 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

14. Vermogensschaden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermogensschaden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus
Versicherungsfillen, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
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Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Schaden

e durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder fiir seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstigen Leistungen entstehen;

e aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, priiffender oder gutachterlicher Tatigkeit;

o aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasingoder
dhnlichen wirtschaftlichen Geschiaften, aus Zahlungsvorgdngen aller Art, aus Kassenfiihrung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

e aus der Verletzung von Personlichkeits- und Namensrechten, gewerblichen Schutz- und Urheberrechten
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

e aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

¢ aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

e aus Ratschldgen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

o aus Vermittlungsgeschaften aller Art

o aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit
- Rationalisierung und Automatisierung;

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung;
- Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

« aus bewufstem Abweichen von gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

o aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck-
und Kreditkarten;

o aus Pflichtverletzungen, die mit der Tétigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,
Geschaftsfihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien /
Organe im Zusammenhang stehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

15. Sachschéden - Gefilligkeitshandlung

Fir Sachschéden aus Anlass einer Gefalligkeitshandlung gilt:

Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschweigenden Haftungsausschluss bei Gefilligkeitshandlungen des
Versicherungsnehmers oder mitversicherter Personen berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wiinscht
und ein anderer Versicherer (z. B. Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist.

Ein Mitverschulden des Geschéadigten wird angerechnet.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
16. Forderungsausfille (Ausfalldeckung)
16.1 Versichertes Risiko

16.1.1 Versicherungsschutz besteht, - wenn dem Versicherungsnehmer — oder einer der mitversicherten Personen
dieser Privathaftpflichtversicherung - als Privatperson

e ein Haftpflichtschaden zugefiigt wird,

o und der Versicherungsnehmer — oder eine mitversicherte Person dieser Privathaftpflichtversicherung —
einen Anspruch wegen eines Personen-, Sach- oder Vermogensschadens gegen den Schadenverursacher
oder Schadenverantwortlichen (= Dritter) hat,

o und dem Versicherungsnehmer durch rechtskraftigen vollstreckbaren Titel ausgeurteilter Anspruch auf
Schadenersatz nicht vom Dritten bezahlt werden kann.

Mit dieser Forderungsausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer so gestellt, als hitte der Dritte dieselbe
Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen wie er selbst. Das bedeutet, der Versicherer pruft anhand der fiir den
Versicherungsnehmer geltenden Allgemeinen Haftpflicht-Versicherungsbedingungen, der Besonderen
Bedingungen fiir die Privathaftpflichtversicherung und der vereinbarten Klauseln, ob der Dritte fiir den
Schadenfall Versicherungsschutz gehabt hatte.

Uber den Umfang der Privathaftpflichtversicherung hinaus wird auch dann Versicherungsschutz geboten, wenn
der Dritte dem Versicherungsnehmer aus seiner Eigenschaft als Tierhalter oder -hiiter einen Schaden zufiigt.

Insbesondere gilt:
16.1.2 Der Anspruch besteht aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

16.1.3 Das Schadenereignis, das zu dem Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden fihrt, muss wahrend der
Wirksamkeit der Forderungsausfalldeckung eintreten.
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16.2 Voraussetzung fur die Leistung

16.2.1 Der Versicherungsnehmer muss einen rechtskraftigen vollstreckbaren Titel vor einem deutschen Gericht
gegen den Dritten erstritten haben.

Ein rechtskraftiger vollstreckbarer Titel im Sinne dieser Bedingungen ist ein Urteil, ein Vollstreckungsbescheid,
ein gerichtlicher Vergleich oder ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der
hervorgeht, dass sich der Dritte persdnlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermogen
unterwirft.

16.2.2 Der Versuch, aus dem Titel gegen den Dritten zu vollstrecken, muss gescheitert sein.
Das ist der Fall, wenn

 eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Bezahlung der Schadenersatzanspriiche des

Versicherungsnehmers gefiihrt hat;
o eine selbst teilweise Bezahlung wegen nachgewiesener Umstande aussichtslos erscheint, z. B. weil der
Dritte die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat.

16.3 Hohe der Entschadigungsleistung
Der Versicherer bezahlt als Entschadigung den Betrag, der sich aus dem vollstreckbaren Titel als Schadenersatz
ergibt, in der Hohe begrenzt durch die Versicherungssummen dieses Vertrages. Die Vereinbarungen von
Selbstbehalten im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung fur Schiden, die der Versicherungsnehmer Dritten
zufligt, finden in der Forderungsausfalldeckung keine Anwendung.
16.4 Thre Obliegenheiten
16.4.1 Der Versicherungsnehmer muss einen Antrag auf Entschadigung stellen.
16.4.2 Der Versicherungsnehmer muss nachweisen, dass der Vollstreckungsversuch gescheitert ist.
Folgende Unterlagen sind dem Versicherer hierzu einzureichen:

o den rechtskraftigen vollstreckbaren Titel im Original und

o das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers oder

« Urkunden, aus denen sich ergibt, dass eine selbst teilweise Bezahlung aussichtslos erscheint.
16.4.3 Der Schadenersatzanspruch, den der Versicherungsnehmer gegen den Dritten hat, ist in Hohe der zu
erbringenden Entschadigungsleistung an den Versicherer abzutreten. Diese Abtretung erfolgt unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Versicherer die Leistung an den Versicherungsnehmer bezahlt. Dazu muss
der Versicherungsnehmer eine schriftliche Abtretungserklarung unterzeichen, die im Schadenfall durch den
Versicherer vorbereitet wird.
16.4.4 Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer ausfiihrliche und wahrheitsgeméafe Berichte iiber den
Schadenhergang geben. Er muss alle Tatumstinde, welche fiir den Schadenfall wichtig sind, mitteilen und alle
fiir die Beurteilung wichtigen Schriftstiicke zusenden. Der Versicherer weist darauf hin, dass auch Schriftstiicke
angefordert werden kdnnen, die fir die Beurteilung des Haftpflichtschadens erheblich sind.
16.5 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Die Beachtung der unter Ziffer 16.4 genannten Obliegenheiten ist flir den Versicherungsschutz wichtig.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gelten die Bestimmungen gemafs Ziffer 26 AHB.
Danach kann der Versicherer bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder
auch von unserer Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit sein.
16.6 Ausschlisse
Der Versicherer leistet keine Entschadigung, wenn
16.6.1 der Dritte seinen standigen Wohnsitz nicht in einem Mitgliedsland der Européischen Union hat;
16.6.2 der Schaden durch Leistungen aus anderen Versicherungsvertragen, die der Versicherungsnehmer oder
eine mitversicherte Person abgeschlossen hat ersetzt werden kénnen. Reichen diese Betrdge nicht aus, wird fiir

den verbleibenden Restbetrag Versicherungsschutz Uber die Forderungsausfalldeckung gewahrt;

16.6.3 fir Anspriiche des Versicherungsnehmers - oder fiir die Anspriiche mitversicherter Personen - ein
Sozialversicherungstrager oder ein Sozialhilfetrager leistungspflichtig ist.
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17. Schéden aus dem Datenaustausch sowie der Internetnutzung

17.1 Eingeschlossen ist — insoweit abweichend von Ziffer 7.15 und Ziffer 7.16 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schiden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datentréger, soweit es sich handelt um

17.1.1 Loschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder Veranderung von Daten (Datenveranderung) bei
Dritten durch Computer-Viren und / oder andere Schadprogramme;

17.1.2 Datenveranderung aus sonstigen Grinden sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von
Daten bei Dritten und zwar wegen

o sich daraus ergebender Personen- und Sachschédden, nicht jedoch weiterer Datenveranderungen sowie
« der Kosten zur Wiederherstellung der verdnderten Daten bzw. Erfassung / korrekter Speicherung nicht
oder fehlerhaft erfasster Daten;

17.1.3 Stérung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.
Fir Ziffer 17.1.1 bis 17.1.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu Uibermittelnden, bereitgestellten Daten
durch Sicherheitsmafnahmen und / oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder gepriift werden
bzw. worden sind, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Diese Mafdnahmen kénnen auch durch

Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

17.1.4 die Verletzung von Personlichkeitsrechten - auch fir immaterielle Anspriiche —, nicht jedoch von
Urheberrechten;

17.1.5 der Verletzung von Namensrechten — auch fir immaterielle Anspriiche.
Fir Ziffer 17.1.4 und 17.1.5 gilt:
In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer
e Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfligung gegen
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Anspriiche auf Unterlassung oder
Widerruf handelt;

e Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungsoder Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

17.2 Die Hochstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus dem Versicherungsschein und betragt das
Doppelte dieser Summe fiir alle Versicherungsfille eines Versicherungsjahres.

Hochstersatzleistung fur Schaden im Sinne der Ziffer 17.1.5 innerhalb vorgenannter Versicherungssumme siehe
Versicherungsschein.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfille gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfélle eingetreten ist, wenn diese

o auf derselben Ursache,

« auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

« auf dem Austausch, der Ubermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mangeln
beruhen.
Ziffer 6.3 AHB gilt gestrichen.
17.3 Versicherungsschutz fiir im Ausland vorkommende Schadenereignisse
Versicherungsschutz besteht — insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AHB - fiir Versicherungsfalle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtanspriiche, in européischen Staaten und nach dem Recht
europdischer Staaten* geltend gemacht werden. (*Mitgliedsstaaten der Europdischen Union sowie die Staaten,
deren Hoheitsgebiet zumindest teilweise geographisch dem europaischen Kontinent zugeordnet wird (z. B.

Russland, Turkei).)

17.4 Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend genannten Tétigkeiten und Leistungen:

48/117



08.03.2022 DR-WALTER

o Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
¢ Betrieb von Datenbanken.

17.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Anspriiche
17.5.1 wegen Schéden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst

» unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme / Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of
Service Attacks),

o Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstéren oder zu verdndern (z. B. Software-Viren,
Trojanische Pferde);

17.5.2 die in engem Zusammenhang stehen mit

o massenhaft versandten, vom Empfanger ungewollten elektronisch {ibertragenen Informationen (z B.
Spamming),

 Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen tber Internet-Nutzer
gesammelt werden sollen;

17.5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes
Abweichen von gesetzlichen oder behordlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbdrsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigefithrt haben;

18. Schéden in USA und in Kanada

Fur in den USA, USA-Territorien* (*fAufdengebiete, die unter der Hoheitsgewalt der USA stehen. Hierunter fallen z.
B. Puerto Rico, die Jungfer-Inseln und Guam.) und in Kanada eingetretene Versicherungsfalle oder dort geltend
gemachte Anspruche gilt zuséatzlich:

18.1 Ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschiddigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

18.2 Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden — abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstdndigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

19. Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers

Fir die mitversicherten Personen besteht der bedingungsgeméfie Versicherungsschutz im Falle des Todes des
Versicherungsnehmers bis zum néchsten Beitragsfalligkeitstermin fort. Wird die néchste Beitragsrechnung durch

den tberlebenden Ehegatten, den eingetragenen Lebenspartner oder den mitversicherten Lebenspartner
eingeldst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

20. Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung

Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist fir die darin namentlich benannte Person im Rahmen der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden
Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht als Halter der im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen
aufgefihrten Tiere und deren bis zu 6 Monate alten Jungtiere versichert. Wird dieser Zeitraum Uberschritten,
gelten die Bestimmungen der Ziffer 3.1.2 AHB - Erh6hung und Erweiterung.

20.1 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hiiters, sofern er nicht gewerbsmafsig tatig ist.

20.2 Versicherungsfélle bei voriibergehendem Auslandsaufenthalt

Bei voriibergehendem Auslandsaufenthalt bis zu maximal 60 Monaten ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB -
eingeschlossen die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfallen.
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Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort auflerhalb der Staaten, die der
Europdischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen
ist.

20.3 Mietsachschaden

20.3.1 Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschéden und
alle sich daraus ergebenden Vermdogensschéaden die entstehen an gemieteten Gebdauden, Wohnraumen und
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Rdumen in Gebduden.

20.3.2 Ausgeschlossen sind
20.3.2.1 Haftpflichtanspriiche wegen

« Abnutzung, Verschleiss und iibermafiiger Beanspruchung;

e Schéden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und
Gasgeraten und alle sich daraus ergebenden Vermogensschéaden,;

Glasschéden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;

Schéden infolge von Schimmelbildung.

20.3.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei {ibergreifenden
Versicherungsféllen fallenden Riickgriffsanspriiche.

20.3.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
20.4 Vermogensschiden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermogensschaden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus
Versicherungsfillen, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Schaden

e durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder fiir seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstigen Leistungen entstehen;

o aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prifender oder gutachterlicher Tatigkeit;

» aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasingoder

dhnlichen wirtschaftlichen Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenfiihrung sowie aus

Untreue und Unterschlagung;

aus der Verletzung von Personlichkeits- und Namensrechten, gewerblichen Schutz- und Urheberrechten

sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

aus Ratschldagen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

aus Vermittlungsgeschéaften aller Art

aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit

— Rationalisierung und Automatisierung;

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung;

- Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behordlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

« aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck-

und Kreditkarten;

aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,

Geschaftsfihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien /

Organe im Zusammenhang stehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
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Besondere Bedingungen und
Risikobeschreibungen fiir die Betriebs- /
Berufshaftpflichtversicherung

TEIL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB)
und den nachfolgenden Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers aus allen seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften,
Rechtsverhéaltnissen und Téatigkeiten.

Vertragsteile:
Im Einzelnen befinden sich die Bestimmungen zur

e Betriebs- bzw. Berufshaftpflicht-Versicherung in Teil I und Teil II, Teil V und fiir das Produkthaftpflicht-
Risiko zusétzlich Teil III
o Umwelthaftpflicht-Versicherung in Teil I (sofern nicht etwas anderes bestimmt ist) und Teil IV

2. Versehensklausel

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung
eingetretene Risiken die im Rahmen des Betriebes liegen und weder nach den Allgemeinen noch Besonderen
Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versdumnisses bewusst geworden ist, unverziiglich
die entsprechende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag von Gefahreneintritt an zu
entrichten.

Die Bestimmungen der Versehensklausel gelten nicht fir die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

3. Mitversicherte Personen (fiir Schulen und Kindergérten gilt ausschlief3lich Teil V
Ziffer 1.2)

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persdnliche gesetzliche Haftpflicht

1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

2. simtlicher Uibrigen Betriebsangehdrigen und in den Betrieb des Versicherungsnehmers durch Vertrag
eingegliederten Mitarbeiter fremder Unternehmen fur Schiden, die diese in Ausfihrung ihrer dienstlichen
Verrichtung verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschéaden, bei denen es sich um Arbeitsunfille und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemafs dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das
Gleiche gilt fuir solche Dienstunfille geméfs den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausiibung oder infolge
des Dienstes Angehdrigen derselben Dienststelle zugefligt werden.

3. Der Versicherungsschutz gemafs Ziffer 1 und 2 besteht auch, wenn

« die vorgenannten Personen fiir den versicherten Betrieb, z. B. als Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit,
Sicherheitsbeauftragte (auch Beauftragte fiir Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewéasserschutz und
Abfallbeseitigung), Datenschutzbeauftragte, Betriebsrate, Betriebsarzte und deren Hilfspersonen — auch bei
Gewédhrung ,Erster Hilfe" aufserhalb des Betriebes — titig werden.

o die vorgenannten Personen aus ihrer fritheren dienstlichen Téatigkeit fiir den versicherten Betrieb in
Anspruch genommen werden.

4. des jeweiligen angestellten ,verantwortlichen Bauleiters” im Sinne der Bauordnung der einzelnen

Bundeslander, auch fir den Fall, dass dessen Aufgaben iiber die eigentliche Betriebstatigkeit fiir den
Versicherungsnehmer hinausgehen.

4. Subunternehmer
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Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungsschein aufgefithrten Betriebsbeschreibung ist mitversichert
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung fremder Unternehmen einschliefZlich
Transportunternehmen (insoweit abweichend von Teil I Ziffer 6.2.1) mit der Ausfithrung von Verrichtungen im
Interesse des versicherten Betriebes.

Nicht versichert ist die personliche Haftpflicht der fremden Unternehmen und ihres Personals.
5. Deckungserweiterungen
5.1 Vorsorgeversicherung

Fur Risiken (nicht jedoch fiir die Umwelthaftpflicht-Versicherung — siehe hierzu Teil IV Ziffer 2.1), die fir den
Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht im Rahmen des Vertrages
Versicherungsschutz. Dieser beginnt sofort mit ihrem Eintritt, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf.

Fir die Vorsorgeversicherung gelten die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen.

5.2 Auslandsdeckung (fir Schulen und Kindergérten gilt ausschliefdlich Teil V, Ziffer 1.3, fiir Schausteller Teil V,
Ziffer 14 und fir die Umwelthaftpflicht-Versicherung Teil IV, Ziffer 8)

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im europaischen Ausland vorkommender Versicherungsfalle

e aus Anlass von Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder aus sonstigen Leistungen,;
o durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen

und dariber hinaus wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfalle

 aus Anlass von Geschéfts- und Dienstreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen,
Messen und Markten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und
Kundendienst) oder sonstige Leistungen gelten nicht als Geschéftsreisen;

o durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin geliefert
hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht fiir im Ausland gelegene Betriebsstitten (z. B.
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen) sowie eine Erweiterung des Export-, Arbeits-
oder Leistungsrisikos auf Lander aufderhalb Europas.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfillen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 3.1
genannten Personen aus Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches
(SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden — abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufserhalb der Staaten, die der
Européaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europédischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

Bei Versicherungsfillen in USA und Kanada sowie deren Territorien oder Anspriichen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht werden, findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe
Versicherungsschein) bei Geschéftsreisen sowie bei der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Markten keine Anwendung.

Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 6) wird besonders hingewiesen.

5.3 Nachhaftung
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Wird der Versicherungsvertrag allein aus Griinden der endgiiltigen und vélligen Betriebs- und / oder Produktions-
und Lieferungseinstellung bzw. Beendigung der Berufsausiibung (nicht aus irgendwelchen anderen Griinden, wie
z. B. Anderung der Rechtsform, Kiindigung durch einen Vertragspartner) beendet, besteht — mit Ausnahme der
Umwelthaftpflicht-Versicherung — Versicherungsschutz fiir nach Beendigung des Versicherungsvertrages
eintretende Versicherungsfille, die vor diesem Zeitpunkt verursacht wurden.

Der Nachhaftungszeitraum entspricht der abgelaufenen Laufzeit dieses Versicherungsvertrages, hochstens
jedoch 5 Jahre.

Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des
Versicherungsverhéltnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Hohe des unverbrauchten Teils der
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Vertragsverhaltnis endet.

5.4 Abwésserschaden

Eingeschlossen ist - teilweise abweichend von Ziffer 7.14.1 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Sachschéden, die durch Abwésser entstehen. Ausgeschlossen bleiben jedoch
Schéiden an Entwéasserungsleitungen durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus
ergebenden Vermogensschaden.

Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberiihrt.
Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
5.5 Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalles beeintrachtigt den
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

o Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll
die Befdhigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Lidndern,
darf er keinem Land der Parteien angehoren.

o Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermoglicht
wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung
festgelegt sein.

e Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begriindet. In seiner Begriindung sind die die
Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren
unverziiglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der
Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermdglichen. Hinsichtlich der
Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entscheidende
Mitwirkung einzurdumen.

5.6 Erweiterter Strafrechtsschutz

Ziffer 5.3 AHB erhilt folgende Fassung: ,In einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, Gibernimmt der Versicherer die
Gerichtskosten sowie die gebiihrenordnungsmaéfigen — gegebenenfalls auch die mit dem Versicherer besonders
vereinbarten hoheren - Kosten der Verteidigung®.

Anstelle von Ziffer 6.5 und Ziffer 6.6 AHB gilt Folgendes: ,Die Aufwendungen des Versicherers geméafs Absatz 1
werden nicht als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet®.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geldbufden, Geldstrafen und Strafvollstreckungskosten.
5.7 Aktive Werklohnklage (sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

5.7.1 Der Versicherer tragt — insoweit ergdnzend zu Ziffer 5 und Ziffer 6 AHB — die geblihrenordnungsgemafien
Kosten fiir die gerichtliche Durchsetzung von Werklohnforderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen
Auftraggeber, soweit

o der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter
den Versicherungsschutz dieses Vertrages fallen wiirde (deliktischer Schadenersatzanspruch), die
Aufrechnung mit Schadenersatzansprichen erklart hat und

« es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen 6ffentlichen Auftraggeber (z. B. Stddte, Kommunen,
Gemeinden, Staat) handelt und

o die Werklohnforderung an sich in voller Hohe unstrittig ist. Als Nachweis, dass die Werklohnklage
unstrittig ist, hat der Versicherungsnehmer ein schriftliches Abnahmeprotokoll des Werkes einzureichen,
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von welchem der Werklohn einbehalten wurde.

Dies gilt nicht, wenn und soweit der Auftraggeber Vertragserfilllungs- oder Gewahrleistungsanspriiche geltend
macht.

5.7.2 Der Versicherer tragt die Kosten in dem Verhéltnis, in dem der Schadenersatzanspruch zur geltend
gemachten Werklohnklage steht.

5.7.3 Der Versicherungsschutz entfallt rickwirkend, wenn durch ein Urteil festgestellt wird, dass die
Werklohnforderung ganz oder teilweise aus anderen als unter Ziffer 5.7.1 genannten Grinden unbegriindet ist.

5.7.4 Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so tragt der Versicherer die Kosten anteilig in Hohe der
Vergleichsquote.

5.7.5 Versicherungsschutz besteht nur unter der Vorrausetzung, dass der einbehaltene Werklohn je Werk die im
Versicherungsschein ausgewiesene Hochstsumme nicht iibersteigt. Sofern diese Begrenzung Uiberschritten wird,
entfallt der Versicherungsschutz fiir den gesamten Auftrag, durch welchen diese Grenze Uiberschritten wird.

5.7.6 Fur einbehaltenen Werklohn, der unter der im Versicherungsschein ausgewiesenen Mindestsumme liegt,
besteht kein Versicherungsschutz.

5.8 Anspriche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers

Eingeschlossen sind - teilweise abweichend von Ziffer 7.5 AHB - auch Anspriche der gesetzlichen Vertreter des
Versicherungsnehmers und ihrer Angehdrigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, der
nicht im Zustandigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters liegt.

5.9 Anspriiche Mitversicherter Personen untereinander

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4.3 AHB - auch Haftpflichtanspriiche mitversicherter natirlicher
Personen untereinander wegen

o Sachschaden
» Personenschéden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten in dem Betrieb
handelt, in dem die schadenverursachende Person beschéftigt ist.

5.10 Mangelbeseitigungsnebenkosten (Erlduterung)
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachschéden, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten, und
erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum Zwecke der
Schadenbeseitigung zuginglich zu machen und um den vorherigen Zustand wieder herzustellen.
Nicht versichert sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein

Folgeschaden eingetreten ist sowie die Kosten des Versicherungsnehmers fiir die Beseitigung des Mangels an der
Werkleistung selbst.

6. Risikoabgrenzungen
6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

aus Tatigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen noch sonst dem versicherten Risiko
zuzurechnen sind

wegen Schéden an Kommissionsware;

aus der Herstellung, Verarbeitung und der Beforderung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu

Grofthandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung oder dem Abbrennen von Feuerwerken;

o wegen Bergschdden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich um die Beschadigung von Grundstiicken,
deren Bestandteilen und Zubehor handelt;

o wegen Schdden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und
Kohlensdureeinbriiche sowie Kohlenstaubexplosionen;

o wegen Schéden, die durch bewusst vorschriftswidrige Sicherung der Grubenrander bei Sandgruben,
Steinbriichen und dergleichen entstehen;

o wegen Schaden aus Anlass von Einreifs- und Abbrucharbeiten, sofern diese nicht nur und im Rahmen von

Neu- und Umbaumafinahmen erfolgen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschéden in einem Umbkreis, dessen Radius der Hohe des einzureifsenden Bauwerkes
entspricht. Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein;

o wegen Schdden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht eine besondere Vereinbarung hiertiber mit dem
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Versicherer getroffen worden ist. Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in jedem
Falle ausgeschlossen Sachschéden, die an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m entstehen;

o wegen Schiden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahnbau (auch bei offener Bauweise);

wegen Schaden aus dem Verdndern der Grundwasserverhaltnisse;

wegen Schédden im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern;

o wegen Ansprichen gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder
explosiblen Stoffen verursachen;

o wegen Sach- und Vermogensschaden;

« an Daten, Datentrdgern und Programmen durch Datenverarbeitung, insbesondere durch falsche oder
fehlerhafte Daten, Programme oder Hardware:

o durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, gelieferte, modifizierte oder installierte Software,

und alle sich daraus ergebenden weiteren Schéden,

« wegen Schéden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen- oder

Endablagerung von Abféllen, soweit es sich nicht um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfille

auf dem Betriebsgelande handelt;

wegen Schaden durch Umwelteinwirkungen, die darauf zurtickzufiihren sind, dass Stoffe;

ohne Genehmigung des Inhabers bzw. Betreibers der Deponie / Abfallentsorgungsanlage;

o unter bewusster Nichtbeachtung von dem Gewéasserschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den
Versicherungsnehmer gerichteten behordlichen Anordnungen oder Verfiigungen;

» unter bewusster Nichtbeachtung von Auflagen und Hinweisen des Inhabers bzw. Betreibers der Deponie /
Abfallentsorgungsanlage oder seines Personals;

o unter bewusster fehlerhafter oder unzureichender Deklaration;

zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt werden.

Ausgeschlossen ist ferner die Haftpflicht fiir Schaden durch Stoffe, die nicht auf einer behérdlich genehmigten
Deponie oder einem sonstigen behordlich hierflir genehmigten Platz gelagert (zwischen- oder endgelagert)
wurden;

aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Befdrderung von Personen oder Sachen sowie aus der

selbstdndigen und nichtselbstdndigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

o wegen Personenschiden durch die im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher
abgegebenen Arzneimittel, fir die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer
Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

o wegen Schdden aus Infektionen mit den Erregern des Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) und

deren Folgen;

wegen Schéden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,

inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfligungen oder Mafsnahmen von

hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt fiir Schaden durch hohere Gewalt, soweit sich elementare

Naturkréfte ausgewirkt haben;

 aus Ansprichen auf Entschddigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

e aus Anspriichen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden

Regressanspriichen nach Art. 1147 des franzosischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer

Lander.

6.2 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge

6.2.1. Fir die Haftpflicht aus dem Besitz und der Verwendung von Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt:

6.2.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schédden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines
Kraftfahrzeuganhéngers verursachen (siehe aber Teil II Ziffer 3).

6.2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schéaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder

fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

6.2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen flr einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fir alle anderen Versicherten.

6.2.1.4 Eine Téatigkeit der in Ziffer 6.2.1.1 und 6.2.1.2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug,
Kraftfahrzeuganhanger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmungen, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

6.2.2. Fur die Haftpflicht aus dem Besitz und der Verwendung von Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

6.2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
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eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges
verursachen oder fir die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen
werden.

6.2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen fur einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

6.2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

« der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- und Raumfahrzeugen oder Teilen fur
Luft- und Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich fiir den Bau von Luft- und Raumfahrzeugen oder
den Einbau in Luft- und Raumfahrzeuge bestimmt waren,

o Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft- und
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schdden an Luft- und Raumfahrzeugen, den mit diesen befoérderten Sachen, der Insassen und
allen sich daraus ergebenden Vermogensschiaden sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- und
Raumfahrzeuge.

6.3 Arbeits- oder Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann,
wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Fir die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen
(insbesondere der Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:

6.3.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschrénkt, welche der prozentualen Beteiligung des
Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher
Partnerfirma die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugerdte, Baumaterialien
usw.) angehoren.

6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Schaden an den von den einzelnen
Partnern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
beschafften Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden, gleichgiiltig, von wem die Schaden
verursacht wurden.

6.3.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Anspriiche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander
sowie Anspriiche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

6.3.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen tiber
Ziffer 6.3.1 hinaus fiir den Fall, dass Uber das Vermogen eines Partners das Insolvenzverfahren erdffnet oder die
Eréffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und fiir diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit fiir ihn
nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag
verbleibt.

6.3.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffern 6.3.1 bis 6.3.3 besteht auch fur die Arbeits- oder
Liefergemeinschaft selbst.

6.4 Inldndische Versicherungstfille, die im Ausland geltend gemacht werden
Fur Anspriche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

6.4.1 Aufwendungen des Versicherers fur Kosten werden — abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

6.4.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufderhalb der Staaten, die der
Européaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.
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7. Kumulklausel
Besteht fiir mehrere Versicherungsfélle

e die auf derselben Ursache beruhen oder
o die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Betriebs- / Berufshaftpflicht-, der Umwelthaftpflicht-, als auch nach der
Umweltschadensversicherung (gleichgiltig, ob als Teil dieser Haftpflichtversicherung oder durch separaten
Vertrag), so besteht fiir jeden dieser Versicherungsfille Versicherungsschutz nur im Rahmen der fir ihn
vereinbarten Versicherungssumme.

Fir alle diese Versicherungsfille steht bei gleicher Versicherungssumme diese maximal einmal zu Verfiigung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter Beriicksichtigung der Zuordnung geméafs Satz 1 fur alle
Versicherungsfédlle maximal die hohere Versicherungssumme zur Verfiigung.

Sofern die in der Betriebs- / Berufshaftpflicht- bzw. der Umwelthaftpflicht- bzw. der
Umweltschadensversicherung gedeckten Versicherungsfélle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist fiir
die Bestimmung der maximalen Versicherungssumme fir sdmtliche Versicherungsfille das Versicherungsjahr
mafsgeblich, in dem der erste gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.

TEIL II ALLGEMEINES BETRIEBSRISIKO
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz fiir Schdden aus dem Betrieb des Unternehmens bzw. Ausiibung des Berufes richtet sich
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fur die Haftpflichtversicherung (AHB), dem Teil I und den
folgenden Vereinbarungen.

2. Mitversicherung von Nebenrisiken

Mitversichert ist — auch ohne besondere Anzeige — die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus allen
betrieblichen oder branchentiblichen Nebenrisiken, insbesondere

1. als Eigentlimer und Besitzer (z. B. als Mieter, Pdchter, NutzniefZer oder Leasingnehmer) von Grundstiicken —
nicht jedoch von Luftlandepldtzen —, Gebduden oder Raumlichkeiten, die ausschliefZlich fiir den versicherten
Betrieb oder fiir Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehdrigen benutzt werden. Die
Vermietung / Verpachtung an Dritte ist bis zu dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Bruttojahresmiet-
oder Pachtwert mitversichert. Wird dieser Betrag tiberschritten, ist fiir den Mehrbetrag, der am Ende des
Versicherungsjahres zu melden ist, der entsprechende Tarifbeitrag zu entrichten.

Versichert sind hierbei Schaden infolge von Verstéfsen gegen die dem Versicherungsnehmer in den o. g.
Eigenschaften obliegenden Pflichten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuung der
Gehwege bei Winterglédtte, Schneerdumen auf dem Biirgersteig und Fahrdamm).

Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstiicke, Gebdaude und Raumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht

« des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten,
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten).

Ubersteigen die wahrend eines Versicherungsjahres aufgewendeten Baukosten die im Versicherungsschein
ausgewiesene Summe, so ist fiir den Mehrbetrag, der am Ende eines Versicherungsjahres zu melden ist, der
entsprechende Tarifbeitrag zu entrichten;

o des Versicherungsnehmers als Betreiber von Photovoltaikanlagen auf eigenen Betriebsgrundstiicken. Der
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn Strom gegen Entgelt ins 6ffentliche Netz eingespeist wird;
des Versicherungsnehmers als Betreiber von Solarthermieanlagen auf eigenen Betriebsgrundstiicken. Der
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn Warmwasser gegen Entgelt an Mieter und sonstige Dritte in
den aufgefiihrten Objekten abgegeben wird,;

des Versicherungsnehmers als fritherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum
Besitzwechsel bestand;

der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der
Grundsticke beauftragten Personen fiir Anspriiche, die gegen sie aus Anlass der Ausfithrung dieser
Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschéden, bei denen es sich um Arbeitsunfille und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemafs dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das
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Gleiche gilt fiir solche Dienstunfélle gemé&fs den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Austibung oder infolge
des Dienstes Angehorigen derselben Dienststelle zugefiigt werden.

« der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.14.2 und Ziffer 7.10.2 AHB - Haftpflichtanspriiche wegen
Senkungen eines Grundstiicks oder Erdrutschungen.

Soweit vorstehender Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.14.1 AHB - Haftpflichtanspriiche Dritter wegen Sachschéden die
durch Abwésser aus dem Rickstau des Strafsenkanals auftreten. Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberihrt. Diese
Deckungserweiterung findet fiir die Umwelthaftpflicht-Versicherung keine Anwendung.

2. als Tierhalter mit Einschluss der gesetzlichen Haftpflicht

o des Tierhiters in dieser Eigenschaft sofern er diese Tatigkeit nicht gewerbsmafig ausfihrt
» sowie als Fuhrwerksbesitzer.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden, die nach den
Verordnungen oder den Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten werden, als gefahrlich
oder als Kampfhunde eingestuft sind oder fiir die das Bestehen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen ist.

3. aus dem Vorhandensein elektrischer Leitungen und der Abgabe elektrischer Energie.

4. aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen einschliefslich der Vorfithrung von Produkten und
Fabrikationsmethoden. Mitversichert ist die Abgabe von Werbematerial, Werbegeschenken, Proben,
Produktmustern sowie die Bewirtung der Messegéste wahrend dieser Veranstaltungen.

5. aus Reklameeinrichtungen (z. B. Transparenten, Reklametafeln, Leuchtréhren und dgl.).

6. aus betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern und -ausfliigen, ,Tag der offenen TUr" sowie aus der
Durchfithrung von Betriebs- und Baustellenbesichtigungen und -begehungen).

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebsangehdrigen aus der Betdtigung im Interesse
der Veranstaltung, soweit es sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen handelt.

7. aus der Beschaftigung von haupt- und nebenberuflichen Betriebsarzten und deren Hilfspersonal zur drztlichen
Betreuung und Untersuchung der Betriebsangehorigen, Leistung ,Erster Hilfe* und Uberwachung hygienischer
Erfordernisse im Betrieb.

Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von
Sanitdtseinrichtungen, in der Heilkunde anerkannten Apparaten und Gerdten sowie die Abgabe von in der
Heilkunde anerkannten Medikamenten an Betriebsangehdrige.

In Ab&nderung von Ziffer 7.12 und Ziffer 7.10.2 AHB gelten die Gefahren mitversichert, die mit dem Besitz und
der Verwendung von deckungsvorsorgefreien Rontgenapparaten zu medizinischen Untersuchungszwecken durch
den Betriebsarzt oder dessen Hilfspersonal verbunden sind. Diese Deckungserweiterung findet fiir die
Umwelthaftpflicht-Versicherung keine Anwendung.

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht der Arzte und ihrer Hilfspersonen aus dienstlichen
Verrichtungen im Betrieb. In Abdnderung von Ziffer 7.4.3 AHB sind Schadenersatzanspriiche der
Betriebsangehdrigen gegen die Betriebsérzte eingeschlossen. Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus
Personenschéden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers geméafs dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt fuir solche Dienstunfalle
gemafs den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausiibung oder infolge des Dienstes Angehorigen derselben
Dienststelle zugefiigt werden.

8. aus der Unterhaltung und dem Einsatz einer Betriebs- oder Werksfeuerwehr, auch bei Hilfeleistungen und
Ubungen auRerhalb des Betriebes.

9. aus Sozialeinrichtungen fiir Betriebsangehorige (z. B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheimen,
Kindergérten und dergleichen), auch wenn sie gelegentlich durch Betriebsfremde in Anspruch genommen
werden, sowie aus der Unterhaltung von Betriebssportgemeinschaften und dem Uberlassen von Platzen, Réumen
und Gerédten an diese.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebssportgemeinschaft sowie die personliche gesetzliche

Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betitigung in dieser, soweit es sich nicht um Handlungen oder
Unterlassungen privater Natur handelt.
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10. aus dem erlaubten Besitz und dem Gebrauch von Hieb-, Stof3- und Schusswaffen sowie Munition und deren
Uberlassung an mit dem Schutz des Betriebes beauftragte Betriebsangehorige.

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht der Waffentrager aus dem Gebrauch der Waffen in
Ausiibung dienstlicher Verrichtungen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschéden, bei denen es sich um Arbeitsunfille und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers geméafs dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt; das
Gleiche gilt fur solche Dienstunfalle gemiafs den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausiibung oder infolge
des Dienstes Angehorigen derselben Dienststelle zugefiigt werden.

Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.
11. aus Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und Feldbahnen, die lediglich der Beférderung von Sachen dienen.

12. aus Besitz und Gebrauch von nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Krdnen, Winden und Gerlsten sowie
deren gelegentliche Uberlassung an Dritte.

13. aus dem Betrieb von Anschlussgleisen und der Benutzung von Anlagen der Deutsche Bahn AG.

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.3 AHB — die der Deutsche Bahn AG gegeniiber gemafs den
Allgemeinen Bedingungen fiir Privatgleisanschliisse (PAB) durch Vertrag ibernommene gesetzliche Haftpflicht
privatrechtlichen Inhalts (nicht jedoch eine dariiber hinausgehende zusatzliche vereinbarte Haftung) des
Versicherungsnehmers sowie — abweichend von Ziffer 7.7 AHB - die Haftpflicht wegen Waggonbeschadigung,
soweit es sich nicht um Be- und Entladeschdden handelt (bei Be- und Entladeschéden siehe jedoch Teil II, Ziffer
4.4)

14. als Inhaber von Verkaufsstellen fir Zwecke des versicherten Betriebes.

15. aus dem Besitz und der Unterhaltung von Kraftfahrzeugpflegestationen, Tankstellen und Tankanlagen, auch
wenn sie von Betriebsangehdrigen und gelegentlich von Betriebsfremden in Anspruch genommen werden. Hierzu
zahlt auch die Treibstoffabgabe an Betriebsangehdrige sowie gelegentlich an Betriebsfremde.

Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberiihrt.

Bei Schaden an den Fahrzeugen und deren Inhalt bleibt es bei den Ausschliissen gemafs Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7
AHB.

3. Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
(sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Besitz, Halten und Gebrauch von
eigenen und dem Einsatz von gemieteten oder geliehenen Kraftfahrzeugen / Baumaschinen und Anhéngern,
soweit sie nachstehend aufgefiihrt sind sowie aus dem gelegentlichen Verleih oder Vermieten solcher
Kraftfahrzeuge / Baumaschinen und Anhéangern (die persénliche gesetzliche Haftpflicht der Entleiher bzw. Mieter
fallt nicht unter den Versicherungsschutz), wie

o nur auf nicht offentlichen Wegen und Platzen verkehrende Kraftfahrzeuge und Anhénger ohne Riicksicht
auf eine Hochstgeschwindigkeit®;

("Wichtigher Hinweis: Bei Betriebsgrundstiicken und -grundstiicksteilen, die Besuchern, Kunden oder
Lieferanten zuginglich sind, handelt es sich um sogenannte beschrankt 6ffentliche Verkehrsflachen.
Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km / h Hochstgeschwindigkeit und Hub- und Gabelstapler sowie
selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 20 km / h, die
ausschliefslich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstiicken oder Baustellen verkehren, sind
versicherungspflichtig, mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung abgeschlossen
werden muss. Auch bei einer behdrdlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht —
Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO - bleibt die Versicherungspflicht bestehen.)
Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km / h Hochstgeschwindigkeit;

Hub- und Gabelstapler sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen® mit nicht mehr als 20 km /h
Hoéchstgeschwindigkeit.

(*Wichtiger Hinweis: Hub- und Gabelstapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart fir das Aufnehmen,
Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und geeignet sind. Selbstfahrende
Arbeitsmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug
fest verbundenen Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten, nicht zur Beférderung von Personen oder
Gltern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister fiir Verkehr bestimmten Art
solcher Fahrzeuge gehdren.Obwohl nicht zulassungspflichtig, miissen Hub- und Gabelstapler sowie
Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf 6ffentlichen Strafden amtliche Kennzeichen fithren, wenn ihre durch
die Bauart bestimmte Hochstgeschwindigkeit 20 km/h {ibersteigt. Flir diese Fahrzeuge ist der Abschluss

59/117



08.03.2022 DR-WALTER

einer Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung erforderlich.
Fir diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in Ziffer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf ¢ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

4. Deckungserweiterungen
4.1 Vermogensschaden / Verletzung Datenschutzgesetze

4.1.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermdgensschaden im Sinne
der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfallen, die wihrend der Wirksambkeit der Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Schaden

e durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder fiir seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstige Leistungen;

o aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prifender oder gutachterlicher Tatigkeit;

e aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasing- oder

dhnlichen wirtschaftlichen Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenfithrung sowie aus

Untreue und Unterschlagung;

aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und

Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus

fehlerhafter und / oder unterlassener Kontrolltatigkeit;

aus Vermittlungsgeschaften aller Art;

aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit

Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung;

Austausch, Ubermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;

Rationalisierung und Automatisierung;

Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

« aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behdrdlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

o aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck-

und Kreditkarten;

aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,

Geschaftsfihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien /

Organe im Zusammenhang stehen.

4.1.2 Mitversichert ist — abweichend von Ziffer 7.16 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermogensschiden
im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfillen, die wihrend der Wirksambkeit der Versicherung eingetreten
sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4 AHB - gesetzliche Haftpflichtanspriiche von Versicherten
untereinander.

4.1.3 Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

4.2 Belegschafts- und Besucherhabe

Eingeschlossen ist — im Sinne von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von Sachen (einschliefdlich Kraftfahrzeugen und
Fahrrddern mit Zubehor) der Betriebsangehorigen und Besucher und alle sich daraus ergebenden
Vermogensschiaden, sofern es sich um auf dem Betriebsgrundstiick untergebrachte Sachen handelt (vgl. Ziffer 2.2

AHB).

Bei Kraftfahrzeugen und Fahrradern mit Zubehor ist Voraussetzung, dass die Abstellpldtze entweder standig
bewacht oder zumindest durch ausreichende Sicherung gegen Benutzung bzw. Zutritt Unbefugter geschiitzt sind.
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Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Geld, Wertpapiere, Sparbuicher, Scheckhefte, Scheck- und
Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.
4.3 Mietsachschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.6 und Ziffer 7.10.2 — die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschdden
und alle sich daraus ergebender Vermdgensschéden, die entstehen

o anlésslich von Dienst- und Geschéftsreisen an gemieteten Radumlichkeiten;
 an gemieteten Gebauden und / oder Rdumen (nicht jedoch an Grundsticken).

Ausgeschlossen bleiben

Anspriiche wegen Schéden an Leasingobjekten.

Anspriuche, die durch eine sonstige Versicherung des Versicherungsnehmers zu seinen Gunsten gedeckt
sind oder soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen selbst versichern kann. Dies gilt nicht, wenn
Uber eine anderweitig bestehende Versicherung keine Leistung zu erlangen ist.

o Anspruche wegen Abnutzung, Verschleifs sowie iibermé&fdiger Beanspruchung.

Anspriche wegen Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Produktions-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeraten.

Anspruche von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch
Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen
sowie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und / oder deren Angehdrigen (vgl. auch
Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 Abs. 2 AHB).

die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei Uibergreifenden
Versicherungsféllen fallenden Ruickgriffsanspriiche.

und alle sich daraus ergebender Vermdgensschaden
Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4 Be- und Entladeschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche und die der Deutsche Bahn
AG gegeniiber vertraglich ibernommene Haftpflicht aus der Beschadigung von Land- und Wasserfahrzeugen
sowie Containern durch oder beim Be- und Entladen und aller sich daraus ergebender Vermdgensschéaden. Fiir
Schéiden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf
Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kréne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens entstehen.

Fir Schéden am fremden Ladegut besteht im Rahmen der Versicherungssumme fur Tatigkeitsschaden
Versicherungsschutz, sofern

o dieses nicht fir den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

e es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder fiir seine
Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

o der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder fiir seine
Rechnung von Dritten itbernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schiaden an Containern, wenn diese selbst Gegenstand von Verkehrsvertragen (Fracht-,
Speditions- oder Lagervertragen) sind.

Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.5 Leitungsschéaden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schiden an Erdleitungen (Kabeln, unterirdischen Kanélen, Wasserleitungen,
Gasrohren und anderen Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und / oder Oberleitungen einschlieflich der sich

daraus ergebenden Vermogensschaden.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfiilllungsanspriiche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schéden an hergestellten oder
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

61/117



08.03.2022 DR-WALTER ) > )

Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schéden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht- Versicherung.

4.6 Tatigkeitsschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 AHB und Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers fir Schiaden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermdégensschéaden,
wenn diese Schaden

o durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden
sind;

o dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmers diese Sachen zur Durchfithrung seiner
gewerblichen und beruflichen Tatigkeit benutzt hat;

o durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich
diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tétigkeit befunden haben.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen

e Beschidigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be- und Entladen, wobei sich
dieser Ausschluss auch auf die Ladung von solchen Fahrzeugen bezieht. Fiir Container gilt dieser
Ausschluss auch dann, wenn die Schiaden entstehen beim Abheben von oder Heben auf Landoder
Wasserfahrzeuge durch Krane oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens.

e Leitungsschdden im Sinne von Teil II, Ziffer 4.5.

e Beschadigung von solchen Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung,
Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die von ithm tibernommen wurden.

« Sachschédden durch Unterfahren und Unterfangen im Sinne von Teil II Ziffer 4.14.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfiilllungsanspriiche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schéden an hergestellten oder
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schdaden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.7 Schaden an fremden Be- und Entladevorrichtungen

Abweichend von Ziffer 7.6, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
Haftpflichtanspriiche wegen Schéaden, die an selbstfahrenden Arbeitsmaschinen sowie sonstigen Geratschaften
und Einrichtungen Dritter entstehen, welche dem Versicherungsnehmer auf fremden Grundstiicken kurzfristig
zu Be- und Entladearbeiten bei bzw. von Kunden zur Verfigung gestellt oder von ihm benutzt werden.

Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schdaden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.8 Strahlenschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.12 AHB und Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus

« dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
e Besitz und Verwendung von Réntgeneinrichtungen und Stoérstrahlern.

Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang
mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies fiir den Versicherungsnehmer ersichtlich
war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 AHB berufen.
Dies gilt nicht fiir Schéden,
« die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen;
o die durch die Beférderung von Kernmaterialien einschliefglich der damit zusammenhéngenden Lagerung
bedingt sind.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche

» wegen Schédden infolge der Verdnderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;
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» wegen Personenschédden solcher Personen, die — gleichgiiltig fir wen oder in wessen Auftrag — aus
beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tatigkeit ausiiben
und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen
haben.

 gegeniber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten der den Schaden durch bewusstes Abweichen
von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behoérdlichen Verfiigungen oder
Anordnungen verursacht hat.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schéden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.9 Vertragshaftung
Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pachter
oder Leasingnehmer durch Vertrag itbernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen

Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpachter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

Mit der Deutsche Bahn AG geschlossene Vertrage bleiben von dieser Deckungserweiterung ausgenommen. Zu
deren Einbeziehung bedarf es einer ausdriicklichen Vereinbarung.

4.10 Schlusselschaden

Eingeschlossen ist - in Ergdnzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schliisseln (auch Generalschliissel bzw. Codekarten fiir eine
Schliefsanlage), die sich rechtmafiig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben.

Der Versicherungsschutz beschrankt sich auf gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen der Kosten fir die
notwendige Auswechslung von Schldssern und SchliefSanlagen sowie fiir voriibergehende
Sicherungsmafinahmen (z. B. Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt,
an welchem der Verlust des Schlissels festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche aus Folgeschéden eines Schliisselverlustes (z. B. wegen Einbruchs).

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Mobelschliisseln sowie sonstigen Schliisseln
zu beweglichen Sachen.

Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

4.11 Medienverluste / Energiemehrkosten

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen des Verlustes von Flussigkeiten oder Gasen, soweit es sich
um Verluste aus den vom Versicherungsnehmer erstellten, instandgehaltenen oder gewarteten Anlagen handelt,
die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten, siehe Ziffer 2.2 AHB. Ersetzt wird ausschliefdlich der Wert der
verloren gegangenen Gase oder Flissigkeiten, nicht jedoch Folgeschaden.

Abweichend von Ziffer 2.1 AHB sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Vermdgensschéden
im Sinne von Teil II Ziffer 4.1 dieses Vertrages wegen erhohten Energieverbrauchs und erhohter Energiekosten
aufgrund der vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgefiihrten Installationen. Ausgenommen sind

Anspriche infolge der Unwirksamkeit von Energiesparmafinahmen.

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand des Abhandenkommens und auf den Einwand des
Erfiillungsanspruchs. Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

4.12 Datenloschung durch mangelhafte Elektroinstallation

(sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Abweichend von Ziffer 2.1 AHB sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Vermdgensschdden
im Sinne von Teil II Ziffer 4.1 dieses Vertrages wegen Kosten, die aufgewendet werden miissen, zur
Wiederbeschaffung von gespeichertem Datenmaterial, welches aufgrund mangelhaft durchgefihrter
Elektroinstallation geldscht wurde.

Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

4.13 Senkungs- und Erdrutschungsschaden

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.14.2 und Ziffer 7.10.2 AHB - Haftpflichtanspriiche wegen
Senkungen eines Grundstiicks oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschaden und alle sich daraus ergebenden Vermogensschdden am Baugrundstiick
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selbst und / oder den darauf befindlichen Gebduden oder Anlagen.
Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.14 Unterfahren, Unterfangen

Eingeschlossen ist - teilweise abweichend von Ziffer 7.14.2, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Sachschdden an den zu unterfangenden und unterfahrenden Grundstiicken, Gebduden,
Gebaudeteilen und Anlagen und alle sich daraus ergebenden Vermogensschaden im Rahmen der fir
Tatigkeitsschiden vereinbarten Versicherungssumme (siehe Versicherungsschein).

Die Regelungen der Ziffer 1.2 und der Ziffer 7.8 AHB bleiben bestehen.

Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

TEIL III PRODUKTHAFTPFLICHT-RISIKO
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers flir Personen, — Sach — und daraus
entstandene weitere Schdden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer

a) hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
b) erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den
Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgefithrt hat.

2. Versichertes Risiko

Der Versicherungsschutz fiir das Produkthaftpflicht — Risiko bezieht sich auf den in der Betriebsbeschreibung
genannten Produktions- und / oder Tatigkeitsumfang.

3. Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Personen- oder Sachschéden aufgrund von Sachméngeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziffer 1 und Ziffer 7.3 AHB — auf Sachmangeln beruhende
Schadenersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schaden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer tiber

bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafiir verschuldensunabhéngig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahriibergang vorhanden sind.

4. Deckungserweiterung

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der Versicherer auf einen

Haftungsausschluss fiir weitergehende Schaden nicht berufen, wenn der Versicherungsnehmer das ausdriicklich
winscht und er nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.

TEIL IV UMWELTHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG

1. Gegenstand und Umfang der Versicherung

1.1 Der Versicherungsschutz besteht auf der Grundlage der nachfolgenden Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen fiir die Umwelthaftpflicht-Versicherung sowie ansonsten im Rahmen und Umfang des

Vertrages.

1.2 Versichert ist — abweichend von Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des
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Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschéden durch Umwelteinwirkung, fiir die gemafs Ziffer 1.2.1
bis 1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken (falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei ausschliefslich auf die im Versicherungsschein genannten, den
nachfolgend aufgelisteten Risikobausteinen zugeordneten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gew&sserschédliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgefiihrt sind,
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewéasser und Schaden durch Abwésser.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemafs Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewésser und Schaden durch Abwésser.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewésser und Schaden durch Abwésser.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewéasser
oder Einwirken auf ein Gewéasser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des
Wassers verdndert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Der Ausschluss von Schaden durch Abwéasser geméfs Ziffer 7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung.

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers geméfs Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen /
Pflichtversicherung).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemafs
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich fir solche Anlagen bestimmt sind, wenn der
Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist. Der Ausschluss von Schdden durch Abwésser gemafs
Ziffer 7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung (Umwelthaftpflicht- Regressdeckung).

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in Ziffer 4 genannten Voraussetzungen
durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer
bestehen kénnen.

Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziffer 1 und Ziffer 7.3 AHB — auf Sachmangeln beruhende
Schadenersatzanspriche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und gemafs Ziffer 1.4
mitversicherte Vermdgensschéden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem
Abnehmer Uber bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafiir
verschuldensunabhéngig einzustehen hat, dass diese bei Gefahriibergang vorhanden sind.

1.2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im Versicherungsschein beschriebenen Risiko
stehen, soweit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder Tatigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind,
die unter den Anwendungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6 aufgefithrten Risikobausteine fallen, unabhéngig
davon, ob diese vereinbart wurden oder nicht (Umwelthaftpflicht- Basisdeckung).

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im rdumlichen und
gegenstandlichen Zusammenhang mit einer gemé&f der im Versicherungsschein ausgewiesenen versicherten
Anlage nach Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 und Ziffer 1.2.7 in Boden, Luft oder Wasser (einschlieSlich Gew&sser) gelangen,
ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von Klarschlamm, Jauche, Gille, festem
Stalldung, Schadlingsbekdmpfungs-, Pflanzenschutz- und Diingemitteln. Dies gilt nicht fiir Haftpflichtanspriiche
wegen Schéden an Pflanzen und Kulturen Dritter durch Aufbringung dieser Stoffe — grundsétzlich ausgenommen
jedoch Klarschlamm -, wenn diese auf einer Ubertragung durch die Luft (sog. Abdrift- oder Verwehschéden) oder
plétzlichem und unfallartigem Abschwemmen beruhen. Ausgeschlossen bleiben Schidden an Gewéssern und
deren Folgeschéden (z. B. Fischteiche etc.), ferner Schiden an behandeltem Gut sowie Schaden durch Aufsprithen
aus der Luft.

Der Versicherungsschutz gemafs Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schaden eines
Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwasser und mit diesen in Gewéasser gelangen.

1.4 Mitversichert sind geméafs Ziffer 2.1 AHB Vermdgensschéaden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des

Rechts am eingerichteten und ausgelibten Gewerbebetrieb oder wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder
-befugnissen. Sie werden wie Sachschéden behandelt.
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2. Vorsorgeversicherung / Erh6hungen und Erweiterungen

2.1 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB - Vorsorge-Versicherung - finden fiir die Risikobausteine
Ziffer 1.2.1 - 1.2.6 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz fir neue Risiken bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung.

2.2 Ziffer 3.1.2 und Ziffer 3.2 AHB - Erh6hungen und Erweiterungen - findet fur die Risikobausteine gemaf3 Ziffer
1.2.1-1.2.6 ebenfalls keine Anwendung. Hiervon unberiihrt bleiben mengenmaflige Verdnderungen von Stoffen
innerhalb der unter Ziffer 1.2 versicherten Risiken.

3. Definition des Versicherungsfalles

Versicherungsfall ist — abweichend von Ziffer 1.1 AHB - die nachpruifbare erste Feststellung des
Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschadigung von Menschen), Sachschadens (Beschadigung
oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemaf Ziffer 1.4 mitversicherten Vermogensschadens durch den
Geschédigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt
bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Moglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtanspriichen
erkennbar war.

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
» nach einer Stérung des Betriebes

oder
« aufgrund behdrdlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers fir Mafnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemaf? Ziffer 1.4 mitversicherten Vermogensschadens. Die
Feststellung der Stérung des Betriebes oder die behoérdliche Anordnung miissen in die Wirksamkeit der
Versicherung fallen, wobei der frithere Zeitpunkt mafsgeblich ist.

4.2 Aufwendungen aufgrund behérdlicher Anordnungen i. S. der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache ibernommen, dass die Mafdnahmen durch den
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behdrde ausgefithrt werden.

4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Storung des Betriebes oder eine behdrdliche Anordnung
unverziglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen,
der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern
und auf Verlangen des Versicherers fristgemafl Widerspruch gegen behoérdliche Anordnungen einzulegen

oder
4.3.2 sich mit dem Versicherer uber die Magnahmen abzustimmen.

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so werden ithm
im Rahmen des fur Aufwendungen gemifs Ziffer 4 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten Obliegenheiten grob fahrldssig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige Uiber die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhéaltnis
zu klirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlédssigkeit trégt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs.1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger tiber die notwendigen und objektiv
geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit
nicht fiir den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers urséchlich ist.

4.5 Nicht ersatzfahig sind in jedem Falle Aufwendungen — auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der
Ziffer 4.1 decken -

zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachriistung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen,

Grundsticken oder Sachen (auch gemieteten, gepachteten, geleasten und dgl.) des Versicherungsnehmers; das
gilt auch fir solche, die frither im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.
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Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden Personen-, Sach- oder gemafs Ziffer 1.4 mitversicherten Vermdogensschadens, falls
Betriebseinrichtungen, Grundstiicke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung
nicht betroffen sind, beeintréchtigt werden miissen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

5. Nicht versicherte Tatbestiande

Nicht versichert sind — wobei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles im Sinne der Ziffer 4. wie
Anspriche behandelt werden —

5.1 Anspriiche wegen Schéaden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen diese Stoffe verschittet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch &hnliche Vorginge in den Boden oder ein Gewasser gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgange auf
einer Storung des Betriebes beruhen.

5.2 Anspruche wegen Schéden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene
Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum
Zeitpunkt der schadenursichlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die
Moglichkeit derartiger Schaden nicht erkennen musste (siehe jedoch Ziffer 5.13).

5.3 Anspriche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schéden.

5.4 Anspruche wegen Schéden, fir die nach Mafdgabe friherer Versicherungsvertrage Versicherungsschutz
besteht oder hétte beantragt werden kénnen.

5.5 Anspruche wegen Schéden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des
Versicherungsverhaltnisses Grundstiicke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer
Umwelteinwirkung betroffen waren.

5.6 Anspriiche wegen Schédden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen-
oder Endablagerung von Abféllen, soweit es sich nicht um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfélle auf
dem Betriebsgelande handelt.

5.7 Anspriiche wegen Schéden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfélle nach
Auslieferung entstehen.

5.8 Anspriiche wegen Schéden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfihrung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten
entstehen (Produkthaftpflicht).
Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz gemaf Ziffer 1.2.6 genommen wird.
5.9 Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten
behdrdlichen Anordnungen oder Verfiigungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
5.10 Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fiir Anwendung, regelméfige Kontrollen, Inspektionen
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausfihren.
5.11 Anspriiche wegen genetischer Schéiden.
5.12 Anspriiche wegen Schédden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen,
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfiigungen oder Mafsnahmen
von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt fiir Schdden durch héhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte
ausgewirkt haben.
5.13 Anspriiche wegen Normalbetriebsschiaden (siehe Ziffer 5.2) durch

o aromatische Kohlenwasserstoffe z. B.: BTEX, Phenole oder Biphenyle;

e Schwermetalle;

5.14 dariber hinaus generell Anspriiche wegen Schaden

o durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);
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e im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

5.15 Anspriiche aus Anlass von Abbruch- und Einreif3arbeiten sowie von Sprengungen, sofern nicht eine
besondere Vereinbarung iber den Einschluss getroffen worden ist.

Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschéiden, die
entstehen,

¢ bei Abbruch- und Einreifsarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Hohe des einzureifdenden
Bauwerks entspricht;
e bei Sprengungen an Immobilien in einem Umbkreis von weniger als 150 m.

5.16 Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen
verursachen.

6. Versicherungssummen / Jahreshoéchstersatzleistung / Selbstbeteiligung /
Serienschiden

6.1 Versicherungssummen

Fur den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden die im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungssummen die Hochstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschddigungspflichtige Personen erstreckt.

Aufwendungen i. S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im
Versicherungsschein genannten Gesamtbetrag je Stérung des Betriebes oder behordlicher Anordnung, ersetzt.

Auf die im Versicherungsschein genannte Maximierung wird hingewiesen.

Kommt es trotz Durchfiihrung der Mafsnahmen, fiir die Aufwendungen i. S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu einem
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die Versicherungssumme des
Versicherungsjahres angerechnet, in dem der Versicherungsfall eintritt, es sei denn, dass der Ersatz dieser
Aufwendungen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme eines fritheren Versicherungsjahres die
Ersatzleistung fur Versicherungsfélle tatsdchlich gemindert hat.

6.2 Selbstbeteiligung
Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versicherungsschein.
Sie gilt auch fur Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles.
6.3 Serienschéden
Mehrere wahrend der Wirksambkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfille
o durch dieselbe Umwelteinwirkung,
« durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher

und zeitlicher Zusammenhang besteht,

gelten unabhéngig von ihrem tatsdchlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfille als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.
7. Nachhaftung

7.1 Endet das Versicherungsverhaltnis wegen des vollstandigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos
oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz fiir
solche Personen-, Sach- und geméfs Ziffer 1.4 mitversicherte Vermdgensschiaden weiter, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des
Versicherungsverhaltnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Mafsgabe:

o Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des
Versicherungsverhailtnisses an gerechnet.

e Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des
Versicherungsverhéltnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Hohe des unverbrauchten
Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhaltnis endet.
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7.2 Ziffer 7.1 gilt fir den Fall entsprechend, dass wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein versichertes
Risiko teilweise wegfallt, mit der Mafdgabe, dass auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls des versicherten
Risikos abzustellen ist.

8. Auslandsdeckung

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen — abweichend von den Bestimmungen in Teil
1 Ziffer 5.2 sowie Ziffer 7.9 AHB - lediglich solche im Ausland eintretende Versicherungsfélle,

o die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tatigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 1.2.1
bis 1.2.7 zurtickzufiihren sind,;

Dies gilt fiir Tatigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich fiir das
Ausland bestimmt waren;

o aus Anlass von Geschaftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Mérkten, wenn Versicherungsschutz gemafs Ziffer 1.2.7 vereinbart wurde. Bau-, Montage-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst) oder sonstige Leistungen gelten nicht als
Geschéftsreisen.

8.2 Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf solche im europdischen Ausland eintretende
Versicherungsfille,

o die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.2.6
zurickzufihren sind, wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich fir das Ausland bestimmt waren;

o die auf Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer
1.2.6 zurlickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im Ausland erfolgen;

o die auf sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung zurlickzufihren sind, wenn diese
Tatigkeiten im Ausland erfolgen;

Der Versicherungsschutz besteht nur fur solche Personen- und Sachschiaden — Vermdgensschaden gemafs Ziffer
1.4 sind nicht versichert —, die Folgen eines vom ordnungsgemafien, stérungsfreien Betriebsgeschehen
abweichenden, plétzlich und unfallartig, nicht allmahlich eintretenden Vorkommnisses sind. Aufwendungen vor
Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziffer 4 werden nicht ersetzt.

8.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufserhalb der Staaten, die der
Européaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europédischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

8.4 Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfillen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfithrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer und die in Teil I unter
Ziffer 3 1. genannten Personen aus Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des
Sozialgesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

8.5 Aufwendungen des Versicherers flir Kosten werden - abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstdndigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

8.6 Bei Versicherungsfallen in USA und Kanada sowie deren Territorien oder Anspriichen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht werden, findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe
Versicherungsschein) bei Geschéftsreisen sowie bei der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Markten keine Anwendung.

Klarstellung zu Ziffer 8:

Fir die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches Recht maf3gebend.

TEIL V BESONDERE VEREINBARUNGEN FUR BESTIMMTE BETRIEBSARTEN

1. Fiir Schulen und Kindergérten
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1.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
In Ergdnzung von Teil I Ziffer 1 gilt zusatzlich:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen seinen
sich aus der Betriebs-, bzw. Berufsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und Tatigkeiten.

Insbesondere aus

o der Erteilung von Unterricht (auch Experimentalunterricht mit / ohne radioaktive Stoffe) sowie aus
Erziehung und Aufsichtsfithrung;

o Schulveranstaltungen, die nicht iiber den allgemein tiblichen Rahmen hinausgehen (z. B.
Elternversammlungen, Schulfeste, Schulferien);

 Verwendung von Sport- und Ubungsgeraten zu Unterrichtszwecken im eigenen Schulbetrieb;

o der Veranstaltung von Schiiler- oder Klassenreisen sowie Schulausfliigen und aus damit verbundenen
Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei voribergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr
(siehe Ziffer 1.3).

Aufderdem gilt:

Bei Internatsbetrieben ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Gewdhrung von Unterkunft und Verpflegung
mitversichert.

1.2 Mitversicherte Personen

Anstelle von Teil I Ziffer 3 gilt:

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persdnliche gesetzliche Haftpflicht
1. der Mitglieder des Schulvorstandes und des Kuratoriums in dieser Eigenschaft

2. der Lehrer, Aufsichtspersonen und der sonstigen beschéftigten oder beauftragten Personen fir
Haftpflichtanspriiche wegen Schéaden, die sie in Ausfiihrung ihrer dienstlichen Verrichtung verursachen, auch bei
vorubergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr (siehe Ziffer 1.3).

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Personenschéden bei denen es sich um Dienst- oder
Arbeitsunfalle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemafs den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder
gemafd dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt.

Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschéaden aus Arbeitsunfillen von Kindern, Schiilern,
Lernenden und Studierenden.

1.3 Deckungserweiterung — Auslandsdeckung
Anstelle von Teil I Ziffer 5.2 gilt:

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfélle

« aus Anlass von voriibergehenden Schiller- oder Klassenreisen sowie Schulausfliigen und aus damit
verbundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen bis zu einem Jahr;

e aus Anlass von voriibergehenden dienstlichen Aufenthalten / Verrichtungen bis zu einem Jahr.

durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

aus Anlass einer voriibergehenden gewerblichen Téatigkeit bis zu einem Jahr. Dies gilt auch fir die

Inanspruchnahme als Halter oder Hiiter von mitversicherten Tieren.

e aus Anlass von Geschiftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Markten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst) oder
sonstige Leistungen gelten nicht als Geschéaftsreisen;

o durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin geliefert
hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht fiir im Ausland gelegene Betriebsstitten (z. B.
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Liger und dgl.) sowie eine Erweiterung des Export-, Arbeits- oder
Leistungsrisikos auf Lander aufserhalb Europas.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfiihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 1.2.1
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genannten Personen aus Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches
(SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden — abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufserhalb der Staaten, die der
Européaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europédischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

Auf die Risikoabgrenzungen (Teil I Ziffer 6) wird besonders hingewiesen.

1.4 Risikoabgrenzungen

In Erganzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die gesetzliche Haftpflicht

» aus Forschungs- oder Gutachtertétigkeit;
« aus ungewohnlicher oder besonders gefiahrlicher Betédtigung.

Nicht mitversichert ist die persdnliche Haftpflicht der Schiiler.
1.5 Mitversicherung von Nebenrisiken

1.5.1 Teil II Ziffer 2. 2 (Tierhalterhaftpflichtversicherung) gilt bei Reitschulen, Pferdeverleih- und
Pferdepensionsbetrieben gestrichen.

1.5.2 In Erganzung von Teil II Ziffer 2 ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers mitversichert
aus dem Gebrauch von

e Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
a) die weder durch Motoren, noch durch Treibsitze angetrieben werden und
b) deren Fluggewicht 5 kg (einschl. Zubehor wie z. B. Leinen, Schniire und Geschirr) nicht ibersteigt und
c) fir deren Nutzung des Luftraumes keine behordliche Erlaubnis erforderlich ist.

Soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus einer eigenstdndigen Luftfahrt-Halterhaftpflichtversicherung
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der
Versicherungsschutz iiber eine Gruppenversicherung besteht.

o Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch Windsurfbretter) und eigene oder fremde
Wassersportfahrzeuge mit Motoren — auch Hilfs- oder Aufdenbordmotoren - oder Treibsatzen.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit fiir
das Fihren keine behérdliche Erlaubnis erforderlich ist.

2. Fiir Lagerei-, Speditions-, Stauerei-, Fuhr- und Kiihlhausbetriebe und Frachtfiihrer
Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die gesetzliche Haftpflicht wegen Schaden am eingelagerten
Gut.

3. Fiir Transportbetriebe (Lagerei-, Speditions-, Fuhr-, und Verkehrsbetriebe etc. sowie
Bestattungsinstitute)

3.1 Deckungserweiterungen — Auslandsdeckung
In Erweiterung von Teil I Ziffer 5.2 ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - auch die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen im europaischen Ausland vorkommender Versicherungsfille aus Anlass der

Durchfiihrung von Fahrten / Transporten eingeschlossen. Die sonstigen Bestimmungen der Ziffer 5.2 bleiben
unbertiihrt.
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3.2 Mitversicherung von Nebenrisiken

In Ergdnzung von Teil II Ziffer 2 ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers mitversichert

1. aus Besitz und Unterhaltung einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt fiir den Eigenbedarf. Mitversichert ist auch
die Haftpflicht aus der gelegentlichen Reparatur oder Wartung fremder Fahrzeuge, nicht jedoch Schaden an

diesen Fahrzeugen;

2. aus Besitz, Verwendung sowie Verleih von Containern, nicht jedoch von Absetzmulden, Mull- und
Schuttcontainern u. &.

Fir Container, die mit einem Fahrgestell verbunden sind oder die mit einem Kraftfahrzeug transportiert werden,
besteht Versicherungsschutz nur tiber die betreffende Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.

3. aus dem Besitz und der Verwendung von Wechselaufbauten fiir LKW, LKW-Anhédnger und Auflieger im
abgestellten Zustand, d. h. solange die Aufbauten nicht mit einem Fahrgestell verbunden sind. Fiir
Wechselaufbauten, die mit einem Fahrgestell verbunden sind, besteht Versicherungsschutz nur tber die fiir das
Fahrgestell abgeschlossene Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.

3.3 Deckungserweiterungen

In Ergdnzung von Teil II Ziffer 4 gelten zusétzlich folgende Deckungserweiterungen vereinbart:

Rangierschiden mit fremden Kraftfahrzeugen

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB - die Beschadigung von fremden
Kraftfahrzeugen anlasslich des Bewegens dieser Kraftfahrzeuge auf eigenen und fremden Betriebsgrundstiicken
(nicht auf 6ffentlichen Wegen, Strafsen und Platzen). Fir diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschliisse in
Ziffer 3.1.2 und in Ziffer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfiigungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafliir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf ¢ffentlichen Wegen und Platzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfillungsanspriiche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schéden an hergestellten oder
gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4. Fiir Bautrdger und Generalliibernehmer
4.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
In Ergdnzung von Teil [ Ziffer 1 gilt zusétzlich:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen seinen
sich aus der Betriebs-, bzw. Berufsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhiltnissen und Tatigkeiten.

Insbesondere

aus der Unterhaltung eines Biirobetriebes sowie von Beratungs- und Verkaufsstellen;

aus der Planung von Bauvorhaben im Sinne von § 15 HOAI durch eigenes Personal;

e aus der Beaufsichtigung der Bauvorhaben durch eigenes Personal — technische und geschéftliche
Oberleitung, ortliche Bauaufsicht, jeweils im Rahmen des Leistungsbildes des § 15 HOAI - nicht jedoch aus
der Ubernahme der verantwortlichen Bauleitung im Sinne der entsprechenden Bestimmungen der
jeweiligen Landesbauordnungen;

e aus der Beauftragung selbstindiger Unternehmer (Bauhaupt- und -nebengewerbe usw.), Sonderfachleute

(Heizung, Klima, Liftung, Sanitir usw.) sowie selbstandiger Architekten und Bauingenieure;

als Verwalter / Besitzer der zu bebauenden Grundstiicke und der zu errichtenden Hauser, Wohneinheiten

nebst Gemeinschaftsanlage;
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e aus dem Besitz von Musterwohnungen und Musterhdusern sowie den dazugehdérenden Vorfiihrungen;

e us dem Eigentum bereits errichteter, aber noch nicht verdufserter Hiuser und Wohnungen. Der
Versicherungsschutz endet mit der Gebrauchsabnahme durch Kaufer oder sonstige Besitznachfolger,
spdtestens jedoch sechs Monate nach Beendigung der Bauarbeiten fiir das einzelne Projekt;

e als Bauherr samtlicher Bauvorhaben, die unter seiner Regie errichtet werden (Eigen-, Durchlaufs- und
Betreuungsbauten). Voraussetzung hierfir ist, dass die Bauausfihrung an einen Dritten (selbstandiges
Unternehmen) vergeben ist.

Soweit der Versicherungsnehmer im Einzelfall die gesetzliche Haftpflicht eines Bauherrn (Kunden) in dieser
Eigenschaft vertraglich iibernommen hat, besteht hierfiir im Rahmen dieses Vertrages ebenfalls
Versicherungsschutz.

Die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Grundstiickseigentiimer ist wihrend der Bauarbeiten
ebenfalls nach Mafsgabe der Vertragsbestimmungen mitversichert. Dieser Versicherungsschutz endet jedoch
jeweils bei Bezug der Hauser (Wohnungen).

Erlduterung:

« Eigenbauten sind Bauvorhaben, die der Versicherungsnehmer zunéchst flir sich selbst zum Zwecke der
spateren Vermietung errichten lasst.

o Durchlaufsbauten sind Bauvorhaben, die der Versicherungsnehmer zunéchst fur sich selbst zum Zwecke
des spéteren Verkaufs errichten lasst.

o Betreuungsbauten sind Bauvorhaben fremder Bauherren, die der Versicherungsnehmer technisch und
wirtschaftlich betreut.

4.2 Risikoabgrenzungen
In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6. 1 ist nicht versichert die gesetzliche Haftpflicht

e aus Gewihrleistungsansprichen und Schaden / Médngeln an den Bauobjekten und alle sich daraus
ergebenden Vermogensschaden, wobei unerheblich ist, ob der Ersatzanspruch aus dem
Verantwortungsbereich des Versicherungsnehmers oder eines beauftragten Unternehmers oder
Sonderfachmannes resultiert;

aus Schdden durch bewusstes Abweichen von Gesetzen, behérdlichen Vorschriften und Anweisungen;
aus Schidden die darauf zurtickzufiihren sind, dass der Versicherungsnehmer oder seine Angestellten
Fehler Uibersehen, die in Rechnungen, Aufstellungen, Vor- und Kostenanschlagen oder Mafden in
Zeichnungen enthalten sind, deren Prifung dem Versicherungsnehmer tibertragen war;

aus Schadenféllen von Schwester-, Tochter- oder sonstigen mit dem Versicherungsnehmerkapital-,
gewinn- und / oder personalmafig verflochtenen Unternehmen und Architekturbiiros.

Nicht versichert ist die Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer beauftragten Unternehmer, Architekten,
Bauingenieure und Sonderfachleute.

5. Fiir landwirtschaftliche Lohn- und Lohnmaschinenbetriebe, landwirtschaftliche
Maschinengenossenschaften und -ringe

Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die Haftpflicht wegen Schaden der Genossen / Gesellschafter
und ihrer Angehdrigen, denen Maschinen iiberlassen wurden.

6. Fiir Landschaftsgdrtnereien, Schidlingsbekdmpfungsbetriebe (auch
Pflanzenschutzbetriebe)

Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die Haftpflicht aus der Anwendung von Pflanzenschutz-,
Schédlingsbekdmpfungs- und Dingemitteln wegen Schaden

o am behandelten Gut und allen sich daraus ergebenden Vermogensschéden,

o durch bewusstes Abweichen von Gebrauchsanweisungen und behdérdlichen Vorschriften,
o durch Schadlingsbekdmpfung aus der Luft.

7. Fur Futtermittelhandelsbetiebe

Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
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Personenschéaden, die aus der Ubertragung von Krankheiten / Seuchen auf den Menschen resultieren (z. B. BSE
,Rinderwahnsinn®). Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.18 AHB bleiben hiervon unbertihrt.

8. Fiir Betriebe der gewerblichen Tierhaltung und des Tierhandels

8.1 Deckungserweiterungen — Auslandsdeckung

In Erweiterung von Teil I Ziffer 5.2 ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - eingeschlossen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im européischen Ausland vorkommender Versicherungsfille aus
Anlass einer voriibergehenden gewerblichen Tatigkeit bis zu einem Jahr. Dies gilt auch fiir die Inanspruchnahme
als Halter oder Hiiter von mitversicherten Tieren.

8.2 Mitversicherung von Nebenrisiken

Teil II Ziffer 2. 2 (Tierhalterhaftpflichtversicherung) gilt gestrichen.

8.3 Fir Hundezucht, Hundedressur und Hundehandel

Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die Haftpflicht wegen Schaden an Figuranten
(Scheinverbrechern).

8.4 Flir Wanderschafereien

8.4.1 Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die Haftpflicht wegen Flurschaden.
8.4.2 Flurschéden (sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

In teilweiser Abweichung von Ziffer 8.4.1 ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus Flurschéaden anlésslich des Ausbrechens von Schafherden aus dem Pferch.

8.5 Fiir gewerbliche Mast- und Zuchtbetriebe sowie Zuchtviehgenossenschaften
Risikoabgrenzungen
In Ergdnzung von Teil I Ziffer 6.1 sind ausgeschlossen Haftpflichtanspriiche von Genossen / Gesellschaftern und

ihren Angehorigen wegen Schiéden durch gewollten oder ungewollten Deckakt durch bei ihnen eingestellte
Zuchttiere.

9. Fiir Bootsverleihbetriebe
Mitversicherung von Nebenrisiken
In Ergdnzung von Teil II Ziffer 2 gilt:
Mitversichert ist
o die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersport-
Fahrzeugen, die ausschlieflich zur Vermietung — ohne Berufsbesatzung — verwendet werden, und deren
Standort im Inland ist.
« die personliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Fithrers und der sonst zur Bedienung des
Fahrzeugs berechtigten Personen;
o die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskildufern und Schirmdrachenfliegern.
Nicht versichert ist
o die personliche Haftpflicht des Wasserskildufers und des Schirmdrachenfliegers;
« die Haftpflicht wegen Schéden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootrennen oder bei den damit im
Zusammenhang stehenden Ubungsfahrten ereignen.
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit

brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.

Aufderdem gilt:
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o In Erweiterung zu Teil I, Ziffer 5.2 (Auslandsschéden) gilt:

a) Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im Ausland vorkommender Versicherungsflle.

b) im Falle der vorlaufigen Beschlagnahme eines Wassersport-Fahrzeugs in einem auslandischen Hafen ist die
etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ausschliefdlich Sache des Versicherungsnehmers.

o Filhren ohne vorgeschriebene behdrdliche Erlaubnis Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem
berechtigten Flihrer gebraucht werden. Berechtigter Fithrer ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen
und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir
zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten Fihrer gebraucht wird.

Der Fiihrer des Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug nur mit der erforderlichen behérdlichen
Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug
nicht von einem Fithrer benutzt wird, der nicht die erforderliche behoérdliche Erlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

10. Fiir Fleischbeschauer
Deckungserweiterungen — Vermogensschiden

Eingeschlossen sind in Ergdnzung von Teil II Ziffer 4.1.1 Vermdgensschéden (2. Spiegelstrich findet keine
Anwendung) infolge fahrlassig falscher Beurteilung oder Kennzeichnung von Fleisch.

11. Fur Schmieden

Deckungserweiterungen
In Ergdnzung von Teil II Ziffer 4 gilt:
Schéden an Tieren durch Hufbeschlag (sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.7 AHB - Haftpflichtanspriiche wegen Schéden an Tieren durch
Hufbeschlag oder Hufpflege (z. B. Beschneiden des Horns) und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschéden.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche aus Heilbehandlungen von Tieren. Die Regelungen der Ziffer 1.2 und der
Ziffer 7.8 AHB bleiben unberiihrt.

Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
12. Fiir Gaststétten- und Beherbergungsbetriebe

12.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

In Ergdnzung von Teil I Ziffer 1 gilt zusatzlich:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen seinen
sich aus der Betriebs-, bzw. Berufsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und Tatigkeiten.

Insbesondere aus
e Besitz und Betrieb von Fremdenzimmern, hoteleigenen Schwimmbéadern, Saunen, Solarien,
Fitnessrdumen, Schiefsstdnden, Kegelbahnen, Silen fiir Veranstaltungen, Kinderspielpldtzen einschl.
Beaufsichtigung, Minigolfanlagen, Sportanlagen (z. B. Tennisplatzen) auf dem Betriebsgrundstiick;
o der Vermietung von Fahrrddern, Strandkdrben, Ski- und Schlitten an Beherbergungsgéste;
e der Durchfithrung von Veranstaltungen auf dem Betriebsgrundstiick;
o der Lieferung von Speisen und Getranken aufder Haus.
12.2 Deckungserweiterungen
12.2.1 Belegschafts- und Besucherhabe
Teil IT Ziffer 4.2 gilt nicht fiir Beherbergungs- und Restaurationsgéste.

12.2.2 In Erganzung von Teil II Ziffer 4 gilt:
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12.2.2.1 Schéden durch Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrundstiick

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem
Betriebsgrundstiick ohne Schaden am bewegten Kraftfahrzeug (siehe jedoch Ziffer 12.2.2.4).

Fir diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in Ziffer 3.1.2 AHB und in Ziffer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen und Platzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Versicherungssumme (und / oder Selbstbeteiligung) siehe Versicherungsschein.

12.2.2.2 Schaden an von Restaurationsgisten zur Aufbewahrung ibergebenen Sachen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen
(ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehor und Inhalt), die von Restaurationsgisten zur
Aufbewahrung iibergeben worden sind.

Versicherungssumme und / oder Selbstbehalt siehe Versicherungsschein.

12.2.2.3 Schédden an von beherbergten Gasten eingebrachten Sachen

(sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den
beherbergten Gésten eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehor und

Inhalt).

Zu den eingebrachten Sachen gehoren auch aufbewahrte Sachen und solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht
abgelehnt wurde.

Versicherungssumme und / oder Selbstbehalt siehe Versicherungsschein.

12.2.2.4 Schaden an von beherbergten Gasten eingestellten Kraftfahrzeugen und an in diesen Fahrzeugen
befindlichen privaten Reisegepécks

(sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und in Ergdnzung von Ziffer 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht
aus Beschiadigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch der eingestellten
Kraftfahrzeuge, deren Zubehdr und des in den eingestellten Kraftfahrzeugen befindlichen und fir den privaten
Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepédcks (ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung) und alle sich daraus
ergebenden Vermogensschaden.

Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kraftfahrzeug in verschliefsbaren Garagen, in Hofrdumen oder
umfriedeten Einstellplatzen befindet.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die
das Fahrzeug oder Reisegepack entwendet oder unbefugt gebraucht haben.

Beim Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrundstiick gilt:
Fir diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in Ziffer 3.1.2 AHB und in Ziffer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf ¢ffentlichen Wegen und Platzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).
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Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein
12.2.2.5 Schéaden an fremden Kraftfahrzeugen beim Zubringen und Abholen
(sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschddigung und
Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehor (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim
Zubringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge aufierhalb des Betriebsgrundstiicks und alle sich daraus
ergebenden Vermogensschaden. Auf die Risikoabgrenzungen wird besonders hingewiesen.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf offentlichen Wegen und Platzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Versicherungssumme und / oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
12.2.2.6 Vertragshaftung
Bei Bahnhofgaststitten und Bahnhofshotels gilt zusatzlich:

In Ergdnzung von Teil II Ziffer 4.9 ist eingeschlossen — abweichend von Ziffer 7.3 AHB - die der Deutsche Bahn AG
gegeniiber auf Grund der Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Nebenbetriebe der DB (AVN) ibernommene
vertragliche Haftpflicht.

Ausgeschlossen bleibt die Beschadigung der gepachteten Gegenstande (Ziffer 7.6).

13. Fiir freischaffende Ingenieure / Architekten, Staatliche und kommunale Baubeamte,
Vermessungsingenieure im 6ffentlichen Dienst

Deckungserweiterungen — Vermogensschéiden, Verletzung Datenschutzgesetze
Teil 1I Ziffer 4.1 gilt gestrichen.

14. Fiir Schausteller

Deckungserweiterung — Auslandsdeckung

Anstelle von Teil II Ziffer 5.2 gilt:

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im europdischen Ausland vorkommender Versicherungsfélle

e aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen, Markten und Jahrmérkten mit eigenen
Fahrgeschiaften und / oder (Verkaufs-) Buden. Diese Erweiterung ersetzt nicht eine eventuell vor Ort
abzuschliefiende Pflichtversicherung;

e aus Anlass von Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)

oder aus sonstigen Leistungen;

durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

und dariiber hinaus wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfélle

aus Anlass von Geschéaft- und Dienstreisen oder aus dem Besuch von Ausstellungen, Kongressen, Messen

und Markten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst) oder

sonstige Leistungen gelten nicht als Geschéftsreisen;

durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin geliefert

hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht fiir im Ausland gelegene Betriebsstatten (z. B.
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dgl.). sowie eine Erweiterung des Export-, Arbeits- oder
Leistungsrisikos auf Lander aufierhalb Europas.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfillen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfiihrung von Arbeiten betraut worden sind.
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Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 3 1.
genannten Personen aus Arbeitsunfédllen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches
(SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden - abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufderhalb der Staaten, die der
Europaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europédischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

Bei Versicherungsfillen in USA und Kanada sowie deren Territorien oder Anspriichen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht werden,

o findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe Versicherungsschein) bei Geschaftsreisen sowie bei
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Markten keine Anwendung

Auf die Risikoabgrenzungen (Teil I Ziffer 6) wird besonders hingewiesen.
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Zusatzbedingungen zur
Betriebshaftpflichtversicherung fiir die
Nutzer von Internet-Technologien

1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB) —
insoweit abweichend von Ziffer 7.7, Ziffer 7.15 und Ziffer 7.16 — und den nachfolgenden Vereinbarungen die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schiaden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der
Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datentréger,

soweit es sich handelt um Schéden aus

1.1 der Léschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder Veranderung von Daten (Datenveranderung) bei
Dritten durch Computer-Viren und / oder andere Schadprogramme;

1.2 der Datenverdnderung aus sonstigen Griinden sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von
Daten bei Dritten und zwar wegen

« sich daraus ergebender Personen- und Sachschéden, nicht jedoch weiterer Datenverdnderungen sowie
e der Kosten zur Wiederherstellung der veranderten Daten bzw. Erfassung / korrekten Speicherung nicht
oder fehlerhaft erfasster Daten;

1.3 der Stérung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch;

Fur Ziffer 1.1 bis 1.3 gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu ibermittelnden, bereitgestellten Daten
durch Sicherheitsmafsnahmen und / oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder gepriift werden
bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen.

Diese Mafinahmen kénnen auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

1.4 der Verletzung von Personlichkeitsrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz fiir immaterielle
Schéden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten;

1.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz fiir immaterielle Schéden.
Fur Ziffer 1.4 und 1.5 gilt:
In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

e Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfligung gegen
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Anspriiche auf Unterlassung oder
Widerruf handelt;

e Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

2. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht

o der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser
Eigenschatft;

o samtlicher tibrigen Betriebsangehdrigen und in den Betrieb des Versicherungsnehmers durch Vertrag
eingegliederten Mitarbeiter fremder Unternehmen fur Schéden, die diese in Ausfihrung ihrer dienstlichen
Verrichtungen fiir den Versicherungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschéden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemafs dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das
Gleiche gilt fiir solche Dienstunfille geméafs den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausiibung oder infolge
des Dienstes Angehdrigen derselben Dienststelle zugefligt werden.
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3. Versicherungssumme / Sublimit / Serienschaden / Anrechnung von Kosten

3.1 Die Versicherungssummen fiir diese Zusatzversicherung stehen im Rahmen der im Versicherungsschein
ausgewiesenen Grundversicherungssummen zur Verfigung.

Hochstersatzleistung siehe Versicherungsschein.

3.2 Hochstersatzleistung fiir Schdden im Sinne der Ziffer 1.5 innerhalb vorgenannter Versicherungssummen siehe
Versicherungsschein.

3.3 Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfille gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfille eingetreten ist, wenn diese

« auf derselben Ursache,

o auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

« auf dem Austausch, der Ubermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mangeln
beruhen.

Ziffer 6.3 AHB gilt gestrichen.

3.4 Aufwendungen des Versicherers fur Kosten werden — abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistung auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort auflerhalb der Staaten, die der
Europdischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt

als erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

4. Auslandsschiden
Versicherungsschutz besteht — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - flr Versicherungsfélle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtanspriiche in europaischen Staaten und nach dem Recht
europdischer Staaten geltend gemacht werden.

5. Nicht versicherte Risiken

Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend genannten Tétigkeiten und Leistungen:

Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
¢ Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

e Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG / SigV;

Tatigkeiten, flr die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer
Vermogensschadenhaftpflichtversicherung besteht.

6. Ausschliisse / Risikoabgrenzungen
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Anspriiche
6.1 die im Zusammenhang stehen mit
» massenhaft versandten, vom Empfanger ungewollten elektronisch tibertragenen Informationen (z. B.
Spamming),
o Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen tber Internet-Nutzer

gesammelt werden kénnen;

6.1 wegen Schéden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch
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Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht werden;
6.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes
Abweichen von gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigefiihrt haben;

6.4 auf Entschddigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

6.5 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressanspriichen nach
Art. 1147 des franzdsischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Lander.
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Erganzende Besondere Bedingungen zur
Privathaftpflichtversicherung

EINLEITUNG

Fir die Berufs- und Privathaftpflichtversicherung gelten - basierend auf den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AHB), den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-
Haftpflichtversicherung, den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die Betriebs- /
Berufshaftpflichtversicherung und den Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung fuir die Nutzer
von Internet-Technologien folgende Besondere Bedingungen:

§ 1 Versicherter Personenkreis

Versicherungsfahig sind Freiwillige, Entwicklungshelfer, Fachkréfte und sonstige Helfer, die sich im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit im Ausland aufhalten sowie deren Angehorige.

§ 2 Deckungssummen
(Ubersicht iber das Deckungskonzept - optionale Erweiterungen)
Grundversicherungssummen

3.000.000 € fur Personenschéden, 3.000.000 € fiir Sachschaden, 3.000.000 € fiir Vermdgensschaden.

Berufs- und Privat-Haftpflichtversicherung

Ehrenamtliche Tatigkeiten .

Ubernahme von Schiden durch mitversicherte 10.000 € *
deliktunfihige Kinder

Bei Mitversicherung des Lebenspartners: Mitversichert o
gelten Regressanspriiche von
Sozialversicherungstragern bei der nicht-ehelichen,
hiuslichen Lebensgemeinschaft.

Die gleichartige gesetzliche Haftpflicht von o
pflegebediirftigen Familienangehorigen

Die gleichartige gesetzliche Haftpflicht von sonstigen .
Familienangehdrigen

Die gleichartige gesetzliche Haftpflicht von Au-Pairs .
und Austauschschiilern

Die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt tdtigen o
Personen und des tétigen Pflegepersonals

Tatigkeit als Tagesmutter (entgeltlich und .
unentgeltlich)

Haus- und Grundbesitz fir u. a. ein selbstbewohntes .
Wohnhaus mit nicht mehr als zwei abgeschlossenen

Wohnungen

Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, sofern sich .

die Anlagen auf dem eingeschlossenen Haus- und
Grundbesitz befinden

Bauherren-Haftpflichtversicherung bis 100.000 € o
Bausumme je Bauvorhaben

Mietsachschaden 1.000.000 € *
Hundehalter-Haftpflichtversicherung flir ausgebildete .

Blindenfiihrhunde, wenn die versicherte Person einen
Schwerbehindertenausweis BI besitzt

Gelegentliches Hiiten von fremden Hunden, sofern .

82/117



08.03.2022 DR-WALTER

gefilligkeitshalber

Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor bis .
55KW/75PS

Gebrauch von Kraftfahrzeugen bis 6 km / h (z. B. .

Krankenfahrstiihle, Kinderfahrzeuge)

Gebrauch von Anhéangern, soweit keine .
Versicherungspflicht besteht und sie nicht mit einem
Kraftfahrzeug verbunden sind

Gebrauch von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bis .
20km / h (z. B. Aufsitzrasenmaher,

Schneerdumgerate)

Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Anhéngern ohne .

Versicherungspflicht auf nicht 6ffentlichen Wegen
und Platzen

Auslandsschéden innerhalb Europa Aufenthaltsdauer unbegrenzt
Auslandsschéden aufserhalb Europa Aufenthaltsdauer bis 60 Monate
Kaution bei Schaden im Ausland 25.000 €~
WHG-Restrisiko und WHG-Anlagendeckung fir o

Kleingebinde (Einzelbehaltnis bis 60 1) bis max. 1.000 1
Gesamtfassungsvermdgen. Der Versicherungsschutz
erlischt, wenn die Mengenbegrenzung tiberschritten
wird.

Schlisselverlustrisiko (fremder privater und 30.000 €~
beruflicher Schliissel)

Sachschdden aus Anlass einer Gefalligkeitshandlung 10.000 € *
Forderungsausfalle .
Schaden durch Datenaustausch und Internetnutzung 1.000.000 € *
Hochstersatzleistung bei Namens- und 200.000 €

Personlichkeitsrechtsverletzungen

* Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme

Hinweis: Die Hochstersatzleistung fiir alle Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres betrdgt das Zweifache
der ausgewiesenen Summen.

§ 3 Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht fir private und berufliche Tatigkeiten weltweit. Die Versicherung gilt auch in
Landern, fir die vom Auswartigen Amt eine Reisewarnung ausgesprochen wurde.

Keine Deckung besteht lediglich fiir Gebiete, die sich im Kriegszustand befinden, wobei die nachstehende
“Kriegsklausel” zum Tragen kommt:

“Die Versicherung gilt nicht, wenn an derartigen Ereignissen mindestens zwei der folgenden finf Grofdmachte —
USA, Grofdbritannien, Frankreich, GUS sowie Rot-China oder die UNO - beteiligt sind; dabei wird der
Versicherungsschutz bei einer Beteiligung der UNO lediglich bei der Schlichtung von Unruhen noch nicht
ausgeschlossen, sondern nur dann, wenn bei einer Beteiligung der UNO eine der an den Unruhen beteiligten
Parteien zum “Aggressor” erklart wird.”

Fir Versicherte aus der Bundesrepublik Deutschland hat der Versicherungsschutz auch Gultigkeit fir
voriibergehenden Inlandsaufenthalt — aufder die Berufshaftpflichtversicherung fiir Arzte - bis zu 12 Monaten.

Fir Versicherte, die ihren stdndigen Wohnsitz aufderhalb der Bundesrepublik haben, gilt der Versicherungsschutz

nicht in den Landern, deren Staatsangehdrigkeit die versicherte Person besitzt oder in denen sie einen stindigen
Wohnsitz hat.
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§ 4 Besondere Regelungen zur Berufshaftpflichtversicherung

Ausgeschlossen sind Ersatzanspriiche aus Unfillen von unmittelbar oder mittelbar fiir den Versicherungsnehmer
tatigen Personen, soweit sich nach den deutschen Sozialversicherungsgesetzen oder auslandischen Gesetzen als
Arbeitsunfille zu betrachten sind.

Anspriche aus § 640 Abs. 1 RVO sind insoweit mit gedeckt, als sie gegen die gesetzlichen Vertreter des

Versicherungsnehmer und solche Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes
oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft erhoben werden.

§ 5 Besondere Regelungen fiir Versicherungsfille in den USA, Kanada und Léndern mit
US-Recht

Bei Versicherungsfillen in den USA und Kanada sowie in Landern, in denen US-Recht gilt, werden die
Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind: Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers fiir die vorgenannten Kosten betrdgt 10 %.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschadigung mit Strafcharakter.

§ 6 Haftpflichtanspriiche unter mitversicherten Personen

Die Anspriiche mitversicherter Personen untereinander gelten mitversichert.

§ 7 Auszahlung der Versicherungsleistung

Die Leistungen des Versicherungsnehmers und des Versicherers erfolgen ausschliefslich in Euro, und zwar auch
dann, wenn der Versicherungsnehmer selbst dem Ansprucherhebenden gegentiber zum Schadenersatz in
fremder Wahrung verpflichtet ist. Die Verpflichtungen des Versicherers gelten mit dem Zeitpunkt als erfillt, an
dem er den Gegenwert (It. Umrechnungstabelle) an eine Aufsenhandelsbank abfiihrt.

§ 8 Subsididrdeckung

Soweit flr die genannten Personen andere private Haftpflichtversicherungen besteh, wird Versicherungsschutz
nur dann geboten, wenn und soweit der andere Versicherer nicht einzutreten hat.
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Allgemeine
Unfallversicherungsbedingungen (AUB 88
Fassung 2008)

§ 1 Der Versicherungsfall

I. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unfillen, die dem Versicherten wahrend der Wirksambkeit des
Vertrages zustofden. Die Leistungsarten, die versichert werden koénnen, ergeben sich aus § 7; aus dem Antrag und
dem Versicherungsschein ist ersichtlich, welche Leistungsarten jeweils vertraglich vereinbart sind.

II. Der Versicherungsschutz umfasst Unfélle in der ganzen Welt.

III. Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plétzlich von aufden auf seinen Korper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung erleidet.

IV. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhohte Kraftanstrengung an Gliedmafen oder Wirbelsdule
1. ein Gelenk verrenkt wird oder

2. Muskeln, Sehnen, Bdnder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

§ 2 Ausschliisse

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

L

1. Unfalle durch Geistes- oder Bewusstseinsstorungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch
Schlaganfille, epileptische Anfélle oder andere Krampfanfille, die den ganzen Korper des Versicherten ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stérungen oder Anfélle durch ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis verursacht waren.

2. Unfélle, die dem Versicherten dadurch zustofSen, dass er vorsatzlich eine Straftat ausfithrt oder versucht.

3. Unfille, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Biirgerkriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Versicherte auf Reisen im Ausland Gberraschend von Kriegs- oder

Blrgerkriegsereignissen betroffen wird.

Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des vierzehnten Tages nach Beginn eines Krieges oder Blrgerkrieges
auf dem Gebiet des Staates, in dem sich der Versicherte aufhalt.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Biirgerkrieg
herrscht. Sie gilt auch nicht fir die aktive Teilnahme am Krieg oder Biirgerkrieg sowie fiir Unfalle durch ABC-
Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsdhnlichen Zustand zwischen den Landern China,
Deutschland, Frankreich, Grofsbritannien, Japan, Russland oder USA.

Bei Terroranschléagen, die aufderhalb der Territorien von Krieg fuhrenden Parteien ausgefihrt werden, beruft sich
der Versicherer nicht auf diesen Ausschluss.

Unfélle durch innere Unruhen, wenn der Versicherte auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.
4. Unfélle des Versicherten

a) als Luftfahrzeugfiihrer (auch Luftsportgerdtefiihrer), soweit er nach deutschem Recht dafiir eine Erlaubnis
bendtigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

b) bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuiibenden beruflichen Tatigkeit;

c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5. Unfélle, die dem Versicherten dadurch zustofden, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschlieSlich der dazugehdrigen Ubungsfahrten beteiligt, bei denen es

auf die Erzielung von Héchstgeschwindigkeiten ankommt.

6. Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.
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II.

1. Gesundheitsschadigungen durch Strahlen.

2. Gesundheitsschadigungen durch Heilmafinahmen oder Eingriffe, die der Versicherte an seinem Korper
vornimmt oder vornehmen lasst. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Eingriffe oder Heilmafsnahmen,
auch strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst
waren.

3. Infektionen

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag fallende
Unfallverletzung in den Korper gelangt sind. Nicht als Unfallverletzungen gelten dabei Haut- oder
Schleimhautverletzungen, die als solche geringfiigig sind und durch die Krankheitserreger sofort oder spater in
den Korper gelangen; fir Tollwut und Wundstarrkrampf entfallt diese Einschrankung. Fiir Infektionen, die durch
Heilmafinahmen verursacht sind, gilt 2. Satz 2 entsprechend.

4. Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flissiger Stoffe durch den Schlund.

I

1. Bauch- oder Unterleibsbriiche

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von aufden
kommende Einwirkung entstanden sind.

2. Schadigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne des § 1 III.
die Uberwiegende Ursache ist.

IV. Krankhafte Stérungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgliltig, wodurch diese verursacht sind.
§ 3 Nicht versicherbare Personen

I. Nicht versicherbar sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeintrachtigungen ihrer Selbststandigkeit oder
ihrer Fahigkeiten aufweisen und deshalb auf Dauer fremder Hilfe bedurfen.

Diese Voraussetzungen werden von Personen erfiillt, die aufgrund einer schweren kérperlichen, psychischen oder
kognitiven Beeintrachtigung entsprechend der gesetzlichen Pflegeversicherung mindestens in den Pflegegrad 3 (§
15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in der Fassung vom 21.12.2015) eingestuft werden kénnen.

Der genannte Personenkreis ist auch dann nicht versichert, wenn Beitrag gezahlt wurde.

I1. Sobald eine versicherte Person im Sinne von § 3 Ziffer I nicht mehr versicherbar ist, erlischt der
Versicherungsschutz. Gleichzeitig endet die Versicherung.

IIL. Der fur nicht versicherbare Personen seit Vertragsabschluss bzw. Eintritt der Versicherungsunfahigkeit
entrichtete Beitrag wird erstattet.

§ 3a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum
Vertragsabschluss

L

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer den Versicherungsnehmer in Textform gefragt hat und
die fir den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schliefden.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als der Versicherer nach der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers, aber vor der Vertragsannahme durch den Versicherer, Fragen im
Sinne von Satz 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umsténde, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszutiiben,
den Vertrag tiberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlief3en.

2. Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben dem Versicherungsnehmer fir wahrheitsgemafe

und vollstdndige Anzeige der gefahrerheblichen Umstdnde und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen
verantwortlich.
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3. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss der Versicherungsnehmer sich so behandeln lassen, als hétte er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

II.

1. Unvollstdndige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdnden berechtigen den Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten. Der Versicherer muss sein Ricktrittsrecht innerhalb eines Monats in
Schriftform gegeniiber dem Versicherungsnehmer geltend machen.

Dabei hat der Versicherer die Umstinde anzugeben, auf die er seine Erklarung stiitzt. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer Kenntnis von der Verletzung der Anzeigepflicht, die sein Ruicktrittsrecht
begriindet, erlangt.

2. Der Versicherer hat kein Ricktrittsrecht, wenn

a) der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben
weder vorsatzlich noch grob fahrlassig gemacht hat;

b) der Versicherungsnehmer im Falle einer grob fahrlassigen Verletzung der Anzeigepflicht nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstinde, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hitte.

3. Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurlick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstindig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fur
den Eintritt des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistung urséchlich war. Auch
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig
verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

1L

1. Ist das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrldssigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat in Schriftform kiindigen. Dabei hat der Versicherer die Umsténde anzugeben, auf die er seine
Erklarung stitzt.

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer Kenntnis von der Verletzung der Anzeigepflicht
erlangt hat.

2. Das Kundigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstdnde, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hétte.

IV. Kann der Versicherer nicht zurticktreten oder kiindigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstédnde, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hétte, werden die anderen Bedingungen auf
Verlangen des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schliefst der Versicherer die
Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kiindigen.

V.

1. Der Versicherer muss die nach den Ziffern II. bis IV. zustehenden Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die ihn zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangt hat. Dabei sind die Umstande
anzugeben auf die sich die Erklarung stiitzt. Innerhalb der Monatsfrist darf der Versicherer auch nachtréaglich
weitere Umstédnde zur Begriindung seiner Erklarung angeben.

2. Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern II. bis IV. nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

3. Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern II. bis IV. genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

87/117



08.03.2022 DR-WALTER ) > )

VI. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tduschung anzufechten, bleibt unbertthrt. Im Fall
der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

VII. Die Rechte des Versicherers nach den Ziffern II. bis IV. erloschen mit Ablauf von funf Jahren nach
Vertragsschluss.

Die Frist belduft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht
vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Vertragliche Gestaltungsrechte

I. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverziglich nach Falligkeit im Sinne von § 5 L. zahlt.

II. Der Vertrag kann beendet werden durch Kindigung in Schriftform eines der Vertragspartner.

1. zum Ablauf der vereinbarten Dauer. Die Kiindigung muss spatestens drei Monate vor dem Ablauf zugegangen
sein; anderenfalls verlangert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr;

2. zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres, wenn ein Vertrag fiir eine Dauer von mehr als drei
Jahren vereinbart wurde. Die Kindigung muss spéatestens drei Monate vor Ablauf des dritten oder des jeweiligen
folgenden Jahres dem Vertragspartner zugegangen sein;

3. wenn der Versicherer eine Leistung nach § 7 erbracht hat oder gegen ihn Klage auf eine solche Leistung
erhoben worden ist.

Die Kiindigung muss spatestens einen Monat nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits — nach
Klagertiicknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.

Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéteren Zeitpunkt, spatestens
jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

III. Der Vertrag endet ohne Kiindigung, wenn die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr betrégt, zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

IV. Der Versicherungsschutz fur die versicherte Person tritt aufder Kraft, sobald der Versicherte Dienst in einer
militdrischen oder dhnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsméafdigen Einsatz zwischen den

Landern China, Deutschland, Frankreich, Grofsbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald dem Versicherer die Anzeige Uiber die Beendigung des Dienstes
zugegangen ist.

§ 5 Beitrége, Filligkeit und Verzug

I. Die Beitrdge enthalten die jeweilige Versicherungsteuer und die vereinbarten Nebenkosten.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrages.

Folgebeitrédge sind am Ersten des Félligkeitsmonats zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

IL. Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen

werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
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Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugserméchtigung
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Griinden zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung aufderhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Ubermittlung des Beitrages erst
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

I

1. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Beitrags gelten die Bestimmungen der §§ 37 und 38 des Gesetzes iiber den
Versicherungsvertrag.

2. Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerdt der Versicherungsnehmer 30 Tage nach
Ablauf der im Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und Zugang einer
Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Fur Versicherungsfélle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages
aufmerksam gemacht hat.

4. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom
Vertrag zuriicktreten, solange der Beitrag noch nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zuriicktreten, wenn
der Versicherungsnehmer nachweisen kann, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

5. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug - es
sei denn, er hat die verspatete Zahlung nicht zu vertreten.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn sie die riickstdndigen Betrdge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er in der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 5
Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

6. Bei Teilzahlung des Jahresbeitrages werden die noch ausstehenden Raten des Jahresbeitrages sofort fallig,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerat.

Ferner kann der Versicherer fir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

7. Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

8. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn in der Zahlungsaufforderung nach Ziffer III.
5 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

Die Kiindigung kann auch bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall
wird die Kindigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt
noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer I1I. 5. Absatz. 2 hinzuweisen.

IV. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

V. Im Fall des § 4 IV. (militdrische Einsdtze) wird die Pflicht zur Beitragszahlung unterbrochen.

§ 6 Anderung der Berufstitigkeit oder Beschiftigung, Wehrdienst

I. Die Hohe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages hangt mafsgeblich von der Berufstatigkeit oder der
Beschéftigung des Versicherten ab. Grundlage fiir die Bemessung der Versicherungssummen und Beitrédge ist die

geltende Berufsgruppeneinteilung des Versicherers (Erlauterungen zu Einteilungskriterien: siehe
Antragsunterlagen).
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Eine Anderung der Berufstatigkeit oder Beschaftigung des Versicherten ist daher dem Versicherer unverziglich
anzuzeigen. Die Ableistung von Pflichtwehrdienst oder Zivildienst sowie die Teilnahme an militdrischen
Reservelibungen gelten nicht als Anderung der Berufstatigkeit oder Beschaftigung.

II.

1. Ergeben sich fiir eine neue Berufstatigkeit oder Beschéftigung des Versicherten nach dem zur Zeit der
Anderung giiltigen Tarif des Versicherers niedrigere Versicherungssummen, gelten diese nach Ablauf eines
Monats ab der Anderung.

2. Errechnen sich dagegen bei unverandertem Beitrag héhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald der
Versicherer Kenntnis von der Anderung erlangt, spatestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der Anderung.

3. Auf Wunsch des Versicherungsnehmers fithrt der Versicherer die Versicherung zu den bisherigen
Versicherungssummen bei erhohtem oder gesenktem Beitrag weiter, sobald der Versicherer Kenntnis von der
Anderung erlangt.

4. Bietet der Versicherer fiir eine neue Berufstatigkeit oder Beschéaftigung des Versicherten nach seinem Tarif
keinen Versicherungsschutz, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Anderung
kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach Zugang wirksam.

§ 7 Die Leistungsarten

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Hohe (Versicherungssummen) ergeben sich aus dem Vertrag.
Fir die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

I. Invaliditatsleistung

1. Ist die korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit des Versicherten unfallbedingt dauerhaft beeintrachtigt
(Invaliditat), so entsteht Anspruch auf Kapitalleistung aus der fiir den Invaliditdtsfall versicherten Summe. Eine
Beeintrachtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich lénger als drei Jahre bestehen wird und eine Anderung
des Zustandes nicht erwartet werden kann.

Die Invaliditdt muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten sowie spatestens vor Ablauf einer Frist
von weiteren drei Monaten drztlich festgestellt und geltend gemacht sein.

2. Die Hohe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invaliditat.

a) Als feste Invaliditdtsgrade gelten — unter Ausschluss des Nachweises einer héheren oder geringeren Invaliditat
- bei Verlust oder vollstdndiger Funktionsunfahigkeit

e eines Armes 70 %

e eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
e eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
e einer Hand 55 %

e eines Daumens 20 %

e eines Zeigefingers 10 %

« eines anderen Fingers 5 %

e eines Beines tiber der Mitte des Oberschenkels 70 %
e eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %

e eines Beines bis unterhalb des Knies 50 %

e eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
e eines Fufdes 40 %

e einer grofsen Zehe 5 %

e einer anderen Zehe 2 %

e eines Auges 50 %

e des Gehors auf einem Ohr 30 %

e des Geruchs 10 %

e des Geschmacks 5 %

b) Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrichtigung eines dieser Korperteile oder Sinnesorgane wird der
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes nach a) angenommen.

c) Werden durch den Unfall Korperteile oder Sinnesorgane betroffen, deren Verlust oder Funktionsunfihigkeit
nicht nach a) oder b) geregelt sind, so ist flr diese mafSsgebend, inwieweit die normale kdrperliche oder geistige
Leistungsfahigkeit unter ausschliefZlicher Berticksichtigung medizinischer Gesichtspunkte beeintrachtigt ist.

d) Sind durch den Unfall mehrere korperliche oder geistige Funktionen beeintréchtigt, so werden die
Invaliditatsgrade, die sich nach 2. ergeben, zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht
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angenommen.

3. Wird durch den Unfall eine korperliche oder geistige Funktion betroffen, die schon vorher dauernd
beeintrachtigt war, so wird ein Abzug in Hohe dieser Vorinvaliditdt vorgenommen. Diese ist nach 2. zu bemessen.

4. Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf
Invaliditdtsleistung.

5. Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder - gleichgiiltig,
aus welcher Ursache - spater als ein Jahr nach dem Unfall und war ein Anspruch auf Invaliditatsleistung nach 1.
entstanden, so ist nach dem Invaliditdtsgrad zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen arztlichen
Befunde zu rechnen gewesen wére.

II. Ubergangsleistung

Besteht nach Ablauf von sechs Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkung von Krankheiten oder
Gebrechen noch eine unfallbedingte Beeintrachtigung der normalen korperlichen oder geistigen
Leistungsfahigkeit im beruflichen oder aufserberuflichen Bereich von mehr als 50 % und hat diese
Beeintriachtigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so wird die im Vertrag vereinbarte Ubegangleistung
erbracht. Zur Geltendmachung wird auf § 9 V. verwiesen.

III. Tagegeld

1. Fihrt der Unfall zu einer Beeintrachtigung der Arbeitsfahigkeit, so wird fiir die Dauer der arztlichen
Behandlung Tagegeld gezahlt. Das Tagegeld wird nach dem Grad der Beeintréchtigung abgestuft. Die Bemessung
des Beeintrachtigungsgrades richtet sich nach der Berufstatigkeit oder Beschéaftigung des Versicherten.

2. Das Tagegeld wird langstens fiir ein Jahr, vom Unfalltage an gerechnet, gezahlt.

IV. Krankenhaustagegeld

1. Krankenhaustagegeld wird fiir jeden Kalendertag gezahlt, an dem sich der Versicherte wegen des Unfalls in
medizinisch notwendiger vollstationdrer Heilbehandlung befindet, 1angstens jedoch fir zwei Jahre, vom
Unfalltage an gerechnet.

2. Krankenhaustagegeld entfillt bei einem Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten.

V. Genesungsgeld

1. Fur die gleiche Anzahl von Kalendertagen, fiir die der Versicherte Unfall-Krankenhaus-Tagegeld bezogen hat,
erhédlt er ein Genesungsgeld in Hohe des versicherten Krankenhaustagegeldes, langstens jedoch fiir die Dauer von

insgesamt 4 Wochen je Unfallereignis.

2. Mehrere vollstationédre Krankenhausaufenthalte wegen desselben Unfalls gelten als ein ununterbrochener
Krankenhausaufenthalt.

3. Der Anspruch auf Genesungsgeld entsteht mit der Entlassung aus dem Krankenhaus.
VI. Todesfall-Leistung

Fihrt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, so entsteht Anspruch auf Leistung nach der fiir den Todesfall
versicherten Summe. Zur Geltendmachung wird auf § 9 VI. verwiesen.

§ 8 Einschridnkung der Leistungen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschiadigung
oder deren Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens
gekirzt, wenn dieser Anteil mindestens 25 % betragt.

§ 9 Die Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles

I. Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihrt, ist unverziiglich ein Arzt
hinzuzuziehen und der Versicherer zu unterrichten. Der Versicherte hat den drztlichen Anordnungen

nachzukommen und auch im Ubrigen die Unfallfolgen mdoglichst zu mindern.

II. Die vom Versicherer iibersandte Unfallanzeige ist wahrheitsgemé&f auszufiillen und unverziiglich an den
Versicherer zuriick zu senden. Dariiber hinaus geforderte sachdienliche Auskinfte sind unverziiglich zu erteilen.

III. Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer beauftragten Arzten untersuchen zu lassen. Die

91/117



08.03.2022 DR-WALTER ) > )

notwendigen Kosten einschlieSlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragt der Versicherer.

IV. Die Arzte, die den Versicherten — auch aus anderen Anldssen — behandelt oder untersucht haben, andere
Versicherer, Versicherungstréger und Behorden sind zu erméchtigen, alle erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

V. Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf Zahlung der Ubergangsleistung spatestens sieben Monate
nach Eintritt des Unfalles geltend zu machen und unter Vorlage eines drztlichen Attestes zu begriinden.

VI. Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn der Unfall schon
angezeigt ist. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen von ihm beauftragten
Arzt vornehmen zu lassen.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Wird eine nach Eintritt des Unfalls zu erfiillende Obliegenheit nach § 9 oder eine in den vereinbarten Besonderen
Bedingungen genannte Obliegenheit vorsatzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen
Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhéltnis zu kirzen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder
Aufklarungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollstdndig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch eine gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursdchlich war. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhéngig davon, ob der Versicherer ein ihm wegen der Verletzung
einer vorvertraglichen Anzeigepflicht zustehendes Kiindigungsrecht austibt.

§ 11 Filligkeit der Leistungen

I. Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen sind, die der Versicherungsnehmer zum Nachweis des
Unfallhergangs und der Unfallfolgen sowie tiber den Abschluss des flir die Bemessung der Invaliditét
notwendigen Heilverfahrens beizubringen hat, ist der Versicherer verpflichtet, innerhalb eines Monats — beim
Invaliditdtsanspruch innerhalb von drei Monaten - in Textform zu erkldren, ob und in welchem Umfang er einen
Anspruch anerkennt.

Die drztlichen Gebiihren, die dem Versicherungsnehmer zur Begriindung des Leistungsanspruches entstehen,
Ubernimmt der Versicherer

« bei Invaliditat bis zu 1 %o der versicherten Summe,

o bei Ubergangsleistung bis zu 1 % der versicherten Summe,

» bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,

« bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz.

Sonstige Kosten ibernimmt der Versicherer nicht.

II. Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich Versicherungsnehmer und Versicherer tiber Grund
und Hdéhe geeinigt, so erbringt der Versicherer die Leistung innerhalb von zwel Wochen.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invalidititsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Unfalles
nur beansprucht werden, wenn und soweit eine Todesfallsumme versichert ist.

III. Steht die Leistungspflicht zundchst nur dem Grunde nach fest, so zahlt der Versicherer auf Verlangen des
Versicherungsnehmers angemessene Vorschisse.

IV. Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt, den Grad der Invaliditét jahrlich, 1angstens bis zu drei
Jahren nach Eintritt des Unfalles, erneut arztlich bemessen zu lassen. Dieses Recht muss seitens des Versicherers
mit Abgabe seiner Erkldrung entsprechend I., seitens des Versicherungsnehmers vor Ablauf der Frist ausgetibt
werden. Ergibt die endgiiltige Bemessung eine hohere Invaliditatsleistung, als sie der Versicherer bereits erbracht
hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 % jahrlich zu verzinsen.
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§ 12 Rechtsverhiltnisse am Vertrag beteiligter Personen

I. Ist die Versicherung gegen Unfille abgeschlossen, die einem anderen zustofden (Fremdversicherung), so steht
die Ausiibung der Rechte aus dem Vertrag nicht dem Versicherten, sondern dem Versicherungsnehmer zu. Er ist
neben dem Versicherten fur die Erfillung der Obliegenheiten verantwortlich.

II. Alle fiir den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind auf dessen Rechtsnachfolger und sonstige
Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

I1I. Die Versicherungsanspriiche kdnnen vor Falligkeit ohne Zustimmung des Versicherers weder tibertragen noch
verpfandet werden.

§ 13 Anzeigen und Willenserkldrungen

I. Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als zustindig bezeichnete Geschéaftsstelle zu
richten.

II. Hat der Versicherungsnehmer die Anderung seiner Anschrift nicht mitgeteilt, gentigt fir eine Willenserklarung
des Versicherers, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erkldrung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

Dies gilt entsprechend flir den Fall einer Namensanderung des Versicherungsnehmers.

III. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer II. entsprechend Anwendung.

§ 14 Verjihrung

I. Die Anspriiche aus diesem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches.

II. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem
Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 15 Gerichtsstiande

L. Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung. Ist der
Versicherungsnehmer eine natiirliche Person, ist auch das Gericht ortlich zustdndig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewoOhnlichen Aufenthalt hat.

II. Ist der Versicherungsnehmer eine nattiirliche Person, miissen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn
bei dem Gericht erhoben werden, das fir seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines
gewohnlichen Aufenthalts zustdndig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das
zustdndige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft biirgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

I1I. Sind der Wohnsitz oder der gewohnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zustandigkeit fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag zustdndigen Niederlassung.

IV. Fir diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

§16 Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Uibrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von

Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Européischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.
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ZUSATZ-BEDINGUNGEN FUR DIE GRUPPEN-UNFALLVERSICHERUNG
§ 1 Versicherungen ohne Namensangabe
1. Versicherungsschutz besteht fiir die Personen, die der im Vertrag bezeichneten Gruppe angehdren.

2. Die zu versichernden Personen sind vom Versicherungsnehmer so zu bezeichnen und zu erfassen, dass Zweifel
Uber die Zugehorigkeit des Verletzten zu dem versicherten Personenkreis nicht entstehen konnen.

3. Der Versicherer fordert den Versicherungsnehmer jeweils am Schluss des Zeitabschnitts, auf welchen der
Jahresbeitrag anteilig entrichtet wird, auf, die Zahl der in diesem Zeitabschnitt versichert gewesenen Personen
anzugeben. Diese Angabe hat nach Monaten und nach dem hochsten Stande jedes Monats zu erfolgen. Eine
Durchschnittsberechnung ist nicht zulassig.

4. Aufgrund der gemachten Angaben errechnet der Versicherer den zu zahlenden Beitrag fiir den
zuruckliegenden Zeitabschnitt. Der Versicherungsnehmer erhilt hieriiber eine Beitragsabrechnung.

5. Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person erlischt, wenn sie aus dem bestehenden
Dienstverhiltnis oder aus der Vereinigung ausscheidet.

§ 2 Versicherungen mit Namensangabe
1. Versicherungsschutz besteht fiir die namentlich genannten Personen.

2. Nicht versicherte Personen kénnen jederzeit zur Versicherung angemeldet werden, wenn Beruf oder
Beschéftigung und die Versicherungssummen die gleichen sind wie die der bereits versicherten. Fir die
hinzukommenden Personen besteht Versicherungsschutz im vereinbarten Umfang ab Eingang der Anmeldung
beim Versicherer.

3. Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschéftigung oder mit héheren Versicherungssummen sind
erst mit der Vereinbarung Uiber Versicherungssummen und Beitrag versichert.

4. Der Versicherer hat das Recht, die Versicherung des Einzelnen nach Risikoprifung abzulehnen. Lehnt der
Versicherer ab, erlischt der Versicherungsschutz einen Monat nach Abgabe der Erklarung.

5. Fur versicherte Personen, die aus dem Vertrag ausscheiden sollen, erlischt der Versicherungsschutz frithestens
zu dem Zeitpunkt, in dem uns die Anzeige zugeht.

§ 3 Vertragsdauer (Zusatz zu § 4 der Allgemeinen Unfallversicherung-Bedingungen)

1. Die Vertragspartner kénnen den Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person durch schriftliche
Mitteilung beenden, wenn der Versicherer nach einem Unfall eine Leistung an den Versicherungsnehmer
erbracht hat oder gegen den Versicherer Klage auf eine Leistung erhoben worden ist. Die Mitteilung muss
spdtestens einen Monat nach Leistung oder — im Falle eines Rechtsstreits — nach Klagriicknahme, Anerkenntnis,
Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein. Der Versicherungsschutz erlischt einen
Monat nach Zugang der Mitteilung.

2. Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb eingestellt oder die Vereinigung aufgeldst wird. Ein
Betriebsiibergang ist keine Einstellung des Betriebs.

3. Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit einer Frist von einem Monat zu kiindigen, wenn
Uber das Vermdgen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren erdffnet oder die Erdffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse abgewiesen wird.

BEGRENZUNG DER VERSICHERUNGSSUMMEN
1. Fluggastrisiko

1.1 Versicherungsschutz fur das Fluggastrisiko (vgl. hierzu § 2 I. (4) der Allgemeinen
Unfallversicherungsbedingungen (AUB) wird je versicherte Person nach den vereinbarten Versicherungssummen,
hochstens jedoch nach folgenden Versicherungssummen gewahrt:

o fiir den Todesfall 1.000.000 €

fir den Invaliditatsfall (Hochstersatzleistung bei 100 % Invaliditat) 2.000.000 €
o flir Tagegeld 250 €

« fiir Krankenhaustagegeld / Genesungsgeld 250 €

o fiir Heilkosten 10.000 €

« flr Ubergangsleistung 50.000 €
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1.2 Benutzen mehrere durch diesen Gruppen-Unfallversicherungsvertrag versicherte Personen dasselbe Flugzeug
und Uberschreiten die Versicherungssummen aus dem Vertrag fiir diese Personen insgesamt die Betrdge von

fiir den Todesfall 10.000.000 €

fir Invaliditat (Hochstersatzleistung bei 100 % Invaliditét) 20.000.000 €
fir Tagegeld 2.500 €

o fir Krankenhaustagegeld / Genesungsgeld 2.500 €

o fiir Heilkosten 100.000 €

« flr Ubergangsleistung 500.000 €

so gelten diese Betrdge als Hochstversicherungssummen fiir die Personen und die Versicherungssummen jeder
Person verringern sich im entsprechenden Verhaltnis.

Bei allen anderen Unféllen gilt: Werden mehrere versicherte Personen vom selben Unfallereignis betroffen, so ist
die Hochstleistung des Versicherers fur alle Versicherten zusammen begrenzt auf 10.000.000 €.
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Erweiterungen der AUB 88 Fassung 2008

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Vergiftungen durch Gase und Dampfe
§ 1 III der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt ergénzt:

Bei Vergiftungen durch plétzlich ausstromende Gase und Dampfe wird der Begriff der Plotzlichkeit auch dann
angenommen, wenn die versicherte Person durch besondere Umstdnde den Einwirkungen von Gasen und

Dampfen mehrere Stunden lang unfreiwillig ausgesetzt war.

Ausgeschlossen bleiben jedoch Berufs- und Gewerbekrankheiten.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von tauchtypischen Gesundheitsschiden
in der Unfallversicherung

Ergdnzend zu § 1 III der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen bietet der Versicherer auch
Versicherungsschutz fir

o tauchtypische Gesundheitsschidden, wie z. B. Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzungen, sowie
o fir den Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser, auch wenn kein Unfallereignis eingetreten ist.

Besondere Bedingungen fiir Unfille durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder Medikamente
Abweichend von § 2 I (1) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen besteht
Versicherungsschutz fir Unfille infolge von Geistes- oder Bewusstseinsstorungen, wenn diese durch Herzinfarkt,

Schlaganfall oder verordnete Medikamente verursacht waren.

Die unmittelbaren Schaden durch den Herzinfarkt, Schlaganfall oder verordnete Medikamente selbst sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Besondere Bedingungen fiir Unfille durch epileptische Anfille

Abweichend von § 2 I (1) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen besteht
Versicherungsschutz fiir Unfélle wenn diese durch einen epileptischen Anfall verursacht waren.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von alkoholbedingten
Bewusstseinsstérungen

Abweichend von § 2 I (1) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen besteht
Versicherungsschutz fiir Unfille infolge von alkoholbedingten Bewusstseinsstérungen, beim Lenken von
Kraftfahrzeugen jedoch nur, wenn der Blutalkoholgehalt bei Eintritt des Unfalles unter 1,5 %o liegt.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Unfillen bei inneren Unruhen /
gewalttitigen Auseinandersetzungen

§ 21 (3) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt gedndert:
Unfille bei inneren Unruhen und sonstigen gewalttdtigen Auseinandersetzungen sind mitversichert, wenn die

versicherte Person an den Gewalttaten nicht aktiv teilgenommen hat oder wenn sie zwar aktiv beteiligt war,
jedoch nicht auf der Seite der Unruhestifter.

Besondere Bedingungen fiir die Mitversicherung des passiven Kriegsrisikos in der
Unfallversicherung (BB Kriegsrisiko 92)

1. In Abanderung des § 2 I (3) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen erstreckt sich der
Versicherungsschutz auf Unfélle, die dem Versicherten durch Kriegsereignisse zustofden, ohne dass er zu den
aktiven Teilnehmern an dem Krieg oder Blrgerkrieg gehort (Passives Kriegsrisiko).

Aktiver Teilnehmer ist auch, wer auf seiten einer kriegfithrenden Partei zur Kriegsfithrung bestimmte Anlagen,
Einrichtungen, Geréte, Fahrzeuge, Waffen oder andere Materialien anliefert, abtransportiert oder sonst damit

umgeht.

Mitversichert sind Unfélle durch Terroranschlédge in urséchlichem Zusammenhang mit einem Krieg oder
Biirgerkrieg, die auflerhalb der Territorien der kriegfihrenden Parteien ausgefiihrt werden.

2. Von dem Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen:
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o Unfélle, wenn sich der Versicherte nach Ausbruch des Krieges oder Blirgerkrieges in das Kriegsgebiet
begibt;

o Unfélle, wenn sich der Versicherte wegen seiner Berufsausiibung (z. B. Journalist, Kameramann) in
Erwartung eines eventuellen Krieges oder Burgerkrieges in das Krisengebiet begibt;

o Unfélle durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische Waffen),

o Unfélle im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsdhnlichen Zustand zwischen Weltmé&chten (China,
Frankreich, GroSbritannien, Japan, Russland, USA),

o Unfélle im Zusammenhang mit einem Krieg oder Biirgerkrieg, wenn der Staat, in dem der Versicherte
seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt hat, als kriegfithrende Partei beteiligt ist oder wenn die
Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates stattfinden.

3. Der Versicherungsschutz nach diesen Besonderen Bedingungen gilt jedoch maximal fiir die Dauer von 14 Tagen
nach Mitternacht des Tages, an dem die Feindseligkeiten ausgebrochen sind.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Unfillen bei Beteiligung an
lizenzfreien Motorsportveranstaltungen

Ergdnzend zu § 2 I (5) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen wird vereinbart:

Unfélle bei der aktiven Teilnahme an genehmigten Fahrtveranstaltungen mit Motorfahrzeugen, bei denen es auf
die Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit ankommt, sind mitversichert, sofern hierfiir keine Lizenz erforderlich
ist (z. B. bei einem gelegentlichen Fahren mit Leihkarts auf einer Indoorkart-Anlage). Diese Erweiterung gilt nur
innerhalb Europas und nur fir Personen die das 18.Lebensjahr vollendet haben.

Unfille mit Strahlen

In Erganzung von § 2 II (1) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) besteht bei
Gesundheitsschédigungen durch Strahlen Versicherungsschutz, wenn es sich um Folgen eines unter die
Versicherung fallenden Unfallereignisses handelt. Der Ausschluss von § 2 I (6) AUB (Kernenergie) wird davon
nicht bertihrt und gilt unverandert.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Infektionen durch Zeckenbiss

Ergdnzend zu § 2 II (3) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) besteht auch
Versicherungsschutz fir die Folgen der durch Zeckenbiss Uibertragenen Infektionskrankheiten Frithsommer-
Meningoenzephalitis (FSME) und Lyme-Borreliose.

Versicherungsfall ist die erstmalige Infizierung mit dem Erreger dieser Infektionskrankheiten. Abweichend von §
9 AUB ist der Versicherer unverziiglich zu unterrichten, nachdem die erstmalige Infektion durch einen Arzt
festgestellt wurde.

Abweichend von § 4 I. der AUB beginnt der Versicherungsschutz fiir diese Infektionen nach einer Wartezeit von
einem Monat nach dem im Versicherungschein angegebenen Beginn- / Anderungszeitpunkt. Fiir
Versicherungsfille vor Ablauf der Wartezeit besteht keine Leistungspflicht.

Voraussetzung fiur eine Leistung ist, dass der Nachweis iber das Vorliegen der Infektionskrankheiten durch einen
objektiven am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten arztlichen Bericht unter Beifigung der
Laborbefunde erbracht wird.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Infektionen bei geringfiligigen
Hautverletzungen

In Abweichung von § 2 II (3) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen sind auch
Infektionen eingeschlossen, bei denen aus der Krankheitsgeschichte, dem Befund oder der Natur der Erkrankung
hervorgeht, dass die Krankheitserreger durch irgendeine Beschadigung der Haut, wobei aber mindestens die

duflere Hautschicht durchtrennt sein muss, in den Korper gelangt sind. Ausgeschlossen von dieser Erweiterung
bleibt die Erkrankung an Influenza und AIDS.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Vergiftungen infolge Einnahme fester
oder fliissiger Stoffe

§ 2 II (4) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt gedndert:

Vergiftungen infolge versehentlicher Einnahme schédlicher Stoffe sind mitversichert, sofern es sich nicht um
Nahrungsmittel handelt.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Nahrungsmittelvergiftungen
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Abweichend von § 2 II (4) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs- Bedingungen sind die Folgen von
Nahrungsmittelvergiftungen versichert.

Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Alkohol. Dies gilt jedoch nicht fiir Kinder, die zum Unfallzeitpunkt
das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Psychische Reaktionen

Ergdnzend zu § 2 IV der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen gilt vereinbart, dass fir die
Folgen psychischer und nervéser Stérungen, die im Anschluss an einen Unfall eintreten, dann
Versicherungsschutz besteht, wenn und insoweit diese Stérungen auf eine durch den Unfall verursachte
organische Erkrankung des Nervensystems oder auf eine Epilepsie, die durch ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis verursacht wurde, zurickzufiihren sind.

Besondere Bedingungen zur Geltendmachung der Invaliditat
Abweichend von § 7 I (1) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen muss die Invaliditat
e innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall eingetreten sein und

e spatestens vor Ablauf einer Frist von weiteren 6 Monaten von einem Arzt schriftlich festgestellt und vom
Versicherungsnehmer, oder der versicherten Person geltend gemacht werden.

Besondere Bedingungen fiir die verbesserte Invaliditétsleistung

§ 7 1(2) a) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen und soweit vereinbart, Ziffer 1 der
Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung einer Unfallrente der Invaliditatsleistung werden wird wie folgt
gedndert:

Als feste Invaliditatsgrade gelten — unter Ausschluss des Nachweises einer héheren oder geringeren Invaliditat —
bei Verlust oder vollstdndiger Funktionsunfahigkeit

e eines Armes 80 %

e eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 75 %

e eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks 70 %

e einer Hand 70 %

e eines Daumens 28 %

« eines Zeigefingers 20 %

« anderer Finger 15 % (bel Verlust von samtlichen Fingern einer Hand werden max. 70 % ersetzt)
e eines Beines tiber der Mitte des Oberschenkels 80 %

e eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 70 %

e eines Beines bis unterhalb des Knies 60 %

e eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 55 %

e eines Fufes 50 %

e einer grofsen Zehe 15 %

e einer anderen Zehe 8 %

e eines Auges 50 %

« sofern das andere Auge vor Eintritt des Unfalles bereits verloren war 70 %
e des Gehors auf einem Ohr 30 %

e sofern das Gehor auf dem anderen Ohr bereits vor Eintritt des Unfalles verloren war 45 %
e des Geruchssinns 20 %

e des Geschmackssinns 15 %

« einer Niere bei Erhaltung der anderen Niere 20 %

e der Milz 10 %

e des Sprechvermdgens 100 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pozentsatzes.
Zahlung der Invaliditétsleistung bei Diagnosestellung
In teilweiser Abweichung von § 7 I der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen bezahlt der

Versicherer die Invaliditatsleistung in folgenden Féllen bereits nach der Stellung der Diagnose in Hohe des
genannten Invaliditdtsgrades:

Diagnose Anteil am Wert der vereinbarten Gliedertaxe
Komplette Kreuzbandruptur 1/10 des Wertes fiir das Bein iber der Mitte des
Oberschenkels
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Fersenbeinfraktur 2/10 des Wertes fiir den Fufs

Sprunggelenksfraktur 1/20 des Wertes fiir das Bein iber der Mitte des
Oberschenkels

Komplette Schienbeinfraktur 1/7 des Wertes fiir das Bein liber der Mitte des
Oberschenkels

Kniescheibenfraktur 1/7 des Wertes fUr das Bein Uber der Mitte des
Oberschenkels

Oberschenkelhalsfraktur 1/7 des Wertes fiir das Bein tiber der Mitte des
Oberschenkels

Verschobene Radiusfraktur oder 1/10 des Wertes fir den Arm

Radiuskopfchenfraktur

Oberarmkopffraktur 1/7 des Wertes fir den Arm

Kompressionsfraktur eines Wirbelkorpers 10 % aus der vereinbarten Grund-
Versicherungssumme fiir Invaliditat

Das Recht des Versicherten einen hoheren Invaliditdtsgrad durch ein drztliches Gutachten nachzuweisen, wird
durch diese Bedingung nicht eingeschrankt.

Besondere Bedingungen fiir die verbesserte Ubergangsleistung

§ 7 II der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt erganzt:

Ist die normale korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit der versicherten Person im beruflichen oder
aufderberuflichen Bereich unfallbedingt ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen seit Eintritt des
Unfalles beeintrachtigt und hat diese Beeintrachtigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so zahlt der
Versicherer

a) nach 3 Monaten und 100 % Beeintrachtigung 50 % der vereinbarten Versicherungssumme und

b) nach 6 Monaten und mindestens 50 % Beeintrachtigung 100 % der vereinbarten Versicherungssumme
abziglich der nach a) geleisteten Zahlung.

Die Ubergangsleistung ist von dem Versicherungsnehmer oder der versicherten Person spitestens 1 Monat nach
Ablauf der in a) bzw. b) genannten Frist unter Vorlage eines arztlichen Attestes geltend zu machen.

Besondere Bedingungen fiir Krankenhaustagegeld bei einer Heilbehandlung in
gemischten Instituten mit Heilbehandlung und Rehabilitation

Ergdnzend zu § 7 IV der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs- Bedingungen wird vereinbart:

Erfolgt die vollstationdre Heilbehandlung in einem Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der
Rehabilitation dient, so entféllt der Krankenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht

« wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt
oder

« wenn die Krankenanstalt das einzige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des Wohnortes der
versicherten Person ist.

Besondere Bedingungen fiir Krankenhaustage- und Genesungsgeld bei ambulanten
Operationen

Abweichend von § 7 IV der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs- Bedingungen leistet der Versicherer
das vereinbarte Krankenhaustage- und Genesungsgeld auch nach folgenden Bedingungen:

1. Voraussetzung fir die Leistung:

Die versicherte Person wird aufgrund eines Unfalles unter Vollnarkose oder Regionalanésthesie, die zumindest an
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einer ganzen Extremitdt erfolgt, operiert.
2. Hohe der Leistung
2.1 Das vereinbarte Krankenhaustage- und Genesungsgeld wird fir mindestens 3 Tage gezahlt.

2.2 Der Versicherer leistet auch dann, wenn die unfallbedingte Operation nach Ziffer 1. ambulant durchgefiihrt
und dadurch ein Krankenhausaufenthalt vermieden wird.

Besondere Bedingungen fiir verldngertes Krankenhaus-Tagegeld
Ergdnzend zu § 7 IV 1 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-Versicherungsbedingungen wird das Krankenhaus-
Tagegeld fir unfallbedingte vollstationdre Krankenhausaufenthalte innerhalb von 5 Jahren — vom Unfalltag an

gerechnet — gezahlt, maximal jedoch fur alle aufgrund des Unfalles erforderlichen vollstationdren
Krankenhausaufenthalte zusammen bis zu einer Dauer von zwei Jahren.

Besondere Bedingungen fiir den Einschluss des kombinierten Rooming-In-Geldes und
Schulausfallgeldes

Ergdnzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen ( AUB) leistet der Versicherer
nach folgenden Bedingungen ein

Rooming-In-Geld.
1. Voraussetzungen fir die Leistung:
Das versicherte Kind

« hat bei Eintritt des Unfalles das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet
o befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch notwendiger vollstationdrer Heilbehandlung

und
e ein Erziehungsberechtigter ibernachtet mit dem versicherten Kind im Krankenhaus (Rooming-In).
Diese Voraussetzungen mussen vom Versicherungsnehmer durch ein drztliches Attest nachgewiesen werden.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten gelten nicht als medizinisch
notwendige Heilbehandlung.

2. Hohe und Dauer der Leistung:
Das Rooming-In-Geld zahlt der Versicherer langstens fiir 1 Jahr - vom Unfalltag an gerechnet — in Héhe von 40,00
€ Versicherungssumme fiir jede Ubernachtung des Erziehungsberechtigten im Krankenhaus. Dabei wird § 8 der
AUB beruicksichtigt.
Schulausfallgeld
1. Voraussetzungen flr die Leistung:
Das versicherte Kind
« hat bei Eintritt des Unfalles das 7. Lebensjahr vollendet
» kann wegen des Unfalles langer als 6 Wochen nicht am Unterricht einer allgemeinbildenden Schule oder
gleichgestellten Einrichtung teilnehmen, wobei mehrere Schulausfille desselben Unfalles wie ein

ununterbrochener Schulausfall gewertet werden.

Diese Voraussetzungen missen vom Versicherungsnehmer durch ein drztliches Attest und einer Bescheinigung
der Schule nachgewiesen werden. Ferien oder voriibergehende Schulschlieffung gelten nicht als Schulausfall.

2. Hohe und Dauer der Leistung:

Das Schulausfallgeld zahlt der Versicherer ab der 7. Schulausfallwoche fiir jeden Schulausfalltag — langstens fiir 1
Jahr, vom Unfalltag an gerechnet - in Héhe von 40,00 € (Tagessatz). Dabei wird § 8 der AUB beriicksichtigt.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Raubiiberfall oder Geiselnahme
Erginzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der Versicherer, wenn

die versicherte Person auch ohne korperliche Verletzungen Opfer eines Raubiiberfalles oder einer Geiselnahme
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geworden ist.
1. Voraussetzung fir die Leistung

Der Raubtberfall oder die Geiselnahme wurden bei der Polizei als strafbare Handlungen angezeigt und sind dort
protokolliert.

2. Hohe der Leistung

Die Leistung erfolgt in Héhe von 3.000,00 €.
Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfeleistung bei Schwerverletzungen

Ergdnzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der Versicherer Ersatz
bei Schwerverletzungen nach folgenden Bedingungen:

Der Versicherer zahlt nach einem Unfall gemafs den nachstehenden Bestimmungen eine Sofortleistung bei
folgenden schweren Verletzungen:

e Querschnittsldhmung nach Schédigung des Riickenmarks

o Amputation mindestens des ganzen Fufdes oder einer ganzen Hand

Schédel-Hirn-Verletzung nach zweifelsfrei nachgewiesener Hirnprellung (Contusion) oder Hirnblutung

schwere Mehrfachverletzungen / Polytrauma

Fraktur an zwei langeren Réhrenknochen verschiedener Korperregionen (z. B. Bein- und Armbruch) oder

gewebezerstérende Schiden an zwel inneren Organen oder

« Kombination aus mindestens zwei der folgenden Verletzungen: Fraktur eines langen Réhrenknochens,
Fraktur des Beckens, Fraktur der Wirbelsdule, gewebezerstérender Schaden eines inneren Organs

o Verbrennungen II. oder III. Grades von mehr als 30 % der Kérperoberflache

Erblindung oder hochgradige Sehbehinderung beider Augen; bei Sehbehinderung Sehschérfe nicht mehr

als 1/20.

Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalles. Der Nachweis, dass eine schwere Verletzung vorliegt, ist vom
Versicherungsnehmer mittels eines drztlichen Berichtes zu fithren. Der Anspruch auf die Leistung erlischt, wenn
diese nicht innerhalb eines Jahres vom Unfalltag an gerechnet, geltend gemacht wird. Bestehen fir die
versicherte Person bei demselben Versicherer mehrere Unfallversicherungen, so kann diese Leistung nur aus
einem dieser Vertrage verlangt werden.

Hohe der Leistung Die Leistung erfolgt in Héhe von 5.000,00 €.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung einer Reha-Beihilfe in der
Unfallversicherung

Ergdnzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) zahlt der Versicherer
eine Reha-Beihilfe nach folgenden Bedingungen:

1. Voraussetzungen flr die Leistung:
1.1 Die versicherte Person hat
 nach einem unter die Versicherung fallenden entschadigungspflichtigen Unfall nach §1 der AUB
o wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschiadigung oder deren Folgen
« innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet
« flir einen zusammenhangenden Zeitraum von mindestens drei Wochen eine medizinisch notwendige

stationdre Reha-Mafsnahme durchgefiihrt.

Diese Voraussetzungen werden vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person durch ein drztliches
Attest nachgewiesen.

1.2 Als Reha-Mafsnahme gilt nicht eine stationdre Behandlung, bei der die arztliche Behandlung der Unfallfolgen
im Vordergrund steht.

2. Hohe der Leistung:
Die Reha-Beihilfe wird in H6he von 3.000,00 € einmal je Unfall gezahlt. Dabei wird § 8 der AUB berticksichtigt.

Bestehen fiir die versicherte Person bei demselben Versicherer mehrere Unfallversicherungen, so kann diese
Leistung nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung der Kosten fiir kosmetische Operationen
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in der Unfallversicherung

Ergdnzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der Versicherer fir
Kosten unfallbedingter kosmetischer Operationen nach folgenden Bedingungen:

1. Voraussetzungen flr die Leistung:

1.1 Die versicherte Person hat sich nach einem Unfall einer kosmetischen Operation unterzogen. Als kosmetische
Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung durchgefiihrte drztliche Behandlung mit dem Ziel, eine
unfallbedingte Beeintriachtigung des dufderen Erscheinungsbildes der versicherten Person zu beheben.

1.2 Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von 3 Jahren nach dem Unfall, bei Unfdllen Minderjahriger
spatestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres.

1.3 Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht.
2. Art und Hohe der Leistung:
Der Versicherer leistet insgesamt bis zu 10.000,00 € Ersatz fiir nachgewiesene

o Arzthonorare und sonstige Operationskosten,
o notwendige Kosten fiir Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus.

Der Versicherer leistet auch Ersatz fiir nachgewiesene Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch einen
unfallbedingten Verlust oder Teilverlust von Schneide- und Eckzdhnen entstanden sind.

Bestehen fiir die versicherte Person bei demselben Versicherer mehrere Unfallversicherungen, so kann diese
Leistung nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Bergungskosten in der
Unfallversicherung

Ergdnzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der Versicherer Ersatz
fiir Bergungskosten nach folgenden Bedingungen:

1. Art der Leistung:

1.1 Der Versicherer ersetzt nach einem Unfall die Kosten fir Such-, Rettungs- oder Bergungseinsidtze von
offentlichrechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierflir iiblicherweise Gebithren
berechnet werden. Diese Kosten ersetzt der Versicherer auch dann, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder ein
Unfall nach den konkreten Umsténden zu vermuten war.

1.2 Der Versicherer ersetzt die Kosten fiir den medizinisch notwendigen und arztlich angeordneten Transport der
verletzten Person zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik.

1.3 Der Versicherer ersetzt den Mehraufwand bei der Riickkehr der verletzten Person zu ihrem stdndigen
Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf arztliche Anordnung zurtickgehen oder nach der Verletzungsart
unvermeidbar waren.

1.4 Bei einem unfallbedingten Todesfall ersetzt der Versicherer die Kosten fiir die Uberfithrung zum letzten
standigen Wohnsitz.

2. Hohe der Leistung:

Die Hohe der Leistungen ist insgesamt auf 25.000,00 EUR begrenzt. Soweit im Schadenfall ein Dritter (z. B.
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer, Sozialversicherungstréger) leistungspflichtig ist oder eine Entschddigung aus
anderen Versicherungsvertragen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit Sie
aus anderen Versicherungsvertrigen eine Entschiadigung beanspruchen kénnen, steht es Thnen frei, welchem
Versicherer Sie den Schadenfall melden. Melden Sie uns den Schaden, werden wir im Rahmen dieser
Bedingungen in Vorleistung treten.

Sofern ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht bestreitet, konnen Sie oder die versicherte Person sich
unmittelbar an uns wenden. In diesem Fall sind etwaige Anspriiche gegen andere Ersatzpflichtige an uns
abzutreten.

Bestehen flir die versicherte Person bei unserer Gesellschaft mehrere Unfallversicherungen, kénnen die
vereinbarten Leistungen nur aus einem dieser Vertrdge verlangt werden.

Besondere Bedingungen fiir die Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
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Abweichend von § 8 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen unterbleibt die Minderung des
Invaliditdtsgrades oder der Leistung, wenn der Mitwirkungsanteil durch Krankheiten oder Gebrechen weniger als
45 % betragt.

Besondere Bedingungen fiir die Familienvorsorge in der Unfallversicherung

Der Versicherer bietet, entsprechend der nachfolgenden Regelung, ohne dass ein zusatzlicher Beitrag berechnet
wird, eine Familienvorsorge:

1. Art der Leistung:

Fir die Dauer von 15 Monaten besteht wahrend der Wirksambkeit des Vertrages Versicherungsschutz fir die
hinzukommenden Angehdrigen, der versicherten Person namlich

« den Ehepartner ab dem Zeitpunkt der standesamtlichen Eheschlieffung bzw. den eingetragenen
Lebenspartner ab dem Zeitpunkt der Begrindung der eingetragenen Lebenspartnerschaft,
o die leiblichen Kinder ab Vollendung der Geburt.
Versicherungsschutz besteht im Rahmen dieser Familienvorsorge ausschliefdlich fiir die Invaliditatsleistung und —
sofern fur die versicherte Person und / oder den anderen Elternteil diese Leistungsarten vereinbart sind - fiir die
Todesfallleistung und das Krankenhaus-Tagegeld.
2. Hohe der Leistung:
Die Versicherungssummen betragen fir den Invaliditdtsund Todesfall sowie flir das Krankenhaus-Tagegeld
o fiir den Ehepartner 50 % der Versicherungssumme der versicherten Person, hdchstens jeweils 25.000 € fur
Invaliditat (Grundsumme) bzw. Tod und hochstens 20 € fur Krankenhaus-Tagegeld,
o fir die leiblichen Kinder 50 % der Versicherungssumme der versicherten Person und der
Versicherungssumme des mitversicherten anderen Elternteils, sofern die Mitversicherung dieses

Elternteils nicht auf dieser Familienvorsorge beruht, hochstens 25.000 € fiir Invaliditdt (Grundsumme) und
5.000 € fir Tod und 20 € fir Krankenhaustagegeld.

Besondere Bedingungen zur Begriindung des Leistungsanspruches
§ 111 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt gedndert:

Der Versicherer erstattet die zur Begriindung des Leistungsanspruches entstehenden &rztlichen Gebiihren in
voller Hohe.

Besondere Bedingungen fiir Chemiker, Desinfektoren und Angehdrige von Heilberufen
I. Einschluss von Infektionen in die Unfallversicherung

Fur versicherte Personen, die

als Chemiker oder Desinfektoren tatig sind,

eine berufliche Tétigkeit als Arzt / Arztin, Zahnarzt / Zahnéarztin, Zahntechniker / Zahntechnikerin,
Heilpraktiker / Heilpraktikerin, Hebamme, Entbindungspfleger, Tierarzt / Tierdrztin ausiiben,

in der Krankenpflege (Krankenschwester / Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester /
Kinderkrankenpfleger, Krankenpflegehelfer / Krankenpflegehelferin) beschéftigt sind,

Studenten / Studentinnen der Medizin, der Zahn-Heilkunde und der Tierheilkunde sind,

besteht abweichend von § 2 II (3) der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) folgender
Versicherungsschutz:

1. Voraussetzungen fir die Leistung:
1.1 Die versicherte Person hat sich in Ausiibung ihrer im Vertrag genannten beruflichen Tatigkeit infiziert.
1.2 Aus

o der Krankengeschichte,

o dem Befund oder

o der Natur der Erkrankung

geht hervor, dass die Krankheitserreger auf eine der in Ziffer 1.3 bestimmten Art in den Korper gelangt sind.

1.3 Die Krankheitserreger sind entweder
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o durch eine Beschddigung der Haut, wobei mindestens die dufdere Hautschicht durchtrennt sein muss, oder
o durch Einspritzen infektidser Substanzen in Auge, Mund oder Nase in den Korper gelangt.

Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfiillen den Tatbestand des Einspritzens nicht. Fiir versicherte Personen,
die in Heilberufen tatig sind: Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Diphterie und Tuberkulose.

1.4 Fiir versicherte Personen, die als Chemiker oder Desinfektoren titig sind: Vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen bleiben Schadigungen, die als Folge der berufsméafsigen Beschaftigung mit Chemikalien
allmahlich zustande kommen und Berufskrankheiten sind.

2. Erweiterter Schutz im Invaliditatsfall:

Abweichend von § 7 I.1. AUB besteht auch dann noch Anspruch auf Invaliditdtsleistung, wenn die
infektionsbedingte Invaliditdt nach diesen Besonderen Bedingungen

e innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall eingetreten
und

e innerhalb dieses Zeitraums von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Thnen innerhalb von weiteren drei
Monaten bei uns geltend gemacht worden ist.

II. Einschluss von Gesundheitsschaden durch Rontgen und Laserstrahlen in die Unfallversicherung
Fir versicherte Personen, die

« eine berufliche Tatigkeit als Arzt / Arztin, Zahnarzt / Zahnérztin, Zahntechniker /Zahntechnikerin,
Heilpraktiker / Heilpraktikerin, Hebamme, Entbindungspfleger, Tierarzt / Tierdrztin ausiiben,

e in der Krankenpflege (Krankenschwester / Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester /
Kinderkrankenpfleger, Krankenpflegehelfer / Krankenpflegehelferin) beschéftigt sind,

o Studenten / Studentinnen der Medizin, der Zahnheilkunde und der Tierheilkunde sind, besteht
abweichend von § 2 II (1) der AUB folgender Versicherungsschutz: Mitversichert sind Gesundheitsschaden
durch Rontgen-und Laserstrahlen sowie kiinstlich erzeugte ultraviolette Strahlen. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Gesundheitsschaden, die als Folge regelméfiigen Umgangs mit
strahlenerzeugenden Apparaten eintreten.

Besondere Bedingungen fiir erh6hte Leistungen bei gleichzeitigem Bestehen einer
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Erleidet die versicherte Person als Lenker oder Insasse eines bei der Generali Versicherung AG
haftpflichtversicherten PKW einen Unfall, so erhdhen sich eventuelle Leistungen aus der Unfallversicherung um
25 %.

Dies gilt nur fur die Leistungsarten:

o Invaliditét

Unfallrente

Krankenhaustagegeld

Genesungsgeld

Tagegeld

Ubergangsleistung

Schmerzensgeld bei Knochenbriichen
Unfalltod

soweit diese tatsdchlich vereinbart sind.

Versehensklausel

In Ergdnzung zu § 10 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen gilt folgendes:

Unterlédsst der Versicherungsnehmer die Abgabe einer Anzeige oder unterlasst er die Erfiillung einer sonstigen
Obliegenheit, so wird der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung nicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass das Versaumte nur auf einem Versehen beruht

und nach seinem / ihrem Erkennen unverziiglich nachgeholt worden ist.

Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, aufgrund dessen eine Zuschlagspramie zu entrichten ist, so
muss diese riickwirkend auf den Zeitpunkt bezahlt werden, an dem dieser Umstand eingetreten ist.

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditédtsstaffel
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Ergdnzend zu § 7 I der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung der
Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde gelegt:

Invaliditatsgrad in % / Leistung in % von der Invaliditdtsgrundsumme

1bis 25/ 1 bis 25 44/ 63 63/114 82/171
26/27 45/ 65 64 /117 83/174
27729 46 /67 65/120 84/177
28/31 47 /69 66/123 85/180
29/33 48/71 67 /126 86/183
30/35 49/73 68/129 87 /186
31/37 50/75 69/132 88/ 189
32/39 51/78 70/135 89/192
33/41 52/81 71/138 90/195
34 /43 53/84 72/141 91/198
35/45 54 /87 73/ 144 92/201
36 /47 55/90 74 /147 93 /204
37/49 56 /93 75 /150 94 /207
38/51 57 /96 76 /153 95/210
39/53 58/99 77 /156 96 /213
40/ 55 59/102 78 /159 97 /216
41/57 60 /105 79/162 98/219
42/59 61/108 80/ 165 99/222
43/61 62/111 81/168 100/ 225
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Besondere Unfallversicherungsbedingungen

EINLEITUNG

Fir die Gruppenunfallversicherung gelten nach den vorgenannt ergdnzenden Bedingungen folgende Besondere
Bedingungen:

§ 1 Deckungsumfang
Versichert sind weltweit berufliche und aufderberufliche Unfille (24-Stunden Deckung).
Die Versicherung gilt auch in Landern, fiir die vom Auswdrtigen Amt eine Reisewarnung ausgesprochen wurde.

Keine Deckung besteht lediglich fiir Gebiete, die sich im Kriegszustand befinden, wobei die nachstehende
“Kriegsklausel” zum Tragen kommt:

“Die Versicherung gilt nicht, wenn an derartigen Ereignissen mindestens zwei der folgenden finf Grofdméachte —
USA, Grofdbritannien, Frankreich, GUS sowie Rot-China oder die UNO - beteiligt sind; dabei wird der
Versicherungsschutz bei einer Beteiligung der UNO lediglich bei der Schlichtung von Unruhen noch nicht

ausgeschlossen, sondern nur dann, wenn bei einer Beteiligung der UNO eine der an den Unruhen beteiligten
Parteien zum “Aggressor” erklart wird.”

VERSICHERUNGSSUMMEN

Die Versicherungssummen fir die jeweilige versicherte Person entnehmen Sie der Versicherungsbestétigung bzw.
Abrechnung.

§ 2 Infektions- und Tropenklausel - falls vereinbart
Zu§211.(3) AUB

In Erweiterung er Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen erstreckt sich der Versicherungsschutz fir den
Invaliditdtsfall auch auf die Folgen von Infektions- und Tropenkrankheiten.

Es sind jedoch von der Versicherung ausgeschlossen:

a) die Krankheiten, Krankheitszustdnde und deren Folgen, mit denen der Versicherte bereits im Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Versicherung behaftet war.

b) diejenigen Krankheiten, welche entweder in den ersten 8 Tagen nach dem Beginn oder dem wieder in Kraft
treten der Versicherung oder aber nach deren Beendigung auftreten, es sei denn, dass der Versicherte beweist,
dass er sich die Krankheit wiahrend der Versicherungsdauer zugezogen hat.

Die Infektions- und Tropenklausel ist nicht grundsétzlich mitversichert. Der Einschluss der Infektions- und
Tropenklausel ist je versicherte Person gegen zusédtzliche Pramie bei Anmeldung mdglich.

§ 3 Besondere Bedingungen fiir die Mitversicherung des passiven Kriegsrisikos (BB
Kriegsrisiko 92)

In Ab&nderung des § 2 I (3) der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB) erstreckt sich der
Versicherungsschutz auf Unfélle, die dem Versicherten durch Kriegsereignisse zustofden, ohne dafs er zu den
aktiven Teilnehmern an dem Krieg oder Burgerkrieg gehort (passives Kriegsrisiko).

Aktiver Teilnehmer ist auch, wer auf seiten einer kriegfiihrenden Partei zur Kriegsfithrung bestimmte Anlagen,
Einrichtungen, Geréte, Fahrzeuge, Waffen oder andere Materialien anliefert, abtransportiert oder sonst damit

umgeht.

Mitversichert sind Unfélle durch Terroranschlége im ursdchlichen Zusammenhang mit einem Krieg oder
Biirgerkrieg, die aufserhalb der Territorien der kriegfiihrenden Parteien ausgefithrt werden.

Vom Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen:
a) Unfalle durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische Waffen).

b) Unfélle im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsdhnlichen Zustand zwischen Weltmé&chten (China,
Frankreich, Grof3britannien, Japan, Rufsland, USA).

) Unfélle im Zusammenhang mit einem Krieg oder Blrgerkrieg, wenn der Staat, in dem der Versicherte seinen
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Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt hat, als kriegfithrende Partei beteiligt ist oder wenn die Kriegsereignisse
auf dem Gebiet dieses Staates stattfinden.

Der Versicherungsschutz nach diesen Bedingungen kann durch den Versicherer mit einer Frist von sieben Tagen
gekiindigt werden.

Hierfr ist ein Bevollm&chtigter mit Wohnsitz in einem Staat der Européischen Gemeinschaft zu benennen, dem
gegentiiber diese Kiindigung rechtswirksam erfolgen kann. Gilt nicht fiir Lander mit besonders hohem
Kriegsrisiko, welche vom Versicherer festgelegt sind.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen fur
die Versicherung von Assistance-
Leistungen (PROTRIP-WORLD-GRUPPE
Zusatzassistance 2014) der Europ
Assistance SA, Niederlassung fur
Deutschland

I. Ersatz von Zahlungsmitteln

1. Gerat die versicherte Person auf einer Reise im Ausland aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem
Abhandenkommen ihrer Reisezahlungsmittel in eine finanzielle Notlage, stellt der Versicherer die Verbindung
zur Hausbank der versicherten Person her.

Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der Schadenmeldung folgenden
Werktag moglich, kann die versicherte Person ein Darlehen des Versicherers bis zu 1.600 € je Schadensfall in
Anspruch nehmen.

2. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt nur gegen schriftliche, unbedingte Verpflichtung der versicherten Person
zur Rilckzahlung bis spatestens 30 Tage nach Auszahlung an den Versicherer.

3. Der Verlust ist bei Verdacht auf eine strafbare Handlung unverziiglich der zustdndigen Polizeidienststelle
anzuzeigen; die versicherte Person hat sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. In jedem Falle sind
Nachforschungen beim Fundbiiro anzustellen und bescheinigen zu lassen.

II. Ersatz von Dokumenten

1. Gerat die versicherte Person auf einer Reise im Ausland aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem
Abhandenkommen ihrer Reisedokumente in eine Notlage, benennt der Versicherer die zustdndigen Behorden und
notwendigen Unterlagen fiir die Ausstellung der fur die Beendigung der Reise erforderlichen Ersatzdokumente.

2. Der Versicherer erstattet die Kosten fiir die Ersatzbeschaffung der fiir die Beendigung der Reise im Ausland
erforderlichen Ersatzdokumente. Kosten fur die Ausstellung von Ersatzdokumenten nach Beendigung der Reise
werden nicht erstattet.

3. Der Verlust ist bei Verdacht auf eine strafbare Handlung unverziglich der zustdndigen Polizeidienststelle

anzuzeigen; die versicherte Person hat sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. In jedem Falle sind
Nachforschungen beim Fundbiiro anzustellen und bescheinigen zu lassen.

I1I. Hilfe bei Strafverfolgungsmafinahmen

1. Wird die versicherte Person mit Haft bedroht oder verhaftet, ist der Versicherer bei der Vermittlung eines
Anwalts und eines Dolmetschers behilflich.

2. Die versicherte Person kann ein Darlehen des Versicherers fiir die Begleichung von Gerichts-, Anwalts- und
Dolmetscherkosten oder einer Strafkaution von insgesamt bis zu 12.000 € in Anspruch nehmen.

3. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt nur gegen schriftliche, unbedingte Verpflichtung der versicherten Person
zur Riickzahlung bis spétestens 30 Tage nach Auszahlung an den Versicherer.

IV. Heimreise im Notfall

1. Bei Tod, einer schweren Unfallverletzung oder unerwartet schwerer Erkrankung eines Angehorigen organisiert
der Versicherer die Heimreise aus dem Ausland und erstattet die zusitzlichen Fahrtkosten per Bahn oder
Flugzeug (Economyklasse).

Als Angehdrige der versicherten Person zdhlen Ehepartner, Kinder, Eltern, Lebensgeféhrte (ehedhnliche
Gemeinschaft), Lebenspartner (gem. LPartG), Stiefeltern, Stiefkinder, Grofseltern, Enkel, Geschwister,

Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Schwager und Schwégerin.

2. Bei einem Schaden am Eigentum der versicherten Person durch Feuer, Elementarereignisse oder Straftat eines
Dritten organisiert der Versicherer die Heimreise aus dem Ausland und erstattet die zusdtzlichen Fahrtkosten per

108/117



08.03.2022 DR-WALTER ) > )

Bahn oder Flugzeug (Economyklasse).

Voraussetzung fur die Leistung ist, dass der Schaden im Verhéltnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem
Vermogen des Geschédigten erheblich oder die Anwesenheit der versicherten Person zur Schadenfeststellung
notwendig ist.

3. Nicht genutzte Reiseleistungen werden nicht erstattet. Je Versicherungsjahr wird fir maximal zwei derartige
Versicherungsfélle geleistet.

V. Anreise einer Vertrauensperson im Notfall

1. Wird die versicherte Person wahrend der Reise im Ausland aufgrund schwerer Unfallverletzung oder
unerwarteter schwerer Erkrankung fiir einen Zeitraum von mehr als fiinf Tagen stationdr behandelt, organisiert
der Versicherer auf Wunsch der versicherten Person die An- und Abreise einer nahestehenden Person zum Ort
des Krankenhauses und von dort zurtick zum Wohnort und Gbernimmt die Fahrtkosten per Bahn oder Flugzeug

(Economyklasse) sowie die Kosten einer einfachen Unterbringung. Erstattet werden diese Leistungen bis zu einem
Betrag von max. 4.000 € pro Schadensfall.

VI. Besondere Ausschliisse
Kein Versicherungsschutz besteht fiir die Leistungen nach IV. und V.,

1. sofern die Erkrankung eine psychische Reaktion auf ein Kriegsereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, ein
Flugungliick oder auf die Beflirchtung von Kriegsereignissen, inneren Unruhen oder Terrorakten ist;

2. bei chronischen psychischen Erkrankungen, auch wenn diese schubweise auftreten, sowie bei
Suchterkrankungen.

VII. Obliegenheiten nach Eintritt des Schadensfalles
1. Die versicherte Person hat folgende Unterlagen beim Versicherer einzureichen:
a) Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen und Rechnungen;

b) bei schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung ein Attest eines Arztes, bei psychischer
Erkrankung ein Attest eines Facharztes fiir Psychiatrie;

c) bei Tod eine Sterbeurkunde;

d) bei Schaden am Eigentum und bei Feuer oder Elementarereignissen wahrend der Reise geeignete Nachweise (z.
B. Polizeiprotokoll);

e) bei Verlust von Zahlungsmitteln oder Dokumenten eine Bescheinigung des Fundbiiros und ggfs. einen
Nachweis der polizeilichen Anzeige;

f) einen Nachweis fiir drohende oder tatsdchliche Strafverfolgungsmafinahmen.

2. Die versicherte Person ist zum Nachweis des versicherten Ereignisses aufderdem verpflichtet, dem Versicherer
auf Verlangen das Recht einzurdumen, die Frage einer schweren Unfallverletzung oder einer unerwarteten
schweren Erkrankung durch ein fachérztliches Gutachten Uiberpriifen zu lassen.

3. Wird eine dieser Obliegenheiten vorsétzlich verletzt, ist die EA von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlédssiger Verletzung der Obliegenheit ist die EA berechtigt, ihre Leistung in dem Verhéltnis zu kiirzen, das
der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Die EA bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung
keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der EA gehabt hat, es sei denn,
dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.
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Gesetzesauszuge

AUSZUG AUS DEM VERSICHERUNGSVERTRAGSGESETZ (VVG)
§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Der
Widerruf ist in Textform gegeniiber dem Versicherer zu erkldren und muss keine Begriindung enthalten; zur
Fristwahrung gentgt die rechtzeitige Absendung.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem Versicherungsnehmer in
Textform zugegangen sind:

1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschlieslich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung Giber das Widerrufsrecht und tiber die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem
Versicherungsnehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels
deutlich macht und die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegeniiber dem der Widerruf zu erkldren ist,
sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Abs. 1 S. 2 enthalt.

Die Belehrung gentiigt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das Bundesministerium der Justiz aufgrund
einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 verdffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis iiber den Zugang
der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht

1. bei Versicherungsvertrédgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,

2. bei Versicherungsvertragen Uiber vorlaufige Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabatzvertrag
im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Birgerlichen Gesetzbuchs,

[.]
§ 14 Falligkeit der Geldleistung

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fallig mit der Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles
und des Umfanges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles beendet,
kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Hohe des Betrags verlangen, den der Versicherer
voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden kénnen.

(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen befreit
wird, ist unwirksam.

§ 19 Anzeigepflicht

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung die ihm bekannten Gefahrumsténde,
die fir den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schliefden, erheblich sind
und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach
der Vertragserklarung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme, Fragen im Sinne des Satzes 1, ist
der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag
zuriicktreten.

[..]

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des
Versicherungsfalles gegeniiber dem Versicherer zu erfillen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, es sei denn,

die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrldssigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfiillenden

110/117



08.03.2022 DR-WALTER ) > )

vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er nur leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsatzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit
weder flr den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursédchlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollstdndige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach
Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum
Rucktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstpramie

(1) Wird die einmalige oder die erste Pramie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung
nicht bewirkt ist, zum Ricktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Pramie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Pramie
aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgepriamie

(1) Wird eine Folgepradmie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn sie die riickstédndigen Betrdge der Primie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absédtzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei
zusammengefassten Vertragen sind die Betrage jeweils getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung
der Pramie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kindigen, sofern der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrage in Verzug ist. Die Kiindigung kann mit der
Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer
bei der Kiindigung ausdriicklich hinzuweisen. Die Kundigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberiihrt.

§ 86 Ubergang von Ersatzanspriichen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den
Versicherer tiber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhéltnis zu kiirzen; die Beweislast fir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der
Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des

Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsatzlich verursacht.
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§ 193 Versicherte Person; Versicherungspflicht

(3) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum Geschéftsbetrieb
zugelassenen Versicherungsunternehmen fiir sich selbst und fiir die von ihr gesetzlich vertretenen Personen,
soweit diese nicht selbst Vertrage abschliefsen kdnnen, eine Krankheitskostenversicherung, die mindestens eine
Kostenerstattung fiir ambulante und stationédre Heilbehandlung umfasst und bei der die fiir tariflich vorgesehene
Leistungen vereinbarten absoluten und prozentualen Selbstbehalte fiir ambulante und stationére
Heilbehandlung fur jede zu versichernde Person auf eine betragsmaéfiige Auswirkung von kalenderjahrlich 5.000
Euro begrenzt ist, abzuschlieffen und aufrechtzuerhalten; fiir Beihilfeberechtigte ergeben sich die moglichen
Selbstbehalte durch eine sinngeméfie Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-
Anteils auf den Héchstbetrag von 5.000 Euro. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht fiir Personen, die

1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder versicherungspflichtig sind oder

2. Anspruch auf freie Heilflirsorge haben, beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Anspriiche haben im Umfang
der jeweiligen Berechtigung oder

3. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben oder

4. Empfanger laufender Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel des Zwolften Buches
Sozialgesetzbuch sind fiir die Dauer dieses Leistungsbezugs und wahrend Zeiten einer Unterbrechung des
Leistungsbezugs von weniger als einem Monat, wenn der Leistungsbezug vor dem 1. Januar 2009 begonnen hat.

Ein vor dem 1. April 2007 vereinbarter Krankheitskostenversicherungsvertrag gentigt den Anforderungen des
Satzes 1.

§ 194 Anzuwendende Vorschriften

(2) Soweit der Versicherungsschutz nach den Grundsétzen der Schadensversicherung gewahrt wird, sind die §§ 74
bis 80 und 82 bis 87 anzuwenden. Die §§ 23 bis 27 und 29 sind auf die Krankenversicherung nicht anzuwenden. §
19 Abs. 4 ist auf die Krankenversicherung nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten hat. Abweichend von § 21 Abs. 3 Satz 1 belduft sich die Frist fur die
Geltendmachung der Rechte des Versicherers auf drei Jahre.

(2) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf Ruckzahlung ohne
rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, fiir die der Versicherer auf Grund
des Versicherungsvertrags Erstattungsleistungen erbracht hat, ist § 86 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Die §§ 43 bis 48 sind auf die Krankenversicherung mit der Mafsgabe anzuwenden, dass ausschliefslich die
versicherte Person die Versicherungsleistung verlangen kann, wenn der Versicherungsnehmer sie gegeniiber dem
Versicherer in Textform als Empfangsberechtigten der Versicherungsleistung benannt hat; die Benennung kann
widerruflich oder unwiderruflich erfolgen. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der
Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung verlangen. Einer Vorlage des Versicherungsscheins bedarf es
nicht.

§ 195 Versicherungsdauer

(1) Die Krankenversicherung, die ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem
vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann (substitutive Krankenversicherung), ist
vorbehaltlich der Absdtze 2 und 3 und der §§ 196 und 199 unbefristet. Wird die nicht substitutive
Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben, gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Bei Ausbildungs-, Auslands-, Reise- und Restschuldkrankenversicherungen kénnen Vertragslaufzeiten
vereinbart werden.

(3) Bei der Krankenversicherung einer Person mit befristetem Aufenthaltstitel fir das Inland kann vereinbart
werden, dass sie spatestens nach finf Jahren endet. Ist eine klirzere Laufzeit vereinbart, kann ein gleichartiger
neuer Vertrag nur mit einer Hochstlaufzeit geschlossen werden, die unter Einschluss der Laufzeit des
abgelaufenen Vertrags finf Jahre nicht Uiberschreitet; dies gilt auch, wenn der neue Vertrag mit einem anderen
Versicherer geschlossen wird.

§ 205 Kiindigung des Versicherungsnehmers

(3) Ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag, dass bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintreten
anderer dort genannter Voraussetzungen die Pramie fiir ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe
gilt oder die Pramie unter Beriuicksichtigung einer Alterungsriickstellung berechnet wird, kann der
Versicherungsnehmer das Versicherungsverhaltnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen zwei
Monaten nach der Anderung zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens kiindigen, wenn sich die Pramie durch die
Anderung erhoht.
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(4) Erhoht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prdmie oder vermindert er die Leistung, kann
der Versicherungsnehmer hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von zwei Monaten nach
Zugang der Anderungsmitteilung mit Wirkung fiir den Zeitpunkt kiindigen, zu dem die Pramienerhéhung oder
die Leistungsminderung wirksam werden soll.

§ 213 Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten bei Dritten

(1) Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch den Versicherer darf nur bei Arzten,
Krankenhdusern und sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und Pflegepersonen, anderen
Personenversicherern und gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behorden erfolgen; sie
ist nur zul@ssig, soweit die Kenntnis der Daten fiir die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der
Leistungspflicht erforderlich ist und die betroffene Person eine Einwilligung erteilt hat.

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Abgabe der Vertragserklarung erteilt werden. Die
betroffene Person ist vor einer Erhebung nach Absatz 1 zu unterrichten; sie kann der Erhebung widersprechen.

(3) Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die
einzelne Erhebung eingewilligt worden ist.

(4) Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf das Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der
Unterrichtung.

AUSZUG AUS DEM VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG)
§ 153 Notlagentarif

(1) Nichtzahler nach § 193 Absatz 7 des Versicherungsvertragsgesetzes bilden einen Tarif im Sinne des § 155
Absatz 3 Satz 1. Der Notlagentarif sieht ausschliefslich die Aufwendungserstattung fiir Leistungen vor, die zur
Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerzzustdnden sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft
erforderlich sind. Abweichend davon sind fiir versicherte Kinder und Jugendliche zudem insbesondere
Aufwendungen fur Vorsorgeuntersuchungen zur Friherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingefithrten
Programmen und fiir Schutzimpfungen, die die Standige Impfkommission beim Robert Koch-Institut gemafs § 20
Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes empfiehlt, zu erstatten.

(2) Fur alle im Notlagentarif Versicherten ist eine einheitliche Pramie zu kalkulieren, im Ubrigen gilt § 146 Absatz
1 Nummer 1 und 2. Fiir Versicherte, deren Vertrag nur die Erstattung eines Prozentsatzes der entstandenen
Aufwendungen vorsieht, gewahrt der Notlagentarif Leistungen in Héhe von 20, 30 oder 50 Prozent der
versicherten Behandlungskosten. § 152 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. Die kalkulierten Pramien aus
dem Notlagentarif diirfen nicht hoher sein, als es zur Deckung der Aufwendungen fiir Versicherungsfalle aus
dem Tarif erforderlich ist. Mehraufwendungen, die zur Gewahrleistung der in Satz 3 genannten Begrenzungen
entstehen, sind gleichméafig auf alle Versicherungsnehmer des Versicherers mit einer Versicherung, die eine
Pflicht aus § 193 Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes erfillt, zu verteilen. Auf die im Notlagentarif
zu zahlende Pramie ist die Alterungsriickstellung in der Weise anzurechnen, dass bis zu 25 Prozent der
monatlichen Primie durch Entnahme aus der Alterungsriickstellung geleistet werden.

AUSZUG AUS DEM STRAFGESETZBUCH (STGB)
§ 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs

(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht
rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berlicksichtigung der gegenwartigen und zuklnftigen
Lebensverhiltnisse der Schwangeren nach arztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr fuir das Leben oder
die Gefahr einer schwerwiegenden Beeintrachtigung des kdrperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der
Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere fiir sie zumutbare Weise abgewendet werden
kann.

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilligung der
Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfiillt, wenn nach drztlicher Erkenntnis an der
Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 des Strafgesetzbuches begangen worden ist,

dringende Griinde fiir die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht, und seit der
Empféngnis nicht mehr als zw6lf Wochen vergangen sind.

AUSZUG AUS DEM BURGERLICHEN GESETZBUCH (BGB)
§ 195 Regelmaifiige Verjahrungsfrist

Die regelmafiige Verjahrungsfrist betragt drei Jahre.
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Hinweise zum Schutz Ihrer Daten

a) Die Datenschutzgrundsétze der DR-WALTER GmbH (nachfolgend DR-WALTER
genannt)

Der Schutz der Privatsphédre und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sind fir uns wichtige Anliegen.
Wir garantieren Thnen, dass Thre Daten von uns streng vertraulich behandelt werden. Nur mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung konnen Versicherungen heute ihre Aufgaben erfiillen. Unsere EDV entspricht
dem aktuellen Stand der Technik und so kénnen wir sicherstellen, dass Vertragsverhéltnisse korrekt, schnell und
wirtschaftlich abgewickelt werden.

Unser Verhalten und unsere Programme stehen im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer bereichsspezifischer
Vorschriften des Datenschutzes im Internet. Unsere Datenschutzbeauftragte tragt dafiir Sorge, dass unsere
Datenschutz-Grundsétze und entsprechende Vorschriften eingehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-walter.com/datenschutz.

b) Informationen zur Verwendung Ihrer Daten bei DR-WALTER

Wir bendtigen Thre personenbezogenen Daten, um Ihre Antrage und Vertrage zu bearbeiten, zur Abwicklung von
Schadensfallen sowie zur individuellen Beratung und Betreuung. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
Daten ist gesetzlich geregelt. Wir haben Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten
aufgestellt, die sich an den Verhaltensregeln des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
(GDV) orientieren. Datenschutzrechtliche Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes sowie weitere mafsgebliche Gesetze
fliefSen ebenso in unsere Verhaltensregeln ein wie weitere Mafnahmen zur Forderung des Datenschutzes.
Informieren Sie sich unter www.dr-walter.com/datenschutz/personenbezogene-daten iiber unsere
Verhaltensregeln fiir den Umgang mit Thren personenbezogenen Daten.

DR-WALTER arbeitet mit verschiedenen Dienstleistern unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer
nach § 203 StGB geschiitzter Daten zusammen. Sie kénnen sich unter www.dr-
walter.com/datenschutz/dienstleisterliste einen Uberblick verschaffen, mit welchen Dienstleistern wir
zusammenarbeiten.

Auf Wunsch senden wir Thnen gerne einen Ausdruck der Dienstleister sowie der Verhaltensregeln zu. Bitte
wenden Sie sich an:

DR-WALTER GmbH

Eisenerzstrafse 34

53819 Neunkirchen-Seelscheid

T +49 2247 9194 -0

F +49 2247 9194 -40

c) Verantwortliche Stelle

Die DR-WALTER GmbH, Eisenerzstrafde 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, erhebt [hre personenbezogenen Daten
(verantwortliche Stelle).

d) Thre Rechte

Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft iiber Ihre durch uns gespeicherten Daten. Ferner haben Sie das
Recht, eine einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft zu widerrufen und auf Loschung bzw. Sperrung unzuldssiger und nicht
mehr erforderlicher bzw. Berichtigung unrichtiger Daten.

Diese Rechte konnen Sie unter o. g. Anschrift direkt gegentiber DR-WALTER geltend machen. Falls Sie weitere

Fragen zum Datenschutz haben, kénnen Sie sich direkt an die Datenschutzbeauftragte bei DR-WALTER,
Eisenerzstrafie 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, T +49 2247 9194 -0 wenden.
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gemafs ,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche

Versicherungswirtschaft” (Code of Conduct Datenschutz)

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Privatsphére hat die deutsche Versicherungswirtschaft
Verhaltensregeln aufgestellt. Wir folgen den Verhaltensregeln / dem Code of Conduct und méchten Thnen einen
Uberblick geben, mit welchen beteiligten Stellen (Unternehmen und Personen) wir im Rahmen der
Auftragsverarbeitung und der Funktionsiibertragung zusammenarbeiten. Die Liste umfasst auch Dienstleister,
mit denen wir unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB)
geschiitzter Daten zusammenarbeiten. Zudem arbeiten wir auch mit Dienstleistern zusammen, die
Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschiitzte Daten erheben, verarbeiten und nutzen.

Versicherungsgesellschaften und Riickversicherer

Ubertragene Aufgaben: Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogener Daten zur Begriindung,
Durchfihrung oder Beendigung eines
Versicherungsverhaltnisses (z. B. Bearbeitung eines
Antrags, Beurteilung des zu versichernden Risikos,
Verwaltung von Versicherungsvertragen, Prifung
einer Leistungspflicht)

Beteiligte Stellen / Organisationen:
jeweils die in der Versicherungsbestitigung genannten
Versicherer

Generali Deutschland Krankenversicherung AG,
Dialog Versicherung AG,

Wirzburger Versicherungs-AG,
HanseMerkur Reiseversicherung AG,
ERGO Reiseversicherung AG,

ERGO Versicherung AG,

Allianz Partners - AWP Health & Life SA,
Inter Krankenversicherung AG,

Hiscox SA,

Barmenia Krankenversicherung AG,
Techniker Krankenkasse,

BDAE Holding GmbH,

Foyer Santé S.A.,

Globality S.A.,

e BD24 Berlin Direkt Versicherung AG

Assistance-Gesellschaften

Ubertragene Aufgaben: Assistance-Leistungen

Beteiligte Stellen / Organisationen:

o MD Medicus Assistance Service GmbH,
GMMI, Inc.,

Europ Assistance SA, Niederlassung fur
Deutschland,

International SOS B.V.,

International SOS GmbH,

Global Excel Management Inc.

Arzte, Zahnirzte, Psychologen, Psychiater, Sachverstindige, Gutachter, Angehérige sonstiger Heilberufe,
Institute fiir medizinische Begutachtungen, Krankenhduser

Ubertragene Aufgaben: Auskiinfte zu Behandlungen
und Erkrankungen, Gutachten und
Sachverstiandigengutachten zu medizinischen Fragen

Beteiligte Stellen / Organisationen: Fallbezogene
Einzelbeauftragung

Banken

Ubertragene Aufgaben: Pramienzahlungen, Zahlungen
bei Schaden- und Leistungsféllen

Beteiligte Stellen / Organisationen:

o Postbank Koéln - eine Niederlassung der DB
Privat- und Firmenkundenbank AG,

o Kreissparkasse Koln, Miindelsichere Anstalt des
offentlichen Rechts

Rechtsanwilte

Ubertragene Aufgaben: Juristische Beratung,
Inkassomanagement, Vertretung vor Gericht

Beteiligte Stellen / Organisationen: Fallbezogene
Einzelbeauftragung

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

Ubertragene Aufgaben:

116/117

Beteiligte Stellen / Organisationen:




08.03.2022 DR-WALTER

Kundenzufriedenheitsbefragungen, Markt- und e TUV NORD CERT GmbH,
Meinungsforschung o Shopauskunft.de GmbH & Co. KG

Beratungsunternehmen

Ubertragene Aufgaben: Unterstiitzung und Beratung Beteiligte Stellen / Organisationen: Fallbezogene
u. a. in Leistungs- und Abrechnungsfragen (In- und Einzelbeauftragung

Ausland), zur Betrugserkennung, zu
Gesundheitsprogrammen; IT-Dienstleistungen

IT- und Telekommunikationsunternehmen

Ubertragene Aufgaben: Dienstleister fiir IT-, Beteiligte Stellen / Organisationen:
Netzwerk- und Telefonieanwendungen

AssFINET AG,

ikt Gromnitza GmbH & Co. KG,
Trevedi IT-Consulting GmbH,
IBExpert GmbH,

NETGO GmbH,

e DATEV eG,

e 142 Informationsmanagement GmbH

Online-Support

Ubertragene Aufgaben: Dienstleister fiir Webhosting, | Beteiligte Stellen / Organisationen:
Internet-Portale, Online-Abschliisse, E-Mail-Marketing
und Live-Chat

Host Europe GmbH,

1&1 Internet AG,

JMC Technologieberatung GmbH,

e united-domains AG,

STRATO AG,

ALL-INKL.COM,

COREER GmbH,

Einmahl WebSolution GmbH,
emarsys eMarketing Systems GmbH,
o bplusd Agenturgruppe GmbH,
Adspert Bidmanagement GmbH,
Sistrix GmbH,

o KCS Internetldsungen Kroger GmbH,
o Userlike UG,

aveta | David Clrten,
consentmanager GmbH,

SIX Payment Services (Europe) S.A.,
OMQ GmbH,

e Macaw Germany Cologne GmbH

Wirtschaftsauskunfteien, Adressermittler

Ubertragene Aufgaben: Einholung von Auskiinften bei | Beteiligte Stellen / Organisationen: Fallbezogene
Antragstellung und Forderungsmanagement Einzelbeauftragung

Entsorgungsunternehmen

Ubertragene Aufgaben: Datentrager- und Beteiligte Stellen / Organisationen: Fallbezogene
Aktenentsorger, Einzelbeauftragung
Aktenvernichtung

Bei Bedarf senden wir IThnen gerne die Kontaktdaten der Dienstleister zu.

© DR-WALTER GmbH, Eisenerzstr. 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, T +49 2247 9194 -0, www.dr-walter.com

info@dr-walter.com

117/117


https://www.dr-walter.com/
mailto:info@dr-walter.com
http://www.tcpdf.org

	INDEX
	Produktinformation
	Kundeninformation
	Begriffsdefinitionen
	Versicherungsbedingungen PROTRIP-WORLD-GRUPPE Auslandskrankenversicherung der Allianz Partners – AWP Health &amp; Life SA (AVB 18PW)
	Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB)
	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung
	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung
	Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung für die Nutzer von Internet-Technologien
	Ergänzende Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung
	Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 88 Fassung 2008)
	Erweiterungen der AUB 88 Fassung 2008
	Besondere Unfallversicherungsbedingungen
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Versicherung von Assistance-Leistungen (PROTRIP-WORLD-GRUPPE Zusatzassistance 2014) der Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland
	Gesetzesauszüge
	Hinweise zum Schutz Ihrer Daten
	Dienstleisterliste

